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Bürgerrechte & PolizeiICILIP 58 (3197)) 

Redaktionelle Vorbemerkung 
vor2 Otto Diederichs 

Nachdem sich die Erscheiriungstermine der ersten beideri Nummern des Jahr- 
ganges 1997 von Bürgerrechte & PolizeilCILIP aufgrund der schlechten ji- 
nanziellen Lage unseres Infornrationsdierstes erheblich verschoben hatten, 
kehrt die vorliegende dritte Ausgabe nun wieder zu den1 alten Turnus zurück. 
Die Redalaion hoD, den gewohnten Rhythmus auch irn konrnrenden Jahr wie- 
der beibehalten zu können. Sicher kann dies allerdirigs zunr gegenwärtigen 
ZeitpunEd nicht beurteilt werden, da sich an der grundsätzlichen Situatiori 
auch im zu Ende geherden dritten Jahr der 'Diirre' nichts geändert hat. 

Zum Schwerpunkt: 

Iri der Hochzeit der Diskussiori um die polizeiliche Bekämpfung von Uniwelt- 
delikten erschien das erste CILIP-H@, das sich schwerpuriktmäJig mit der 
'Umweltpolizei' ausei~iandersetzte:~ Zwei Jahrgänge später fand dann noch 
einmal ein Artikel zu dieserri Therria Eirigarig in ein ~ e j l ; ~  clariach taucht das 
Therria, das Mitte der 80er Jahre heftig debattiert wurde, iri Bürgerrechte & 
PolizeilCILIP nicht nrehr auj 

Nach über zehri Jahren schier1 es ari der Zeit, einnial nachzupriiferi, was aus 
der seinerzeitigen Diskussiori und ihrer orgariisatorischeri Umsetzung in1 
rechtlicheri wie in1 polizeilicheri Bereich geworhi  ist. Berc~its die Suche riach 
geeigrieteri Autorlnrien gestaltete sich urientlartet schwierig. Offenbar, so die 
Feststellurig sowohl iri der CILIP-Redukfiori wie auch bei niehrereri Ange- 
sprocherien, beschiiytigeri sich rnit dieserri Teil polizeilicher Tötigkeit heuti- 
gentags riur noch wenige. Je&rf(ills nicht iriten.riv genug, als daJ es nröglich 
gewesen wäre, aus dem Kreis der iri Frage korrinrertden Juristlnnen und Kri- 
niiriologlririeri jeninrden fiir eirieri entsprecheruien Beirrag zu gewiririeri. 
Das gleiche Bild spiegelt die polizeiliche Fachpresse wider. Auch dort sirid 
Beiträge zur polizeilichen Bekänipfung vor1 UrnweltXriniirialität eher selteri 
geworden. Werin überhaupt, so spielt das Therna iri ersler Linie eirie eher 

1 Bürgerrechte 6t PolizeilClLlP 20 ( 1185) 
3 Büryerrtxhte & Polizei/CILIP 26 (1/87), S .  5911'. 



rahtändige Rolle innerhalb der Auseinandersetzungen uni Wirtschafrskri- 
minalität oder die sog. organisierte Krirriirialirät. 

Umweltdelikte selbst, so hat es den Anschein, sitld unterdessen zu einem rei- 
nen Zdhldelikt in den jährlichen Polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS) ge- 
worden. Sie werden erfaßt und bei Bedarf oder Notwetldigkeit als rhetorische 
Stilelemente in aktuelle Argunientationsketten eingeflochten. Daridber hinaus 
'schlummern' sie auf den hinteren Seiteri der PKS. Über den Sinti 
'polizeilichen Umweltschutzes', welcher die Debatten der 80er Jahre tioch in 
starkem Maße beschafrigre, denkt indessen kautri tioch jetnarid nach. Dabei 
ist diese Frage heute ebetisowetiig geklärt wie damals. Es sei denn, man er- 
achtet die (gewohnheitsrrräßige) Aufgabetiübertragurig an die Polizei bereits 
per se als ausreichende Klärung. 

In Anbetracht dieser Lage katiti es daher nicht weiter verwundern, daß der 
Schwerpunkt dieses Hefres im Umfang deutlich geringer ist, als es normaler- 
weise bei den Schwerpunkten von CILIP der Fall ist. Das Gedanketispiel ist 
reizvoll, ob es hätte gelingen kötitien, das alte Schwerpunh~hefr von 1985, 
versehen tnit einem neuen Einband und uni einige aktuelle Annierkungeri er- 
gänzt, 1997 noch einmal zu verkaufen. Hinsichtlich der polizeilichen Struktu- 
ren und Wirkungen bei der Verfolgung von Uniweltstraj3aten scheint dies so 
unmöglich nicht. Hinsichtlich des gesellschcfrlicheri Interesses an diesen1 
Thema allerdings hätte sich ein völlig schiefes Bild ergeben. 
Auf CILIP 20 (1/85) sei daher ausdrücklich noch einmal hingewiesen: Ein 
Klassiker mit hohem Gebrauchswert. 

Otto Diederichs ist Redakteur und Mit- 
herausgeber von Bürgerrechte & Poli- 
zeilC1LIP;freier Journalist in Berlin 
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Die Grenzen des strafrechtlichen 
Umweltschutzes 
- Vom Schein einer verstärkten Rechtssicherheit 

Von Wolf-Dieter Narr 

Umweltgefährdungen haben nicht abgenommen. Im Gegenteil. Die 
in den 70er Jahren gewachsene öffentliche Aufmerksamkeit aber 
glücklicherweise ebenso wenig. Niemand kann es sich offen sicht- 
bar erlauben, Umweltprobleme - von der Luftverschmutzung über 
das Waldsterben bis hin zur Abfallbeseitigung - ausdrücklich zu 
mißachten. Auch hier gilt jedoch: Zwischen dem besorgten Reden 
über 'die Umwelt' und den Forderungen, was alles geschehen 
müsse, daß diese lebensfiirdernd erhalten bzw. wiederhergestellt 
werde, und den entsprechenden Taten klafft ein riesiger Spalt. 
Und nicht nur dies. Nach wie vor, auf manchen Gebieten mehr 
denn je, wird 'die Umwelt' bewußt und gewollt oder fahrlässig 
und unachtsam gestört und zerstört. 

Die menschlichen Lebensbedingungen werden gegenwärtig und vor allem für 
zukünftige Generationen verschlechtert. Dem 'Prinzip der Verantwortung' 
wird lokal, national und international zuwidergehandelt. Das Geschäft auf 
Kosten der Umwelt blüht. Etwa im Bereich schwer zu beseitigender Abfalle 
werden dem Geschäft beträchtliche, von den Wegen allen vernünftigen Um- 
weltschutzes hart abweichende Chancen eröffnet. 

Regulierungsgespinste 

Die ökonomische Durchdringung aller gesellschafilichen Bereiche und die 
weltweite Expansion der wachstumsgerichteten Ökonomie hat staatliche - in 
manchen, vor allem internationalen Bereichen auch nichtstaatliche - Regulie- 
rungen aller Art enorm zunehmen lassen. Das Problem der Verrechtlichung 
und der damit eng gekoppelten Bürokratisierung ist deswegen seinerseits zu 
einem Thema geworden. Das national, europäisch und international ge- 
knüpfte Netz von Regulierungen aller Art birgt neben seinen beabsichtigten 



'positiven' Leistungen selbst eine Reihe von Gefahren in sich. Die Vor- 
schriften nehmen so zu, daß nur noch Spezialisten ihr Gewebe durchschauen 
und nur entsprechend ausgestattete Organisationen sich in diesem Geflecht 
ihren Interessen gemäß bewegen können. Die Komplexität der Regulierungs- 
gespinste dient nur dem Schein nach einer verstärkten Rechtssicherheit. 
Tatsächlich nehmen mit ihrer wachsenden Komplexität auch die Spielräume 
der Interpretation zu. 
Letztere können indes nur professionell ausgestattete Institutionen wahrneh- 
men - vor allem öffentliche und private Bürokratien. Die wachsende Regulie- 
rungsdichte, bei der sich häufig unterschiedliche Komplexe überschneiden, 
birgt die zusätzliche Gefahr in sich, daß die diversen Kodifikationen sich 
wechselweise verheddern und blockieren. Die regulative Unübersichtlichkeit 
be- oder verhindert die beabsichtigte Problemlösung. Die Ergebnisse der im- 
plementierten Regulationen haben deswegen mit den durch sie verfolgten In- 
tentionen nur noch wenig zu tun. Schließlich hat die Zunahme der Regulie- 
rungen je nach Gegenstand und der mit ihnen verbundenen Sanktionsformen 
zur Folge, daß flacher oder tiefer in die Bürger- und Menschenrechte be- 
stimmter Gruppen oder aller Mitglieder einer Gesellschaft eingegriffen wird. 
All diese und weitere damit zusammenhängende Erwägungen gelten ent- 
sprechend auch im Umweltschutz. Die Fülle der geltenden Vorschriften, die 
seit Ende der 60er Jahre sukzessive verabschiedet wurden, ist kaum noch zu 
übersehen. Zusätzlich zu privat- und verwaltungsrechtlichen Regelungen 
weitgespannter Art hat der Deutsche Bundestag im Jahre 1980 dem Strafge- 
setzbuch (StGB) einen 28. Abschnitt hinzugefügt, der darauf ausgeht, 
'Straftaten gegen die Umwelt' zu normieren und entsprechende Sanktionen 
androht. Dieser Abschnitt ist 1994 ergänzt, spezifiziert und erweitert wor- 
den. Mit dem Mittel der 'starken Waffe' des Strafgesetzes wollte und will 
man dafür sorgen, daß Delikte, welche die Umwelt massiv schädigen, ent- 
sprechend sanktioniert sind und daß demgemäß von solchen Delikten abge- 
schreckt werde. Spezial- und Generalprävention, so lautet die übliche um- 
weltbezogene Absicht. Damit wird Umweltschutz auch zur erheblichen Auf- 
gabe der Strafverfolgungsbehörden, von Staatsanwaltschaft, Polizei und 
Strafgericht. 

Generalprävention? 

Die Argumente für die ultima ratio strafrechtlich fundierter Sanktion und 
demgemäßer Verfolgung von 'Umweltverbrechen' wirken auf den ersten 
Blick überzeugend. In einer typischen Einlassung wies der engagierte Bun- 
destagsabgeordnete Hermann Bachmaier (SPD) im Rahmen des 15. Strafver- 



teidigertages 1991 zunächst darauf hin, daß das Strafrecht "nur eine ergän- 
zende, eine flankierende Funktion im Rahmen der Instrumentarien zum 
Schutz der Umwelt haben" könne. Unbeschadet dieser bedachten Einschrän- 
kung trat er danach jedoch geradezu pathetisch für ein ausgebautes Umwelt- 
strafrecht auf: "Solange das Strafrecht ein Mittel ist, das im Kampf gegen die 
schwere Verletzung und Gefährdung von Rechtsgütern ganz selbstverständ- 
lich zum Einsatz kommt, solange kann das Strafrecht ausgerechnet beim 
Umweltschutz nicht gänzlich schweigen. Erhebliche Irritationen bis hin zur 
Frage, ob wir es ernst genug meinen mit unseren tagtäglichen Bekenntnissen 
zur Ressourcenschonung und zum Schutz der natürlichen Existenzgrundla- 
gen, wären die geradezu zwingende Folge. Auch aus der Tatsache, daß das 
derzeit geltende Umweltstrafrecht seiner Aufgabe nur in geringem Umfang 
nachkommt, kann nicht geschlossen werden, Strafrecht sei generell unge- 
eignet bzw. untauglich, um im Kampf gegen schwere und als kriminell emp- 
fundene Umweltgefährdung und Umweltbeeinträchtigung eingesetzt zu wer- 
den. Vielmehr ist es Aufgabe des Gesetzgebers, die erkannten Schwachstellen 
zu beseitigen und den strafrechtlichen Schutz auf die wirklich elementaren 
Gefährdungen und Beeinträchtigungen der Umwelt zu konzentrieren, also das 
s t raf r~ht l iche  Instrumentarium so zu schaffen, daß die gegenwärtig feststell- 
baren Funktionsrnängel beseitigt werden. (...) Wir (die SPD, Anm. WDN) 
wollen die Strafverfolgungsorgane in die Lage versetzen, sich um die wirk- 
lich gravierenden Umweltdelike zu kümmern, so daß die dafür zur Verfü- 
gung stehenden begrenzten Ressourcen effektiver eingesetzt werden können. 
(...) Ich gehe nach wie vor davon aus, daß ein einleuchtend konzipiertes 
Umweltstrafrecht auch seine generalpräventive Wirkung nicht verfehlen 
wird. "' 

Bachmaiers Argumentation wird vielfach geteilt. Sie hat sich 1994 erneut 
strafgesetzförmig niedergeschlagen. Viele engagierte Umweitpoiitikerinnen 
und -politiker gehen sogar darüber hinaus. Beispielsweise Monika Griefahn 
(SPD), Umweltministerin des Landes Niedersachsen. Sie hebt hervor, daß 
Niedersachsen 1992 'Sonderermittlungsgruppen Umweltschutz' bei allen Po- 
lizeiabschnitten und den Polizeidirektionen Hannover und Braunschweig ge- 
schaffen hat und daß insbesondere bei der illegalen Beseitigung von Sonder- 
müll "die Tendenz zur Organisierten Kriminalität im Umweltbereich" zu be- 
achten sei. Diesen und anderen Umweltverbrechen etwa in Form "illegalen 
Handelns mit geschützten Tier- und Pflanzenarten" will sie u.a. mit einer 

1 Baclimaicr, Hermann, Welchen Beitrag kann das Strafrecht für einen verbesserten 
Umweltschutz leisten?, in: 15. Strafverteidigertag (Hg.), Die Zukunft des Straf- und 
Strafprozeflreclits in Deutschland, Berlin 1991, S. 219ff. 



verbesserten Zusammenarbeit der Umweltbehörden mit den Strafverfol- 
gungsbehörden - angefangen mit einem frühzeitigen infonnationellen Aus- 
tausch - auf die Spur kommen.:! 

Daß Vertreter von Strafverfolgungsbehörden sich mehrheitlich dafür ausspre- 
chen, den Strafrahmen zu erweitern und vor allem das Umweltstrafrecht un- 
abhängig von der Verwaltung auf eigene Füße zu stellen, dürfte wenig ver- 
~ u n d e r n . ~  Allen aktuellen Problemen zum Trotz - daß man an die 'großen 
Fische' nicht herankommt, daß Kompetenzen schon bei der angemessenen 
Identifikation von UmweltproblemenlUmweltverbrechen fehlen, daß Baga- 
tellfälle quantitativ und qualitativ einen Großteil strafverfolgerischer, ge- 
richtlich später jedoch nicht weiter verfolgter Arbeit ausmachen - wird von 
Vertretern der Polizei eine generalpräventive Wirkung des Umweltstrafrechts 
unterstellt und darauf gedrungen, "die vorbeugenden Tätigkeiten (der Poli- 
zei, Anm. WDN) im Umweltschutz" auszudehnen. Also folgt: 
"Strafverfolgungsbehörden und Umweltverwaltungsbehörden verfolgen beim 
Umweltschutz dasselbe Ziel: Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundla- 
gen. Sie tun das mit unterschiedlichen Rollen. Es ist wichtig, beide in ihren 
Rollen zu stärken, fruchtlose Polemik gegeneinander abzubauen und die Zu- 
sammenarbeit zu verbessern. Wichtig ist (. . .) eine doppelte Einsicht, daß 
Umweltschutz sehr viel mehr ist als die Einhaltung von Gesetzen, und daß 
Umweltpolitik ohne schlagkräftige Strafandrohung und -verfolgung auf die 
Dauer wirkungslos bleibt" .4 

Urnweltstrafrecht - ein geeignetes Mittel? 

Die Erfahrungen mit dem 28. Abschnitt des StGB sind hingegen eher nieder- 
schmetternd. Eine Erfahrungssumme nach 1994 Iäßt sich sinnvollerweise 
noch nicht ziehen. Da die Modifikationen die Systematik des 28. Abschnitts 
aber nicht veränderten, sondern in eine ähnliche Richtung weisen, setzen die 
strafrechtspraktischen und strafverfolgerischen Resümees unterschiedliche 
Akzente nur insoweit, dal) die einen aus den geringen Effekten schluflfol- 
gern, das Strafrecht sei zuzuspitzen und von der Verwaltung zu emanzipie- 
ren. Außerdem komme es darauf an, die Polizei besser auszustatten und 
kompetenter zu schulen. Die anderen halten das scharfe Schwert des Straf- 
rechts für ungeeignet, ja für die Sache des Umweltschutzes schädlich und 

2 Kriminalistik 5/92, S. 274ff. 
3 Vgl. Hoch, Hans, Die Rechtswirklichkeit des Umweltstrafrechts aus der Sicht von 
Umweltvenvaltung und Strafverfolgung, FreiburglBr. 1994 
4 Die Polizei 4/92, S. 80; siehe auch: Die Polizei 9/96, S. 225ff. 



plädieren für eine umfassendere Umweltpolitik, die veränderte Verwaltungs- 
verfahren zur Folge haben müßte. Die insgesamt geringen Wirkungen des 
StGB und der auf ihm basierenden Strafverfolgung werden konsequenter- 
weise von den einen eher als eine Frage der angemessenen Implementation 
und ihrer Voraussetzungen angesehen.5 Das Verhältnis Verwaltung - Straf- 
verfolgung wäre entsprechend zu ändern; die Polizei zu spezialisieren, besser 
auszubilden, besser auszustatten u.ä.m. Die anderen jedoch sehen in der 
strafrechtlich-strafverfolgerischen 'Lösung' von Umweltproblemen geradezu 
eine Handhabe, auf eine die Ursachen behebende, also etablierten Interessen 
schmerzende Umweltpolitik weithin zu verzichten. 

Gibt es Anhaltspunkte, die eine umweltschützerisch engagierte und in diesem 
Sinne vernünftige Entscheidungen zwischen den diversen Positionen erleich- 
terte? Vor dem Hintergrund der heute eher randständig geführten Debatte 
seien einige angeführt. 
Zum ersten: Vergleichsweise eindeutig ist, daß das geltende Umweltstraf- 
recht umweltpolitisch nicht produktiv ist, um nicht zu sagen, kontraproduk- 
tiv wirkt.6 
"Das Entscheidende ist nicht die Illegalität und die Gesetzesverstöße der 
kleinen Umweltsünder", so der renommierte Fachanwalt für Umweltrecht 
Reiner Geulen bereits 1984. "sondern das Hauptproblem ist die Legalität und 
teilweise natürlich auch die Rechtswidrigkeit der großen Emittenden". Ent- 
scheidend sei, "daß der wesentliche Teil der Umweltzerstörung überhaupt 
nicht in ihrer (der Polizei, Anm. WDN) Zuständigkeit liegt, sondern an prin- 
zipiellen Mängeln des Rechtssystems. Also an mangelnden Gesetzen, an 
mangelndem Vollzug auch durch ~mweltbehörden".' In einem späteren Ar- 
tikel plädiert Geulen dafür, die strafrechtliche Sanktionierung von Umwelt- 
delikten im Sinne des StGB "ersatzlos zu streichen" und entwickelt danach 
Kriterien, die seines Erachtens erfüllt sein müssen, um eine strafrechtliche 
Verfolgung zu legitimieren. Dies sind: Entkoppelung des Strafrechts vom 
"rechtswidrigen Handeln der Verwaltung"; "Strafbarkeit von Amtsträgern" , 
"Beschlagnahme von Behördenakten, Aussetzung des Strafverfahrens" und 
"Neuregelung der Straftatbestände". 

5 Rüther, Wemer, Die behördliche Praxis bei der Entdeckung und Definition von 
Umweltstrafsachen. Zusammenfassung des Abschlußberichts (Manuskript), Bonn 
1984 
6 Vgl. Neue Juristische Wochenschrift 20190, S. 1263ff.; Meinberg, Volker, Mängel 
und Alternativen des geltenden Umweltstrafrechts. Stellungnahme aus Anlaß der An- 
hörung der SPD-Bundestagsfraktion zur Umweltkriminalität (Manuskript), Bonn 
1984 
7 Bürgerrechte & PolizeiICILIP 20185, S. 31 
8 Zeitschrift für Rechtspolitik 9188, S. 323ff. 



Zum zweiten: Vor allen Erwägungen, die, wie bei Geulen u.a. auf andere 
strafrechtliche Normierungen und strafverfolgerische Formen ausgehen, 
käme es darauf an, eine doppelte, höchst schwierige Frage zu beantworten. 
Sind alle möglichen menschlich handelnd herbeigeführten Umweltschädigun- 
gen und Umweltgefahren so klar und eindeutig ausmach- und zurechenbar, 
daß sie strafrechtlich sanktioniert werden und zuvor strafverfolgerisch identi- 
fiziert werden können? Wie unterscheiden sich die diversen Umweltgefahren 
g e d  dieser Frage? Zum anderen: Sind strafrechtliche Normen und Sank- 
tionen und dementsprechende strafverfolgerische Kompetenzen im Hinblick 
auf die hauptsächlichen menschlich bewirkten Umweltgefahren die geeigne- 
ten Mittel, denselben zu begegnen? Oder noch anders gefragt, besteht, indem 
Umweltgefahren strafrechtlich bekämpft werden sollen, nicht die doppelte 
Gefahr, daß zum einen das Strafrecht bis zur Unkenntlichkeit gedehnt wird 
und entsprechende strafverfolgerische Willkürlichkeiten erlaubt und daß zum 
anderen der umweltschützerische Einatz des Strafrechts nur bewirkt, daß die 
hauptsächlichen umweltpolitischen Probleme an das Strafrecht und in die 
Strafverfolgung abgeschoben werden? 
Um beide Fragen, genauer Fragenbündel, auch nur skizzenhaft zu behandeln, 
müßte weiter ausgeholt werden, als dies hier möglich ist. Was die erste Frage 
angeht, so wird ein Großteil der Umweltprobleme von der etablierten poli- 
tisch-ökonomischen Normalität produziert. Diese wäre zuallererst zu verän- 
dem, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Ein anderer Teil, wie bei- 
spielsweise alle Behauptungen über die sog. Klimakatastrophe, ist wissen- 
schaftlich so hochgradig umstritten, daß es zuvor darauf ankäme, die Gefah- 
ren wenigstens plausibel einzuschätzen und nicht als naturwissenschaftliche 
Tatsache vorauszusetzen. Ein dritter Teil eignet sich infolge des synergeti- 
schen Charakters der Schädigungen bzw. Gefahren und ihres 2.T. eher indi- 
rekten Zustandekommens nicht dazu, strafrechtlich einzelnen Personen kausal 
zugeordnet zu werden. 
Wenn solcher Art die Antworten zu differenzieren sind und die Komplizen- 
schaft 'der' Normalität und die Komplexität der Sachverhalte Umwelt und 
Umweltschutz zeigen, die ihrerseits von gesellschaftlichen Interessen mitkon- 
stmiert werden, dann wird deutlich, daß Umweltprobleme weithin straf- 
rechtlich nicht angemessen zu behandeln sind. Sie bedürfen, um in ihren so- 
ziogenetischen Bedingungen gesehen, analysiert und behandelt werden zu 
können, einer geradezu umfassenden Umwelt-Politik, die außerdem sorgsam 
darauf achtet, die Gmnd- und Menschenrechte samt demokratischen Verfah- 
ren nicht vorschnell auf dem Altar einer nicht soziopolitisch begriffenen 
Umwelt zu opfern. 



Mehr Umweltstrafrecht - weniger Umweltschutzpolitik 

Wem es sich indes mit den Umweltgefahren in etwa so verhält wie angedeu- 
tet, dann darf demokratisch rechtsstaatlich gesprochen, die scharfe Waffe des 
Strafrechts nicht gesetzgeberisch geschmiedet und konsequent nicht 
strafrichterlich polizeilich aus der Scheide gezogen werden. Das Strafrecht, 
demokratisch rechtsstaatlich begriffen, eignet sich seinem instrumentellen 
Typus nach in aller Regel nicht dazu, Umweltgefahrdungen - sei es präven- 
tiv, sei es repressiv - zu bekämpfen. Ausnahmen gibt es allein im repressiven 
Bereich. Der von einer Sachverständigenkommission im Oktober 1997 vor- 
gelegte Entwurf eines Umweltgesetzbuches kann in seiner Anlage, Zielrich- 
tung, Konsistenz und Brauchbarkeit an dieser Stelle nicht hinreichend analy- 
siert und beurteilt werden. In Sachen Umweltstrafrecht fallt jedoch auf, daß 
dieses vollkommen ausgespart wird. Nur von Ordnungswidrigkeiten ist vor 
allem im 13. Abschnitt die Rede. Die Verwaltungsakzessorietät bleibt rund- 
um erhalten. Das in den einzelnen Abschnitten nur leicht modifizierte und 
etwas deregulierte gesetzliche Umweltkompendium löst auf diese Weise kei- 
nes der vielen Probleme, die selbst von den Anhängern eines Umweltstraf- 
rechts als der Lösung dringend bedürftig benannt sind, soll ein Umweltstraf- 
recht im geltenden Rechtsrahmen und ohne die oben aufgeworfenen prinzi- 
piellen Probleme überhaupt sinnvoll sein. Doch ohnehin ist hier eher der m. 
E. stimmigen Argumentation von Jens Christian Müller-Tuckfeld zu folgen: 
"Nicht daß das Umweltstrafrecht ineffektiv bei der Verhinderung der Um- 
weltverseuchung ist, ist in erster Linie das Problem, sondern daß es durch 
seine Botschaft, insofern und weil sie geglaubt wird, eine vernünftige Um- 
weltpolitik - durchaus effektiv - verhindert. Je mehr Umweltstrafrecht, desto 
weniger Umweltschutzpolitik. "9 Wenn Umweltgefährdungen strafrechtlich 
bekämpft werden sollen, dann müssen die Gefährdungsdelikte abstrakt nor- 
miert werden. Damit nehmen nicht nur die unbestimmten Rechtsbegriffe zu 
und erlauben so strafverfolgerisch Grund- und Menschenrechte präventiv 
kräftig zu unterhöhlen. Vielmehr geht die personen- und handlungsbezogene 
raison d'etre des Strafrechts - gefährdet wie sie de lege lata ohnehin weithin 
ist - völlig verloren. Da jedoch ein solch verändertes, auf alle möglichen 
Umweltgefährdungen bezogenes Umweltstrafrecht nie dauernd strafverfolge- 
risch umgesetzt werden könnte, verstärkt das ausgeleierte Strafrecht die exe- 
kutivisch strafgerichtliche Willkür. Und diese äußert sich dann nicht nur in 

9 Müller-Tuckfeld, Jens Chnstian, Traktat für die Abschaffung des Umweltstraf- 
rechts, in: Institut für Kriminalwissenschaften (Hg.) ,  Vom unmöglichen Zustand des 
Strafrechts, FrankfurtIM. 1995. S .  461 ff. 



der Wirksamkeit des bekannten Mottos 'Die Kleinen hängt man und die 
Großen Iäßt man laufen'. Darüber hinaus dient das Umweltstrafrecht genau 
dem Zweck, den es offiziell verhindern soll. Es garantiert in der Scheinper- 
sonalisierung und Scheinverantwortlichkeit der strafrechtlich Überführten da- 
für, daß die zentralen Gefahrdungen qua ökonomisch-politischer Norrnalitiit 
nicht angetastet werden. 

Wolf-Dieter Narr lehrt Politologie 
an der FU Berlin und ist Mitherausgeber 
von Bürgerrechte & PolizeilClLIP 
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Umweltkriminalität 
- Anmerkungen zu einer Straftat 

von Otto Diederichs 

Die Erkenntnis, daß die Erhaltung und der Schutz ihrer Umwelt 
für die Menschen eine (Über-)~ebensnotwendi~keit darstellt, ist in 
der Bundesrepublik noch nicht alt. Ein - zeitweise zur Massenbe- 
wegung gewordenes - Umweltschutzbewußtsein gibt es hierzulande 
erst seit ca. 20 Jahren. Umso erstaunlicher ist es, daß die Gefahr 
der Umweltverschmutzung von Politikern (und Juristen) bereits in 
den 70er Jahren anerkannt wurde. Verabschiedet wurden 
zunächst Einzelgesetze. 1973 wurden Delikte gegen die Umwelt 
erstmals in der 'Polizeilichen Kriminalstatistik' (PKS) gesondert 
ausgewiesen. Bei aller gebotenen Skepsis bildet sie seither die 
Grundlage, um einen Einblick in die erfaßte Entwicklung nicht-le- 
galer Umweltverstöße zu gewinnen. 

1973 wies die Statistik 2.321 Fälle aus,l wobei 1.917 Täter registriert wur- 
den.:! Die Tatorte lagen in der überwiegenden Zahl der Fälle (1.607) in Or- 
ten bis zu 20.000 EinwohnerInnen, also im ländlichen   er eich.^ Außer Alter 
und Nationalität der Täter lassen sich weitergehende Angaben nicht machen, 
da die PKS noch nicht nach der Art der Delikte unterschied. Erst ab 1974 
wurden Straftaten gegen das 'Wasserhaushaltsgesetz' (WHG) und gegen das 
' Abfallbeseitigungsgesetz' (AbfG) und schließlich ab 1975 auch jene gegen 
das 'Bundes-Immissionsschutzgesetz' (BImSchG) gesondert ausgewiesen. 

In den Folgejahren stieg die Erfassung von Umweltdelikten kontinuierlich 
an: Waren es 1973 noch 2.321, so wies die PKS für das Jahr 1974 bereits 
2.800 Delikte aus; 1975 waren es schließlich 3.445. 

1 Vgl. Bürgerrechte & PolizeilCILlP 20 (1185), S. 5 
2 Kriminalistik 10182, S. 521 
3 Ebd. 



Öffentliches Bewußtsein 

Nach der ersten Aktivitätswelle Anfang der 70er Jahre, die durch einige 
größere Skandale ausgelöst worden war, blieb die Zahl bis 1978 (3.699) 
weitgehend konstant. Erst nachdem Ende der 70er Jahre erneut öffentliche 
Diskussionen über den Umweltschutz geführt wurden, stieg auch die Zahl 
der registrierten Delikte wieder an. Ab 1979 (4.382) bundesweit um 10-20% 
jährlich. Die Schwerpunkte lagen dabei hauptsächlich in den ~ tad t s t aa ten .~  

1980 schrieb der Bundesgesetzgeber mit dem 18. Strafrechtsänderungsgesetz 
(s~ÄG) die wichtigsten Strafvorschriften im Umweltbereich im 28. Abschnitt 
des Strafgesetzbuches (StGB) fest.5 Tatbestände wie das Freisetzen ionisie- 
render Strahlen, unerlaubtes Betreiben von Atomanlagen, unerlaubter Um- 
gang mit atomaren Brennstoffen, unerlaubtes Betreiben von Anlagen, Frei- 
setzen von Giften, Gewässerverunreinigungen, Luftverunreinigung, umwelt- 
gefährdende Abfallbeseitigung, Gefährdung von Schutzgebieten, übermäßige 
Lärmbelästigung etc., die zuvor in strafrechtlichen Nebenyesetzen erfaßt wa- 
ren, gelten seit dem 1.7.80 als Straftatbestäiide. 
Bei der Verfolgung dieser Delikte rangierte die Verschmutzung von Gewäs- 
sern mit einem Anteil von knapp 80% an erster Stelle. Irreguläre Abfallbe- 
seitungen (16 %) und Imrnissionsdelikte (2,s %) machten demgegenüber einen 
weit geringeren Anteil aus.6 
Der Grund für die Übergewichtung bei Gewässerverunreinigungen laglliegt 
zum einen in ihrer vergleichsweise einfachen Erkennungsmöglichkeit und 
zum anderen in der traditionellen Spezialisierung der Wasserschutzpolizei auf 
derartige Delikte. Die höchste Dunkelziffer wiesenlweisen Luftverunreini- 
gungen auf. Hinsichtlich der Tatverdächtigen sind "Spitzenreiter (. . .) die 
Landwirte (1983 = 40,2%) vor den Arbeitnehmern - im wesentlichen Matro- 
sen und LKW-Fahrer - und den Privatpersonen (Autofahrer, Hausbesitzer)", 
resümierte Mitte 1984 der Bonner Kriminologe Wemer ~ ü t h e r . ~  Seine Aus- 
sagen decken sich mit Untersuchungen des Umweltbundesamtes, das bereits 
in seiner Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik für 1976 zu dem 
Schluß gekommen war: "Der 'Umweltstraftäter 1976' ist deutscher Staatsan- 
gehöriger, männlichen Geschlechts, zwischen 40 und 60 Jahre alt und krimi- 
nalpolizeilich bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Er hat die Volks- 
schule besucht, einen Beruf erlernt und ein regelmäßiges Einkommen. Er 

4 Vgl. Bürgerrechte & PolizcilCILIP 20 (1185). S. 5 
5 StGB $5  324-330d 
6 Vgl. Bürgerrechte & PolizeiICILIP 20 (1185) , S. 4 
7 SPD-Fraktion irn Deutschen BundestagIArbeitskrcis Rechtswesen, Urnweltkrirni- 
nalität - Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion, Bonn 1984, S. 33 



wohnt in einer Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern und verstößt 
gegen die $9 38, 39 WHG, wobei er die Tat allein begehtW.l Diese Aussage 
wurde in den folgenden Jahren im wesentlichen fortgeschrieben. In erster Li- 
nie waren es somit die übermäßige Verwendung von Gülle bei der Düngung 
der Felder oder deren direkte Einleitung in Gewässer sowie der unsachge- 
mäße Ölwechsel bei Kraftfahrzeugen bzw. Tankreinigungen bei Schiffen 
u.ä., die zur Einleitung von Ermittlungs- und Strafverfahren führten. "Das 
neue Umweltstrafrecht ist (...) mehr eine Folge von allgemeinen politischen 
Entwicklungen als eine Folge von systematischen Überlegungen zu solchen 
Fragen, wie man die Umweltkriminalitätskontrolle im Sinne eines verbesser- 
ten Umweltschutzes tatsächlich effektiver ausgestalten kann. Das Gesetz hatte 
deutlich mehr symbolischen als instrumentellen Charakter", hatte Rüther be- 
reits anläßlich eines Referates an der Polizei-Führungsakademie f e ~ t ~ e s t e l l t . ~  
In seiner Stellungnahme zu einer Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion im 
Juli 1984 ,wurde er noch deutlicher und erklärte, daß der "Täteranteil aus 
dem Bereich der Industrie- und Gewerbebetriebe" sogar noch kontinuierlich 
abnehme "(von 24% 1978 auf 14% 1983), öffentliche Betriebe, Behörden 
und Amtsträger bleiben nach wie vor unbedeutend (2,7 bis l,O%)".10 

"Der 'Zugriff' der Strafbestimrnungen beschränkt sich demnach nur auf die 
Verhaltensweisen, die am leichtesten sichtbar und somit feststellbar sind. Bei 
der Erfassung der Umweltverstöße ist die schädliche Auswirkung des einzel- 
nen Delikts nur von äußerst nachrangiger Bedeutung", schlußfolgerten 
FachanwältInnen. 

Konjunktur eines Deliktes 

Gleichwohl hatte die Auseinandersetzung mit Umweltdelikten in den 80er 
Jahren Konjunktur. Im Januar 1984 leitete der hessische Landesverband des 
'Bund(es) für Umwelt und Naturschutz Deutschland' (BUND) den ihm nahe- 
stehenden Gruppen und Organisationen die Ergebnisse seiner "justizinternen 
Arbeitsgruppe"l2 zu und regte u.a. eint: "interfraktionelle (Die GriinenISPD) 

8 Urnweltbundcsarnt, Urnwcltschukdcliktc 1976. Eine Auswertung der yolizeiliclicn 
Krirninalstatistik (Materialien 1/78), Berlin 1978, S. 29 
9 Rüther. Wcrner, Ermittlungen der Ursachen für dcn Anstieg der polizeilich festge- 
stellten Urnweltschutzdelikte, in: SchriRenreihe der Polizei-Führungsakademie 1/84, 
S. 59 
10 SPD-Fraktion im Deuischen Bundestag/Arbeitskrcis Rechtswcsen, Umweltkrirni- 
nalität, S. 33 
11 Zcitschrilt für Rcchtspolitik 3/84, S. 63 
12 Bund für  Umwelt und Naturschutz Deutschland, Personal- und organisatonschbe- 
dingte VoiLzugsdefizite in der Bekämpfung der modernen Wirtschaftskriminalität 



Erörterung - auf Ausschußebene - in Form eines Hearings" an.13 

Erstaunlicheweise griffen seinerzeit jedoch nicht Die Grünen die Gedanken 
des BUND auf, wie es zu vermuten gewesen wäre. Vielmehr waren es die 
Sozialdemokraten, die das Thema auf der politischen Bühne als erste me- 
dienwirksam besetzten, indem sie am 25. Juli 1984 eine öffentliche Anhö- 
rung zur 'Umweltkriminalität' durchführten. In einer ersten Bewertung bi- 
lanzierte der damalige stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfrak- 
tion Alfred Emmerlich anschlieflend als notwendige Maßnahmen u.a.: "Die 
Zusammenarbeit zwischen Umweltbehörden und Errnittlungsbehörden muß 
dringend verbessert werden. (...) Nach dem Vorbild der Schwerpunktstaats- 
anwaltschaften für Wirtschaftskriminalität und der Wirtschaftsstrafkammern 
müssen bei den Staatsanwaltschaften Schwerpunktstaatsanwaltschaften für 
Umweltkriminalität eingerichtet werden und wir brauchen Umweltstrafkam- 
mern. Auf polizeilicher Ebene bedarf es einer Konzentration besonders sach- 
kundiger Poliwibeamter in Schwerpunktdezernaten für Umwelt-Kriminalität. 
(...) Eine kontinuierliche Fortbildung der in Umwelt-Strafsachen tätigen 
Richter, Staatsanwälte und Polizeibeamten ist e r f ~ r d e r l i c h " . ~ ~  An die ent- 
scheidenden Punkte allerdings wagte sich die SPD nicht heran: "Die Frage, 
inwieweit auch derjenige stratbar sein soll, der zwar vewaltungsrechtlich be- 
fugt handelt, aber Umweltschäden gravierenden Ausmaßes (ein Fluß kippt 
um) verursacht, bedarf noch sorgfältiger Überlegungen. Ebenfalls noch wei- 
terer Erörterungen bedarf die Frage einer sog. Amtsträgerhaftung und der 
Sanktionierung einer Verletzung der Anzeigepflicht" .I5 

Auch bei der Polizei hatte das Thema Konjunktur. was sich u.a. in gestei- 
gerten Aktivitäten der Berufsverbände ausdrückte. Bereits im September 
1982 hatte der 'Bund Deutscher Kriminalbeamter' (BDK) eine Fachtagung 
unter das Motto 'Das Verbrechen an Natur und Umwelt als internationales 
Problem' gestellt'6 und noch im gleichen Jahr eine Dokumentation polizeili- 
cher Überlegungen und Aktivitäten vorgelegt,17 der irn April 1984 dann eine 
eigene Bekämpfungskonzeption folgte. l8 
Ein Jahr später zog die 'Gewerkschaft der Polizei' (GdP) nach und veran- 

(einschl. Umweltkriminalität) und illre Lösungsmöglichkeiten, FrankfurtIM. 1984 
13 Schreiben V .  76.1.84 
14 lnfonnationen der Sozialdcmokratisclien Bundestaesfraklion V. 26.7.84 
15 Ebd.  
16 Bund Deutscher Krirninalbeamtcr, kripo international '82, Berlin 1987 
17 Bund Deutscher Kriminalbeamter, Das Verbrechen an Natur und Umwelt als in- 
ternationales Problem, Berlin 1987 
18 Bund Deutscher Kriminalbeamtcr, Konzeption zur Bekämpfung d e r  Umweltkri- 
rninalität, Berlin 1984 



staltete ebenfalls eine Fachtagung 'Umwelt- und Wirt~chaftskriminalität'~~ 
sowie drei Jahre später ein weiteres ~ ~ m ~ o s i u r n . ~ ~  Die tatsächlichen polizei- 
lichen Bekämpfungsstrategien, Strukturen und Ausstattungen waren indes 
mangelhaft und eher auf die Verfolgung von Bagatelldelikten ausgerichtet 
(siehe S. 22ff.). 

Insgesamt registrierte Umweltschutzdelikte nach PKS 

19 Gewerkschaft der PolizeiILV Berlin, Umweltkriminaliiät + Wirtschafiskriminali- 
iät = GesellschaRpolitische Brennpunkte des Verbrechens. Ist die Polizei hilflos?, 
Berlin 1985 
20 GewerkscliaR der Polizei, Polizei und Umweltkriminalität, Hamburg 1988 



Zwar stieg die Zahl der registrierten Straftaten gegen die Umwelt in den Sta- 
tistiken kontinuierlich an, deren Ahndung hingegen zeigte eher gegenläufige 
Tendenzen. "Verfahrenseinstellungen, noch dazu zu einem Großteil wegen 
Geringfügigkeit, stellen in stetig wachsendem Maße die Regel-Erledigungs- 
form von Umweltstrafsachen dar. Nur etwa jedes vierte staatsanwaltliche 
Ermittlungsverfahren führt heute noch zur Anklage bzw. zu einem Strafbe- 
fehl, kaum mehr als jedes zehnte zu einer gerichtlichen Hauptverhandlung. 
Kommt es tasächlich einmal zu Verurteilungen, betreffen diese mehrheitlich 
einfache Fallgestaltungen des beruflichen und privaten Alltags. Entsprechend 
liegt das Strafmaß zu zwei Dritteln im Geldstrafenbereich bis zu 30 Tagessät- 
zen und nur zu 5% über der registerrechtlich bedeutsamen Grenze von 90  
Tagessätzen; Freiheitsstrafen sind praktisch ohne jede Relevanz", zu diesem 
Ergebnis kam 1989 eine Analyse des Max-Planck-Institutes für Strafrecht in 
~ r e i b u r g / ~ r e i s g a u . ~ '  Als Grund hierfür machte der Autor Volker Meinberg 
allerdings weniger ein Vollzugsdefizit bei der Polizei aus, als vielmehr die 
"bunte Vielfalt" im materiellen Umweltstrafrecht und den entsprechenden 
Nebengesetzen sowie die Probleme der sog. ~erwaltungsakzessoriztät.~~ 

Die legale Umweltverschmutzung 

Genau hier lag und liegt bis heute das Dilemma, denn das Umweltstrafrecht 
ist im wesentlichen angebunden an Verwaltungsvorschriften und verwal- 
tungsrechtliche Genehmigungen (Verwaltungsakzessorietät). Strafrechtlich 
verfolgt werden kann also nur derjenige, der fahrlässig, unbefugt, unerlaubt 
oder pflichtwidrig handelt. Bei der Vergabe von Genehmigungen und bei der 
Kontrolle ihrer Einhaltungen neigen die Ordnungsbehörden dann allerdings 
dazu, anstelle von Kontrolle und Kontrollierbarkeit auf Vertrauen zu setzen. 
Nicht nur, daß Genehmigungen häufig recht weitreichend erteilt werden, 
vielfach wissen die Behörden um die von privaten oder kommunalen Firmen 
verursachten Schäden, nehmen sie aber aus Rücksicht auf die prekäre finan- 
zielle Situation der Kommunen oder aus Angst um den Verlust von Ar- 
beitsplätzen hin. "Vorherrschend ist die Auffassung der Behörden, daß sie 
die Partner der Wirtschaft seien, die die Entwicklung der Wirtschaft zwar 
steuern, jedoch nicht durch präventive Maßnahme behindern dürfen. Erfolg- 
versprechender sei es vielmehr, formlose Mittel statt dem Instrumentarium 
hoheitlichen Zwangs a n z ~ w e n d e n " . ~ ~  Diese bereits 13 Jahre zurückliegende 

21 Kriminalistik 1/89. S .  17 
32 Ebd., S .  1811'. 
23 SPD-Fraktion im Deutschen Buiidestag/Arbeitskreis Reclitswescn, Umwcltkrimi- 
nalität - Anliiirung der SPD-Bundzstagsliaktion, Bonn 1984, S .  215 



Einschätzung ist auch heute noch zutreffend. Folgerichtig stand MittelEnde 
der 80er Jahre am Beginn jedes zweiten umweltstrafrechtlichen Ermittlungs- 
verfahren eine private Anzeige (die vor allem private Vorgänge zum Gegen- 
stand hatte).24 Durch die Mitteilung einer Behörde wurde bundesweit nur 
etwa jedes vierte Verfahren ausgelöst, wobei es sich dabei mehrheitlich um 
selbst geschädigte Kommunen und nicht um Anzeigen von Genehmigungsbe- 
hörden im engeren S ime  handelte.25 

Zwischen den Genehmigungs- und den Ermittlungsbehörden besteht deshalb 
ein bis heute fortdauernder Konflikt. Die Forderung nach einer Anzeige- 
pflicht der Genehmigungsbehörden ist daher, neben der Verstärkung der ei- 
genen Errnittlungskapazitäten, die zentrale, ständig wiederkehrende Forde- 
rung bei Polizei und Staatsanwaltschaft, ohne daß sich hier jedoch tatsächlich 
etwas entscheidendes geändert hätte. 

Umweltkriminalität: Ein Modethema'.' 

Mittlerweile ist es um Umweltschutzdelikte w i d e r  relativ ruhig geworden. 
Das dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, daD dies in Zeiten anhalten- 
der wirtschaftlicher Rezession kein besonders populäres Thema darstellt. 
Auch bei den Umweltschutzverbänden gibt es hier keine festen eigenen Posi- 
tionen, geschweige d e m  Initiativen. Vielmehr beschränkt man sich darauf, 
bisher Erreichtes zu halten und alte Forderungen, etwa nach einer 
(genehmigungs-)behördlichen Anzeigepflicht zu erneuern. Das geht 2.T. so- 
weit, dall zwischen großen und kleinen Umweltstraftaten nicht mehr grund- 
sätzlich unterschieden wird. So gesteht ein Rechtsanwalt der Hamburger 
'Greenpeace1-Zentrale zwar zu, daß die Genehmigungen für die Industrie so 
großzügig ausgelegt sind, daß Unternehmen in strafrechtlichem Sinne nicht 
in Erscheinung traten, weil sie ihre Erlaubnis gar nicht ausschöpfen, tritt 
zugleich aber auch dafür ein, die Verursacher kleinerer Vergehen ohne Wenn 
und Aber zu belangen. Wirtschaftliche Interessen als Grund für Umweltver- 
stölle, so seine Argumentation, sind auch in diesen Fällen gegeben, insbe- 
sondere auf dem Lande. Zudem ergäben viele kleinere Verstöße in ihrer 
Sunime ebenfalls eine Belastung, die immer auf Kosten der Allgemeinheit 
gehe. Ein Unterschied sei somit hier generell nicht zu machen.26 Für ihn 
liegt das Verfolgungsproblem daher zuvörderst in "kriechenden Schäden ", 
d.h. der Altlasten, die sich manchmal erst nach Jahren zeigen, wenn ein Be- 

24 Kriminalistik 1/89, S. 23 
15 Ebd., S. 41 
36 Gespräch V.  17.9.97 



trieb u.U. schon lange nicht mehr existiert. Zu kurze Verjährungsfristen und 
der behördliche Wirrwarr seien bei der Verursachersuche das Hauptproblem 
im Bereich notwendiger Sanierungen. Gefihrdungshaftungen (ohne Aus- 
nahme und mit klaren Maljstäben) und regionale Sanierungsfonds seien ein 
geeigneter Weg, hier zu einer besseren Selbstkontrolle und -Steuerung der 
Wirtschaft zu gelangen. Andererseits seien (erweiterte) Akteneinsichtsrechte 
für Interessenverbände notwendig, obgleich auch 'Greenpeace' diesen Weg 
nicht systematisch genug beschreite. 

Dies alles sind sicherlich richtige Argumente, von der Umweltdiskussion der 
80er Jahre, die noch sehr wohl zwischen großindustnellen Verschmutzem 
und privaten 'Umweltferkeln' unterschieden hat, sind sie jedoch wieder weit 
entfernt. 
W e m  heute von Straftaten gegen die Umwelt berichtet wird, dann zumeist 
von "Umweltkriminalität" als einem Bestandteil der sog. organisierten Kri- 
minalität. Meist ist es dabei d a ~  der (Gift-)Mülltourismus, von dem das 
Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr 200 Fälle r e g i ~ t r i e r t e , ~ ~  der im 
strafrechtlichen Bereich auf öffentliches Interesse stöMt. 

Über diesen Umweg speist die Umweltschutzdiskussion der 70er und 80er 
Jahre damit das kriminalistische Modethema der Neunziger. Alles weitere, so 
scheint es, überläljt man den staatlichen Institutionen - und so kann auch eine 
ansonsten überaus farblose Umweltministerin wie Angela Merkel überra- 
schend glänzen: Im September diesen Jahres legte sie den Entwurf eines 
'Umweltgesetzbuches' vor, in dem eine Expertenkommission in fünfjähriger 
Arbeit versucht hat, in einem Gesetzeswerk mit "Modellcharakter" alle um- 
weltrelevanten Bestimmungen zusammenzuführen. Der insgesamt 775 Para- 
graphen zählende Entwurf solle, so Merkel, "zentrale Grundlage einer inten- 
siven und kritischen Prüfung und Diskussion" sein. Sie wolle die Arbeit an 
diesem Werk nun "Schritt für Schritt" v ~ r a n b r i n g e n . ~ ~  Ein solches 
'Umweltgesetzbuch' hatten die Freien Demokraten bereits 1982 ange- 
mahnt.29 Behält man das Tempo bei, so werden es wohl k u r z  Schritte auf 
einem langen Weg werden. 

27 die tageszeitung V .  1.8.97 
28 Der Tagesspiegel V .  10.9.97 
29 Bund Deutscher Krimiiialheamter, kripo international '82, Berliii 1982, S. 4 
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Die polizeiliche Bekämpfung von 
Umweltkriminalität 
- EI-mittlungen mit begrenztem Nutzen 

von Otto Diederichs 

Dall die Bekämpfung von Umweltkriminalität eine polizeiliche 
Aufgabe ist, wird heute von kaum jemandem noch angezweifelt. 
Die Polizei selbst beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit der Ver- 
folgung von Umweltdelikten. Zunächst waren es allerdings nahezu 
ausschließlich die Beamten der Wasserschutzpolizei (WSP), die 
sich - traditionell - mit Fragen der Gewässerverunreinigung be- 
schäftigten. 1972 wurde a n  der Wasserschutzpolizeischule in 
Harnburg dann der erste Lehrgang für Umwelt- und Gefahrgut- 
spezialisten d ~ r c h g e f ü h r t , ~  und 1975 hielt die Polizei-Führungs- 
akademie (PFA) in IIiltrup ihr erstes umweltschutzbezogenes Se- 
minar 'Maßnahmen der Polizei zur Aufrechterhaltung des Gewäs- 
serschutzes, der Abfallbeseitigung und des Naturschutzes' ab.2 

Der Ausgangspunkt für die Befassung mit Gewasse~erschmutzungen gründet 
bei der Wasserschutzpolizei indes nicht in einem frühen umweltschützeri- 
schen Bewußtsein, sondern ist in erster Linie die Folge von Schiffsunfillen. 
Auf dem Rhein z.B., der größten und wichtigsten deutschen Wasserstraße, 
kam es im Jahre 1964 zu insgesamt 1.115 ~ a v a r i e n , ~  bei denen hiufig auch 
grösere Mengen von Treibstoffen freigesetzt wurden. 

Die Anfänge polizeilicher Bekämpfung von Umweltdelikten 

Neben einer Änderung der Rheinschiffahrtsordnung, die feste Regeln für den 
Schiffsverkehr einführte, wurde 1972 schließlich bei der nordrhein-westfali- 
schen Wasserschutzpolizei (WSP) eine 'Ermittlungsgruppe Gewässerschutz' 
gegründet, die sich zudem künftig auch um die sog. "Landeinleiter" der 

1 Deutsche Polizci 5/84, S. 24 
2 Die Polizei 12/82, S. 361 
3 Kriminalistik 5/85, S. 265 



großen mittelrheinischen Industriegebiete kümmern s o ~ l t e . ~  Zusätzlich wur- 
den ab Anfang 1972 über dem Rhein regelmäßig Kontrollflüge mit Polizei- 
hubschraubern d ~ r c h ~ e f ü h r t . ~  Bis zur Hochzeit der Diskussionen um die po- 
lizeiliche Verfolgung von Umweltdelikten während der Mitte der 80er Jahre 
blieb das aus der WSP-Ermittlungsgruppe hervorgegangene Kriminalkom- 
missariat 'Umwelt- und Gewässerschutz' allerdings das einzige derartige 
Fachkornmissariat in ~ o r d r h e i n - ~ e s t f a l e n . ~  
In den übrigen Bundesländern war die Situation nicht sehr viel anders. In den 
meisten Flächenstaaten waren für die Bearbeitung von Umweltdelikten je 
nach Fallgestaltung die örtliche Kriminalpolizei, die Schutzpolizei, die Was- 
serschutzpolizei - oder in Baden-Württemberg der Wirtschaftskontrolldienst 
zuständig.7 

Im Dezember 1973 erhob die 'AG Kripo' der Imenministerkonferenz (IMK) 
erstmals die Forderung nach einem zentralen Meldedienst für Umweltdelikte. 
Rund eineinhalb Jahre später übernahm der AK I1 der IMK, zuständig für die 
'Öffentliche Sicherheit und Ordnung', die Anregung seiner Arbeitsgruppe 
und empfahl den Imenministern die Einrichtung eines derartigen Meldever- 
fahrens. Lediglich sieben der damals noch elf Bundesländer hielten einen sol- 
chen Meldedienst jedoch für S ~ M V O ~ ~  und erklärten sich bereit, dieser Emp- 
fehlung zu f o ~ g e n . ~  (Anfang 1981 weitete eine beim Landeskriminalamt 
(LKA) Baden-Württemberg bestehende Arbeitsgruppe 'Informationsaustausch 
radioaktiver Stoffe' die Forderung nach einem einheitlichen Meldeverfahren 
auch auf radioaktive Stoffe aus9). 
Zu diesem Zeitpunkt besal) Baden-Württemberg das insgesamt am weitesten 
fortgeschrittene Konzept. Bereits seit 1975 bestand beim dortigen Lan- 
deskriminalamt ein 'Mobiles Umweltschutzkommando' (MUK). Die Haupt- 
aufgabe dieser aus Kriminalbeamten, Technikern des 'Kriminalistischen In- 
stitutes' sowie externen Wissenschaftlern zusammengesetzten Spezialeinheit, 
die - von Fall zu Fall zusammengestellt und der Inspektion Wirtschaftskrimi- 
nalität zugeordnet wurde - bestand darin, vor Ort fachkundige Voruntersu- 
chungen durchzuführen und möglichst beweissichere Proben zu entneh- 
men. l0 (Daneben unterhielt das Landesamt für Umweltschutz zudem eine ei- 

4 Ebd. 
5 Ebd. 
6 Kriminalistik 1/84, S. 8 
7 Siehe hierzu: Bund Deutscher Kriminalbeamter, Das Verbreclien an Natur und 
Umwelt als internationales Problem, S. 4.; Bürgcrrcclite 6t PolizciICILIP 20 (1185). 
S. 13ff. 
8 der kriminalist 12/84, S .  55 1 
9 Ebd. 
10 Vgl. Bürgerrcclite 6t PolizeiICILIP 20 (1185). S .  16 



gene Spezialgruppe, die 'Mobile Abfall- und Wasser-Einsatzgruppe' 
(MAWEG), die verdächtige Abfallablagerungen überprüfen und bei Giftun- 
fällen die Behiirden zu unterstützen hatte.ll l 

Die Veränderungen in den 80er Jahren 

Zwar hatte ein Teil der Bundesländer, der IMK-Empfehlung folgend, in der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre einen Meldedienst für Urnweltstraftaten einge- 
führt, der durch eine zentrale Erfassung bestimmter Delikte beim Landeskri- 
minalamt Tatzusammenhänge und Täterhinweise erkennen sollte, andere hin- 
gegen folgten diesem Schritt mit jahrelanger Verzögerung. Hessen beispiels- 
weise richtete erst mit zehnjähriger Verspätung Ende 1986 seinen 
'Melddienst Umweltdelikte' beim Landeskriminalamt ein. l 2  

Erst mit der Intensivierung der Umweltschutuliskussion in der ersten Hälfte 
der 8Oer Jahre änderte sich auch die polizeiliche Bekämpfung von Umwelt- 
delikten. An der Polizei-Führungsakademie wurden in den Jahren 1981 bis 
1983 mehrere spezielle Umweltseminare durchgeführt. l3 Darüber hinaus or- 
ganisierten die Bundesländer eigene Aus- und Fortbildungsseminare für ihre 
Beamten. l 4  

Im August 1982 wurde schließlich auch der Bundesgrenzschutz (BGS) in den 
polizeilichen Umweltschutz einbezogen. Mit einem Patrouillenboot auf der 
Nordsee (dem 1983 ein weiteres Boot folgte) und unterstützt durch eigene 
Hubschrauber und den Wasserzolldienst übernahm der BGS dabei die Über- 
wachungsaufgaben auf hoher See, während der Zoll für den Küstenbereich 
zuständig wurde. Irn Verbund mit der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
und den Wasserschutzpolizeien der übrigen Nordsw-Anrainerstaaten galt die 
Aufmerksamkeit hauptsächlich illegalen Einleitungen von Öl und dem nicht- 
genehmigten Fang von Plattfischen in Küstennähe. Koordiniert wurden die 
Einsätze von einem 'Zentralen Meldekopf' in Cuxhaven, der die anfallenden 
Erkenntnisse auswertete und weitere Mallnahmen, etwa die Kontrolle von 
verdächtigen Schiffen beim Einlaufen in deutsche Häfen, veranlaljte. l5 

lm April 1984 stellte der 'Bund Deutscher Kriminalbeamter' als erster eine 

11 Et~d., S.17 
I2 Frankfurter Rundschau V .  3.10.86; Iiessisclie polizei rundschau 12/86, S. 11 
13 Vgl. Abgeordnelenhaus von Berlin, Kleine Anfrage Nr .  7779 V .  25.10.83; Die 
Polizei 2/82, S. 58 U. 59; Die Polizei 1/83, S. 22 
14 Vgl. Bürgerrechlc & Polizei/ClLlP 20 (1/85), S. 15ff. 
15 Abgeordnetenhaus von Berlin, Kleine Anfrage Nr .  4387 V .  4.12.84 



eigene umfassende Konzeption zur Bekämpfung von Umweltkriminalität 
vor.16 Im Oktober des gleichen Jahres kündigte der Kreis U m a  (Nordrhein- 
Westfalen) an, "in Kürze" eine eigene Umweltpolizei einzurichten. Als erster 
Schritt sollten hierzu, in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Kreises, 
alle im Aullendienst tätigen Beamten mit den Umweltschutzgesetzen vertraut 
gemacht werden.17 Im November 1984 folgte das hessische Innenrniniste- 
rium mit einem ersten aufeinander abgestimmten Programm.18 Ziel dieses 
Programmes war es, 1985 mit dem Autbau einer "Umwelt-Kripo" die bishe- 
rigen polizeilichen Aktivitäten zusammenzuführen. Vorgesehen war u.a. der 
(personelle) Ausbau der seit 1974 bestehenden zentralen Stelle 'Umwelt' 
beim Landeskriminalamt und der Spezialdienststelle 'Umwelt' beim Regie- 
rungspräsidenten in Darmstadt sowie die Einrichtung einer weiteren Spezial- 
dienststelle beim Frankfurter Polizeipräsidium.19 Zwar wurden im Haushalt 
für das Jahr 1985 tatsächlich 30 Planstellen geschaffen, die weitere organi- 
satorische Umsetzung zog sich dann allerdings hin, so daß das Frankfurter 
Umweltkommissariat z.B. erst im Februar 1986 tatsächlich eingerichtet 
wurde.20 
Ebenfalls im November 1984 lieferte das Land Niedersachsen an alle nieder- 
sächsischen Polizeiabschnitte sog. "Wasser- und Abfallprobenkoffer" aus, 
1985 sollten auch die einzelnen Reviere ausgerüstet werden. Die Ca. 6.000 
DM teuren Koffer enthielten "vom Allesschneider über das Bandmaß, die 
explosionsgeschützte Stablampe, den Klappspaten und die Einweghandschuhe 
bis hin zum Prüfsatz für Sauerstoffgehalt, Schöpfgeräten, Müllsäcken, Si- 
cherheitsgurten zum Abseilen und mehreren Zangen (...) alles, was die Exe- 
kutive zum Erst-Einsatz benötigt".21 Darüber hinaus sollten in Niedersach- 
Sen künftig verstärkt auch Beamte der Bereitschaftspolizei mit zur Verfol- 
gung von Umweltdelikten eingesetzt werden und auf Streifengängen in 
"Wald-, Ausflugs-, Naturschutz- und Gewässerschutzgebieten auf wildes 
Parken, offenes Feuer, Abfallbeseitigung, Gewässerverunreinigungen, Lärm- 
verursachung, Pflanzen- und Artenschutz achten" .22 

1986 hatte schlieAlich auch Bremen seine polizeiliche Konzeption fertigge- 
stellt, um durch eine Reihe personeller und organisatorischer Maßnahmen, 

16 Bund Deutscher Kriminalbeamter, Konzeption zur Bekämpfung der Umweltkri- 
minalität, Berlin 1984 
17 Der Tagessppiegel V .  28.6.84 
18 Hessisclies Ministerium des Innern, Programm des Hessischen lnncnminisiers zur 
Intensivierung der polizeilichcn Bekämpfung von Umweltdelikten, Wiesbaden 1984 
19 Ebd. ,  S. 25 
20 Frankfurter Rundschau V .  13.6.86 
2 1 Der Tagcsspicgel V .  78.6.84 
?? Süddeutsclie Zeitung V .  10.10.84 



"besser als bisher repressiv und präventiv gegen Umweltdelikte vorzuge- 
hen".23 
Bayern wandelte seine bestehende 'Arbeitsgruppe Umweltschutz' Mitte 1987 
in ein eigenes 'Sachgebiet Umweltdelikte' beim LKA 

Ebenfalls seit 1986 sind auch bei den Staatsanwaltschaften bundesweit Um- 
weltdezernenten angesiedelt. In einzelnen Ballungszentren, z.B. in Berlin, 
Hamburg und FrankfurtlM., wurden eigene Umweltabteilungen mit mehre- 
ren SachbearbeiterImen eingerichtet. 
Auf eine weitere Konzentration, etwa in Form von Schwerpunktstaatsanwalt- 
schaften, wurde hingegen verzichtet, um die Tatortnähe zu g e w ä h r ~ e i s t e n , ~ ~  
und auch bei den kriminalpolizeilichen Sonderdezernaten war die Zuständig- 
keit für Umweltstraftaten meist mit anderen Aufgaben gekoppelt.26 
Als zentrales Element der Strafverfolgung im Umweltbereich kann somit der 
'Uniweltkoffer' gelten, der - nach niedersächsischen Vorbild - auch bei ande- 
ren Polizeien eingeführt worden war und in der Öffentlichkeit zum Symbol 
polizeilichen Engagements stilisiert wurde. In allererster Linie ging die 
(Schutz-)Polizei mit diesem Ermittlungsinstrument jedoch auf 'Bauernfang'. 
Sehr viel anderes als z.B. Güllekonzentrationen u.ä. in Bächen nachzuwei- 
sen, war damit auch kaum möglich. 

Polizeiliche Bekämpfung von Umweltkriminalität in der 90ern 

Eigene Dezernate, Sachgebiete und Referate, Umweltschutztrupps u.ä. beste- 
hen unterdessen bei allen Polizeien in der Bundesrepublik, vom Bundeskri- 
minalamt über die hdeskriminalämter bis hinunter zu einzelnen Polizeiin- 
spektionen. Seit etwa 1991192 auch bei den Polizeien in den neuen Bundes- 
ländern. 
Die Hamburger Wasserschutzpolizei und das Referat Umweltkriminalität des 
Berliner hdeskriminalamt (LKA 32) gelten als die erfolgreichsten. Dies ist 
zum einen darauf zurückzuführen, daß beide für einen regional begrenzten 
und damit überschaubaren Bereich zuständig sind. Andererseits gehört auch 
in diesem polizeilichen Bereich 'Klappern zum Handwerk1- und dies versteht 
man in Hamburg und Berlin offenbar am besten. 
Die Debatte um eine polizeiliche Bekämpfung von Umweltstraftaten hinge- 
gen ist sowohl aus der öffentlichen wie auch der fachinternen Diskussion 

23 Die Polizei 5/86, S. 193 
24 Süddeutsche Zeitung V. 22.8.87 
25 Kriminalistik 1\89, S. 20 
26 Ebd., S. 21 



weitgehend wieder verschwunden und anderen Themen gewichen. Irn poIi- 
zeilichen Alltagsgeschäft werden Urnweltreferate routinemäßig eingerichtet 
oder verstärkt, wenn ein Vorfall über den lokalen Bereich hinaus kurzfristig 
für Aufmerksamkeit sorgt. Gleiches gilt für den Einsatz von hochwertiger 
Technik, ohne daß aus solchen Schritten jedoch größere tatsächliche Verän- 
derungen e n t ~ t ü n d e n . ~ ~  

Registrierte Umweltdelikte in den Bundesländern 1996-90 

Bundesland 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

Baden-Württ. 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-V. 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westf. 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holst. 
Thüringen 

Die  PKS fur 1990 gibt noch keitie Zal~len fur die neueri Bundesländer an; die Zahlen 

/ur Berlirr unijirssen tiur den Westteil 

27 Vgl. z .B.  Pressestelle der Landesregierung Schleswig-Holstein, Pressernitteilung 
V. 19.4.90; Kriminalistik 5/92, S.  274; Berliner Zeitung V. 16.1 1.92; Berliner Mor- 
genpost V. 19.3.93; Süddeutsche Zeitung V. 16.6.93; Kieler Nachrichten V .  21.8.93; 
Berliner Morgenpost V .  21.4.95; Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Presseinformation V. 3 1.7.97; 



Dal) auch der Einsatz leistungsstarker Technik nur von sehr bedingtem Nut- 
zen ist, 1äDt sich am besten an der TankerÜberwachung auf Nord- und Ostsee 
demonstrieren. So setzt etwa der Bundesgrenzschutz, zusätzlich zu dem be- 
stehenden Fahndungssystem, dessen Aufbau rund 250 Mio. DM gekostet 
hat,28 seit dem Sommer 1997 das neuentwickelte Luftüberwachungssystem 
'Medusa' ein, mit dem über verschiedenartige Sensoren Chemikalien, Ölen 
und anderen Schmierstoffen ein eigener 'Fingerabdruck' zugeordnet werden 

Auf den ersten Blick könnte man also durchaus auf eine gute Be- 
weissituation schließen. Dennoch stellt der Staatsanwalt für Umweltstrafrecht 
am Hamburger Landgericht, Peter Eschenburg, hierzu fest: "Wir müssen ei- 
nem Täter mit der erforderlichen Sicherheit nachweisen, daß er  die Ölverun- 
reinigung schuldhaft herbeigeführt hat. Das ist aus dem Flugzeug nicht zu 
machen".30 Nach den Regeln des UN-Seerechtsübereinkommens kann die 
Wasserschutzpoliiei gegen den Willen des Kapitäns auf hoher See allerdings 
nicht ermitteln. Das, was eigentlich schnellstmöglich geschehen müßte, näm- 
lich an Bord Proben zu nehmen, die anschließend mit Gewässerproben der 
unmittelbaren Umgebung des verdächtigen Schiffes verglichen werden 
könnten, kann somit erst im nächsten (deutschen) Anlaufhafen durchgeführt 
werden. Damit bleibt vorsätzlichen Umweltverschmutzern hinreichend Zeit, 
Leitungen und sonstiges Gerät, das benutzt wurde, um etwa Altöl über Bord 
zu pumpen, zu demontieren und zu reinigen sowie die Aussagen der Mann- 
schaft aufeinander abzustimmen. 
Das Aufklärungsergebnis ist entsprechend: Bundesgrenzschutz, Wasser- 
schutzpoliwi, Marine, Fischereiaufsicht und Zoll registrieren vor den deut- 
schen Küsten jährlich rund 400 Gewässerverunreinigungen, überwiegend il- 
legale Ölein~eitun~en. Im Jahre 1994 konnte davon jedoch nur in 71 Fällen 
ein "mutmaßlicher Verursacher" festgestellt werden; von 207 eingeleiteten 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren mußten 161 wegen "Nichter- 
mittlung des Täters" oder "Mangel an Beweisen" eingestellt werden. Gerade 
einmal gegen vier Beschuldigte wurde ein rechtskräftiger Strafbefehl erlas- 
sen.31 

Das Beispiel macht deutlich, daß das Problem der Umweltverschmutzung au- 
ßerhalb des Bagatellbereiches mit polizeilichen Mitteln selbst bei bestem 
Willen und bester Technik nur in seltenen Fällen aufzuklären und zu ahnden 
ist. Derartige Fragen werdzn heutigentags allerdings gar nicht mehr gestellt. 

28 Der Spicgel V. 15.7.96 
79 Frankfurter Rundscliau V. 19.8.97 
30 Ebd. 
31 Der Spiegcl V. 15.7.96 



Stillschweigend gehen offenbar alle davon aus, nachdem man die Polizei mit 
diesen Aufgaben betraut hat, werde sie es schon richten. Das Ergebnis ist be- 
kannt: Polizeiliches Instrumentarium, das vorhanden ist, wird erfahrungsge- 
mäB nicht wieder abgebaut. So geschieht im Bereich der Umweltstraftaten 
das, was auch bei anderen Delikten, mit deren Bekämpfung, geschweige 
denn Beseitigung die Polizei überfordert ist geschieht: Sie werden zu einem 
Zähldelikt in der Polizeilichen Kriminalstatistik. 

Aufbaustudium KriminologielUniversität Hamburg 

Im Sommersemester 1998 beginnt der nächste Durchgang des 4semestrigen 
Aufbaustudiums Kriminologie (Abschluß: "Diplom-Kriminologel-in"). 

Zulassungsvoraussetzungen: 
Abgeschlossenes Hochschulstudium in Soziologie, Psychologie, Pädagogik, 

Rechtswissenschaft oder in einem anderen der Kriminologie verwandten Fach 
(z.B. Sozialpädagogik, Politologie, Geschichte, Medizin) und 

Schwerpunktsetzung des bisherigen Studiums auf kriminologische 
Problemfelder. 

Bewerbungsfrist: 
15.12.97 - 15.01.98 (Ausschlußfrist!) beim Studentensekretariat der 

Universität Hamburg. 

Näheres Iriformatiorismaterial über: 
Prof. Dr. Fritz Sack 

Prof. Dr. Sebastian Scheerer 
Aufbau- und Kontaktstudium Kriminologie 

Troplowitzstraße 7 
22529 Hamburg 

Tel.: 04014123-33291332312331/33211332213679 
Fax. : 04014123-2328 

E-Mail: astksekarrz-cip-1 .rrz. uni-hamburg .de 



Das 'Referat Umweltdelikte' beim 
Landeskriminalamt Berlin 
- Technisch gut gerüstet, aber nur geringe Aufklärungsquoten 

von Martina Kant 

Bereits 1984 hatte Berlin die Bearbeitung von Umweltstraftaten 
und -0rdnungswidrigkeiten in einer Inspektion im 'Referat Um- 
welt- und Gewerbedelikte' der Direktion 'Spezialaufgaben der 
Verbrechensbekämpfung' konzentriert, während in anderen Bun- 
desländern noch die örtlichen Kriminal- und Schutzpolizeien zu- 
ständig waren.l Als schließlich 1994 das Berliner Landeskrimi- 
nalamt neugeschaffen wurde, entschied man sich, ein eigenes 
'Referat Umweltdeli kte' (LKA 32) einzurichten. 

Ausschlaggebend dafür, so der Referatsleiter der Umweltkripo, Polizeidi- 
rektor (PD) Hans-Jörg Richter, seien vor allem die steigenden Fallzahlen 
gewesen, die in einer Inspektion nicht mehr zu bewältigen gewesen seien. In 
der 'Tat sind laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) in Berlin die erfaßten 
Umweltdelikte von 1985 bis 1994 um das Viereinhalbfache angestiegen, bis 
1996 sogar um fast das Sechsfache, d.h. auf rund 3.000 Delikte im Jahr. 

Das neue Referat Umweltdelikte im Landeskriminalamt besteht nun aus zwei 
inspektionen mit je vier Kommissariaten. Das Deliktsspektrum, welches das 
Referat abdeckt, umfaßt inzwischen weit mehr als die eigentliche Umwelt- 
krirninalität, d.h. vor allem die illegale verschmutzung von Wasser, Boden 
und Luft. Eine der beiden Inspektionen ist allein für die allgemeinen Um- 
weltdelikte zuständig. Dabei bearbeitet ein Kommissariat die vollkommen 
hoffnungslosen Fälle: Uniweltdelikte ohne irgendeinen Hinweis auf denldie 
TäterIn. Häufig sind dies im Wald abgestellte Kühlschränke, weggeworfene 
Autobatterien usw. Die andere Inspektion bearbeitet schwere Umweltdelikte 
und insbesondere Delikte im Zusammenhang mit ungenehmigtem Betreiben 
von Anlagen sowie illegale Abfallverschiebung ins Ausland. Nach und nach 

1 Vgl. Bürgerrechte & PolizeilClLlP 20 (1/85), S. 13ff. 
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wurde die Zuständigkeit der Umweltkripo ausgeweitet und dabei Delikte, die 
vorher zumeist im Bereich 'Gewerbedelikte' angesiedelt waren, dem Bereich 
Umweltkriminalität zugeordnet. Seit 1991 werden Verstöße gegen die Arten- 
schutzbestimmungen bearbeitet; seit Ende 1993 auch Verstöße gegen das 
Kriegswaffenkontrollgesetz, sofern es sich um radioaktives Material handelt2 
und seit Ende 1996 auch noch Verstöße gegen das Gentechnik-, Arzneimittel- 
und Leben~mittel~esetz.~ Im Lebensmittelbereich geht es vor allem um den 
unerlaubten Einsatz von nichtunterstützenden Medikamenten - wie Anabolika 
- in der Tiermast. Aber auch der Handel mit gefährlichen Diätpillen beschäf- 
tigte die Umweltkripo, so daR 1994 eigens eine sechsköpfige Ermittlungs- 
gruppe 'Rank und Schlank' eingerichtet wurde, die gegen Ärz t~men  und 
Apothekerinnen ermit te~te .~ Neben der Sachbearbeitung in den beiden In- 
spektionen gehören zum Referat Umweltdelikte eine 'Operative Ermittlungs- 
gruppe', eine kaufmännische Prüfgruppe und der Wissenschaftlich-technische 
Dienst (WTD). 

Personalausstattung des Referats Urnweltdelikte 

Mit seinen insgesamt 93 ~itarbeiterlmen'  (Soll: 94) ist dassReferat ver- 
gleichsweise gut ausgestattet. Die Zunahme des Personals in den vergange- 
nen Jahren (1990: 52, 1993: 79 ~i tarbei ter lnnen)~ ist jedoch eher eine Folge 
der ausgeweiteten Zuständigkeiten. Mit der Übernahme der weiteren Delikte 
sind auch die Sachbearbeiterlmen der früheren Dienststellen zur Umwelt- 
kripo gewechselt. 

BeamtImen (davon 4 in Abordnung) 55 
Angestellte im Ermittlungsdienst 12 
UmweltreferentInnen 5 
(Dip1.-Ing. für Umwelttechnik, Wasser- und Siedlungswirtschaft, Chemie) 
UmweltingenieurImen (FH) 4 
Angestellte Labor (Chemisch-technische Angestellte) 6 
Mitarbeiterlnnen der kaufmännischen Prüfgruppe 2 
Angestellte im Schreibdienst 9 

MitarbeiterImen LKA 32 gesamt 
Quelle: Statistik des LKA 32-01 

2 Berliner Zeitung V .  12.2.94 
3 Berliner Zeitung V. 2.12.96 
4 Berliner Morgenpost V .  8.6.97 
5 Stand: Oktober 1997 
6 Landespressedienst V .  10.2.94, S. 8ff. 



Operative Ermittlungsgruppe 

Es mag etwas erstaunen, daß das Referat Umweltdelikte eine eigene 
'Operative Ermittlungsgruppe' (OEG) unterhält. Dahinter verbergen sich drei 
Beamtinnen, die an erster Stelle Verdachtsgewinnung und Dunkelfeldaufhel- 
lung - vor allem bei den schwerwiegenden Delikten - betreiben sollen. An- 
zeigen von Bürgerinnen oder Behörden seien bei Umweltdelikten nach wie 
vor in der Minderzahl, rechtfertigt Referatsleiter Richter Initiativerrnittlun- 
gen ohne Anfangsverdacht, außerdem wolle man so die 'Weiße-Kragen-Kri- 
minalität' bekämpfen.7 Über den Einsatz verdeckter Methoden (Telefonüber- 
wachung , Observationen, V-Personen) zur Verdachtschöpfung hält man sich 
auch bei der Berliner Umweltkripo bedeckt. Zur Dunkelfeldaufhellung 
würden aber auch schlicht Medien ausgewertet und Kontakte zu Umwelt- 
schiitzgruppen geknüpft, die oftmals sehr genau über Umweltverstöße Be- 
scheid wüßten. Als Informantlnnen dienten aber auch (ehemalige) Mitarbei- 
terInnen aus Unternehmen oder Betrieben. Gleichwohl begännen Initiativ- 
ermittlungen nicht selten mit dem Studium des Wirtschaftsteils der Tageszei- 
tung. Die B e a m t h e n  der OEG interessierten sich hier besonders für Ge- 
schiiftsauflösungen von Betrieben, die mit umweltgefahrdenden Substanzen 
umgehen; dazu gehörten Friseurläden ebenso wie chemische Reinigungen 
und Copyshops. Bei der Umweltkripo geht man davon aus, daß Konkursbe- 
triebe in der Regel nicht mehr die finanziellen Mittel für die ordnungsgemäße 
Entsorgung der gefährlichen Stoffe und Abfälle haben und wittert einen 
möglichen Fall von Umweltkriminalität. DaB es sich bei diesen Betrieben 
wohl kaum um 'Weille-Kragen-Kriminalität' im grollen Stil handelt, liegt auf 
der Hand. 
Jenseits der Verdachtsschöpfung ist die OEG die zentrale Stelle für den poli- 
zeilichen Nachrichtenaustausch und schließlich auch msiändig für Koordina- 
tion, Logistik, Erstellung von StatistikenILagebildern und für die Öffentlich- 
keitsarbeit. 

Kaufmännische Prüfgruppe 

Für die Unterstützung der Sachbearbeiiung in den Kommissariaten wurde die 
kaufmännische Prüfgruppe gebildet. Sie besteht derzeit aus zwei Betriebs- 
wirtschaftlerInnen. die mit ihrem Fachwissen den B z a m t l ~ e n  bei der Aus- 
wertung von beschlagnahmten Unterlagen und beim k s e n  von Bilanzen zur 
Seite stehen, aber auch Handelsregisterrecherchen durchführen. Da für eine 
Strafverfolgung eine individuelle, natürliche Person als verantwortliche/r 

~ 

7 Informationsgespräch im LKA 32 am 14.10.97; Telefongespräch am 27.10.97 
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TäterIn benannt werden muß, ist es Aufgabe der kaufmännischen Prüf- 
gruppe, interne Firmenstrukturen aufzuhellen und Verantwortliche ausfindig 
zu machen. Darüber hinaus gehören Finanzermittlungen zu ihrem Repertoire. 
Dabei geht es nicht um Geldwäscheermittlungen, sondern in der Regel um 
Gewinn- und Verlustrechnungen der beschuldigten Betriebe. Z.B. rechnen 
die Betriebswirtinnen aus, welche Summe ein Betrieb durch nicht ordnungs- 
gemäßes Entsorgen der Abfille 'gespart' hat. Dieser Gewinn wird dann ab- 
geschöpft. 

Wissenschaftlich-technischer Dienst 

Das, was das Berliner 'Referat Umweltdelikte' gegenüber anderen Umwelt- 
polizeien auszeichnet, ist wohl der Wissenschaftlich-technische Dienst 
(WTD). Mit seinen fünf UmweltreferentInnen, vier UmweltingenieurInnen 
und sechs chemisch-technischen Angestellten für das Labor ist der WTD 
bundesweit einmalig. Analysen, die in anderen Bundesländern von den zen- 
tral eingerichteten 'Kriminaltechnischen Untersuchungsstellen' (KTU) durch- 
geführt werden, können in Berlin im selben Haus, in unmittelbarer Nähe zur 
Sachbearbeitung erfolgen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kurze Wege 
und die Miiglichkeit zur schnellen Rücksprache zwischen SachbearbeiterIn 
und Umweltingenieurln. 
Allein schon die Probeentnahnie geschieht in Berlin - nicht zuletzt aus Grün- 
den der Eigensicherung - um einiges professioneller als bei anderen Umwelt- 
poliwien, wo die Schutz- und KriminalpolizistInnen noch mit sog. Umwelt- 
koffern für einfachste Untersuchungen ausgerüstet werden. 
Um möglichst beweissichere Proben zu nehmen und die Gesundheitsrisiken 
für die PoliwibeamtInnen vor Ort gering zu halten, wurde im Berliner WTD 
eine 'Fachgruppe Tatort' gebildet. Zusammen mit Beamtinnen der Inspektion 
Allgemeine Umweltdelikte, die für Sofortmaßnahmen zuständig sind, bilden 
Mitarbeiterlnnen des WTD ein Einsatzteam für den ersten Angriff. Würden 
Streifenbeamtlnnen ohne chemischeltechnische Kenntnisse solche Proben 
nehmen, bestehe zudem vor Gericht immer die Gefahr, da11 deren Kompetenz 
und damit die Beweiskraft der Probe von der Verteidigung angezweifelt 
wird, erläutert ein Umweltreferent das Vorgehen. Die UmweltingenieurInnen 
und -referentlnnen stehen darüber hinaus den PoliwibeamtInnen für Maß- 
nahmen zur Eigensicherung und Gefahrenabwehr beratend zur Seite. 
Den Wissenschaftlerlnnen und chemisch-technischen Angestellten des WTD 
stehen für ihre Einsätze zwei 'Mobile Umweltkraftfahrzeuge' (MUK) zur 
Verfügung. Zu deren Standardausstattung gehören zahlreiche Geräte zur Pro- 
benentnahme, Behälter, Schutzgeräte, technische Meßgeräte, Teststreifen für 



Vor-Ort-Analysen usw. Gewässerproben werden auch gelegentlich von der 
Wasserschutzpolizei angeliefert. Im eigenen Labor der Umweltkripo werden 
die gewonnenen Boden-, Wasser- oder sonstigen Proben einer sog. 
Vorcheck-Untersuchung unterzogen, sofem dies nach einer Vor-Ort-Analyse 
überhaupt noch notwendig ist; danach werden sie im Chemie-Asservatenlager 
eingeIagert, um ggf. später noch weitere Untersuchungen vorzunehmen. An- 
band der Laborbenchte erstellen die UmweltreferentInnen schließlich gut- 
achterliche Stellungnahmen, die sie ggf. auch vor Gericht vertreten müssen. 

Ein Konkurrenzverhältnis zur 'Polizeitechnischen Untersuchungsstelle' 
(PTU) der Berliner Polizei, die ebenfalls für Umweltanalytik zuständig ist, 
gibt es nur bedingt. Dem Feinanalysen werden ohnehin von der PTU durch- 
geführt, da nur dort die notwendigen Geräte zur Verfügung stehen. Der Un- 
temehmensberatungsfirma Mummert + Partner, welche die ggw. Berliner 
Polizeireform begleitet,l war dieses Doppelangebot dennoch ein Dom im 
Auge. War anfangs noch von Abordnungen und Umstrukturierungen die 
Rede, ist man jetzt jedoch von der Notwendigkeit heider Labore überzeugt. 
Denn inzwischen ist das Labor des WTD mit seinen Vorcheck-Analysen 
nicht nur voll ausgelastet, sondern sogar überfordert, so daß die Proben auch 
an außerpolizeiliche wissenschaftliche Institute vergeben werden müssen. 
Immerhin beschafft man nun die Sachmittel gemeinsam mit der PTU und 
nutzt einige Geräte für beide ~ iens t s t e l l en .~  

Nur geringe Aufklärungsquoten 

Trotz der im Ländervergleich beispiellosen technischen und personellen Aus- 
stattung der Berliner Urnweltkripo sinkt die Aufklärungsquote bei Umwelt- 
delikten seit Jahren kontinuierlich. Lag sie 1986 noch bei 57,8%, konnten 
zehn Jahre später nur noch 26,6% der erfaßten Fälle aufgeklärt werden. l0  In 
dem Maße, wie die registrierte Kriminalität ansteigt, sinkt die Aufklärungs- 
quote. Die verstärkte Kontrolle von Umweltkriminalität scheint daher ledig- 
lich zu einer vermehrten Entdeckung von Umweltdelikten zu führen, aber 
nicht zu ihrer Ahndung oder gar Verhinderung. Werden steigende Fallzahlen 
zur Begründung für den weiteren Ausbau des Polizeiapparates herangezogen, 
wird die Aufstockung des Personals und der Sachrnittel zu einem Perpetuum 
mobile. 
Die Fälle, welche die Berliner Umweltkripo letztendlich entdeckt, gehören 

8 Vgl. Bürgerrechte & Polizei/CILIP 56 (1/97), S. 31ff. 
9 Telefongespräch V .  27.10.97 
10 Vgl. PKS Berlin 1986 U. 1996 



ohnehin in der Regel nicht zu den schwerwiegenden illegalen Umweltver- 
schmutzungen. Umweltgefährdende Abfallbeseitigung lag 1996 mit gut 93 % 
unangefochten an der Spitze der registrierten Umweltdelikte in Berlin. Davon 
gehörten rund 80% zu den leichteren Fällen.ll wie bspw. am Straßenrand 
abgestellte Autowracks, Kühlschränke oder Delikte kleinerer Betriebe. 
Daß die Polizei eher Kenntnis von Bagatellfallen erlangt, ist kein Berlin-spe- 
zifisches Problem, gleichwohl weist es auf einen anderen Akteur hin, der bei 
der Entdeckung und Bekämpfung von Umweltdelikten eine entscheidende 
Rolle spielt: Die Umweltbehörden bzw. in Berlin die 23 Umweltämter der 
Bezirke. 

Umweltämter: Eine Problempartnerschaft 

Das Verhältnis zwischen Polizei und Umweltbehörden ist aufgrund der unter- 
schiedlichen Interessen zuweilen angespannt. Die PoIizei versteht sich im 
Idealfall als strafverfolgende Behörde, die ein Umweltdelikt ohne Rücksicht 
auf den Verursacher ahnden soll; die Umweltbehörden sehen sich hingegen 
oftmals als Kooperationspartner der Betriebe und Unternehmen, denen sie 
Genehmigungen erteilen und deren Einhaltung sie überwachen (sollen). l2  Da 
den Umweltbehörden problemlos Einblicke in das Betriebsgebaren möglich 
sind - anders als die Polizei haben die Umweltämter ein (präventives) Betre- 
tungsrecht -, sind sie es auch, die als erste in der Lage sind, in diesem Be- 
reich Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen die Umwelt festzpstellen. 
Die Entdeckung und Anzeige wirklich schwerer Umweltverschmutzungen 
durch Betriebe liegt daher in der Hand der Umweltbehörden.13 "Die mög- 
liche Gefährdung des Kooperatiopsprinzips stellt aus der Sicht vieler Um- 
weltbehörden das entscheidende Argument gegen die Erstattung von Strafan- 
zeigen dar", wird von polizeilicher Seite beklagt. "Aus der Sicht kriminalpo- 
lizeilicher Sachbearbeiter sind hinter dem Kooperationsprinzip immer wieder 
sachfremde Einflüsse, eine besondere Nähe zu Betreibem oder auch politi- 
sche Einflußnahmen zu vermuten. "14 Eine jahrzehntealte und bislang immer 
noch nicht umgesetzte Forderung der Polizei ist denn auch die Einführung 
einer Anzeigepflicht für Amtsträgerlnnen der Umweltbehörden, wenn ihnen 
(Umwelt-)Straftaten bekannt werden. Im Berliner Referat der Umweltkripo 
blickt man darüber hinaus wohlwollend nach Hessen, wo beim Umweltmi- 
nisterium eine unabhängige Stelle eingerichtet wurde, die alle Entscheidun- 

11 Informationsgespräch V.  14.10.97 
12 Vgl. Die Polizei 9/96, S. 229 
13 Vgl. Rüther, Werner: Die behördliche Praxis bei der Entdeckung und Definition 
von Umweltstrahten, Bonn 199 1 
14 VgI. Die Polizei 9/96, S. 229 



gen, Genehmigungen sowie die Überwachung von Autlagen und die Durch- 
führung von Kontrollen der Umweltbehörden überprüft. Derartiges wünscht 
man sich für Berlin auch. l5 
Die IJmweltkripo scheut sich gleichfalls jedoch nicht, bei mangelnder Über- 
wachung von Genehmigungen und Auflagen auch gegen die Umweltbehörden 
selbst zu ermitteln. Dies habe es im Bundesgebiet schon mehrfach gegeben, 
so Referatsleiter Richter. l6 

Damit es gar nicht erst zu Frontenbildungen kommt, versucht man es in Ber- 
lin mit 'vertrauensbildenden Maßnahmen' gegenüber den Umweltämtern. 
Alle zwei bis drei Monate veranstaltet das Referat Umweltdelikte im Lan- 
deski-iminalamt ein Treffen mit VertreterInnen der Berliner Umweltämter. 
Dabei sollen die BehördenmitarbeiterImen für die Arbeit der Kripo sensibili- 
siert und ihnen vor allem die Wichtigkeit von Anzeigen nahegebracht wer- 
den. Daß auch die Umweltämter in Berlin Zielscheibe umweltpolizeilicher 
Ermittlungen werden können, zeigen gegenwärtig gleich drei Fälle. Dabei 
geht es jedoch nicht um eine zu laxe Genehmigungspraxis, sondern um die 
Vernachlässigung ihrer Pflichten, im Rahmen der Ersatzvornahme Abfalle 
von privaten Grundstücken zu entsorgen.17 D e m  kann ein Betrieb aus 
Geldmangel nicht selbst für eine ordnungsgemäße Beseitigung sorgen, muß 
das Bezirksamt gefahrenabwehrend einspringen. 

Aus blick 

Angeschoben von der politischen Diskussion, die Umweltkriminalität immer 
weiter in den Bereich der sog. organisierten Kriminalität (OK) rückt, wird 
die Berliner Umweltkripo sich in Zukunft wohl stärker auf die sog. 'Weiße- 
Kragen-Kriminalität' und insbesondere auf illegale Abfallverschiebungen ins 
Ausland konzentrieren. Die Berührungspunkte mit OK sind nach Aussagen 
von PD Richter bisher allerdings eher gering gewesen. Selbst wenn es Über- 
schneidungen zur Wirtschaftskriminalität gegeben habe, wurden diese Fälle 
stets unter Federführung der Umweltkripo bearbeitet. Die OK-Debatte macht 
aber auch vor der Berliner Umweltkripo nicht halt und wird - sofern es der 
Haushalt mläßt - einen weiteren Ausbau der Umweltpolizei und den 
verstärkten Einsatz von operativen Methoden nach sich ziehen. Der Aufbau 

15 Vgl. Richter, Hans-Jörg: Lückcn und Probleme im Zusammenhang mit den Ge- 
setze:n zum Umweltschutz, in: GdP, LV Berlin: Fachkigung "Umwelt und Wirt- 
schaftskriminalität" Bcrlin 1985, S .  301'1'. 
16 Iriformationsgespräch V. 14.10.97 
17 ebd. 
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der 'Operativen Ermittlungsgruppe', die lnitiativennittlungen betreibt, weist 
jedenfalls in diese Richtung. Wenn auch die Abkehr von der Verfolgung oder 
besser gesagt bloßen Registrierung 'leichter' Umweltverschmutzungen hin 
zur Ahndung schwerer Umweltbeeinträchtigungen an sich positiv zu bewer- 
ten wäre, ist die Wirksamkeit (umwelt-)polizeilicher Methoden in diesem Be- 
reich generell anzuzweifeln. Hier ist eher die Umweltverwaltung und vor al- 
lem die Politik gefragt. 

Martina Kant ist Politikwissenschaftlerin 
und Mitarbeitenn der 'Arbeitsgruppe 
Bürgerrechte' an der FLI Berlin. 



Bürgerrechte & PolizeiICILIP 58 (3197) 

Parteien zur Umweltkriminalität 
- vom Dornröschenschlaf zur Instrumentalisierung eines brisanten 
Themas 

von Martina Kant 

Das Thema Umweltkriminalität führt in den Parteiprogrammen 
und Beschlüssen der Bonner Parteien bislang eher ein Schattenda- 
sein. Ausgereifte Konzepte und programmatische Leitsätze, wie es 
sie zu anderen Kriminalitätsbereichen wie z.B. zur Jugendkrimi- 
nalität, zum Rechtsextremismus und zur sog. organisierten Kri- 
minalität gibt, sucht man zum Thema Unweltkriminalität zumeist 
vergeblich. Nach der Verschärfung des Umweltstrafrechts von 
1994 ist es bei den Parteien eher still geworden. Zwar sei das 
Thema Umweltkriminalität nach wie vor brisant, wird .versichert, 
dennoch würde es in den rechts-, innen- und umweltpolitischen 
Arbei tskreisen nur am Rande behandelt. 

Wachgerüttelt werden die Parteipolitikerlmen hin und wieder durch spekta- 
kuläre Umweltskandale wie den Münchner Plutoniumschmuggel im Jahre 
1994, die illegale Müllverschiebung in den Libanon im Sommer 1996 oder 
durch einen der wohl größten Fälle von Vermischung und Umdeklariening 
von giftigem Sondermüll ebenfalls im vergangenen Jahr, an dem mehr als 
hundert Abfallunternehmen aus ganz Deutschland beteiligt waren. Konse- 
quenzen daraus sind vereinzelte Stellungnahmen oder initiativen wie bspw. 
die der CDU gegen illegale Abfalltransporte. l 

Welche Positionen zur Umweltkriminalität vertreten die B o ~ e r  Parteien 
nun? Wie ordnen sie Umweltstraftaten ein, und welche Bekärnpfungsansätze 
präferieren sie? Die Beantwortung dieser Fragen erwies sich als nicht ganz 
einfach, da weder CDU noch CSU, FDP oder PDS sich des Themas in 
letzter Zeit angenommen haben. Von der CDU war zu erfahren, sie habe in 
jüngster Zeit keinen spezifischen Beschluß zur Urnweltkriminalität gefaßt.2 

1 CDU, Abfallpolitik - Den Müllinfarkt vermeiden - Müllexporte, Bonn 1996 
2 Schreiben V. 1.10.97 
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Auch innerhalb der PDS gibt es keine programmatische oder veröffent- 
lichungsfähige Meinung zum Umgang mit ~mweltkriminali tät .~ Abgesehen 
von Bündnis 90lDie Grünen, hat lediglich die SPD mittels einer Kleinen 
Anfrage an die ~ u n d e s r e ~ i e r u n ~ ~  und einer Interpellation an die bayerische 
staatsregierung5 einige Forderungen zur Bekämpfung der Umweltkrimi- 
nalität aufgestellt und gleichzeitig die jeweiligen RegierungsvertreterInnen zu 
Stellungnahmen aufgefordert. 
Da aktuelle Wahlprogramme für das Wahljahr 1998 noch nicht vorliegen, 
muß man sich mit einem Blick in die Programme der letzten drei bis vier 
Jahre und in vereinzelte neuere Stellungnahmen, Beschlüsse und sonstige 
Partei- und Fraktionsäußerungen behelfen. 

Organisierte Kriminalität oder alltägliche Umwelt- 
verschmutzungen? 

Augenfällig ist der unterschiedliche Zugang zu Umweltkriminalität bei den 
einzelnen Parteien und der damit einhergehende grundverschiedene Bekämp- 
fungsansatz. Während bei CDU und SPD Umweltkriminalität zunehmend als 
eine Spielart der sog. organisierten Kriminalität gesehen wird, betrachten 
PDS, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP Delikte gegen die Umwelt aus 
einer eher 'ganzheitlichen' Perspektive. Aus Sicht der SPD hat "inzwischen 
auch die organisierte Kriminalität den Bereich der illegalen Müllentsorgung 
als lukrativen Unternehmenszweig für ihre Aktivitäten entdeckt (. . .)"6 Han- 
del mit Giftmüll oder radioaktiven Stoffen gehörten nicht zu der mit dem ir- 
reführenden Begriff beschriebenen Massen- oder Alltagskrirninalität, "son- 
dem gehören für uns zum Bereich Organisierter Kriminalität", ist bei der AG 
'Innere Sicherheit' des Frankfurter Kreises der SPD zu lesen.7 Gleiches fin- 
det man bei der CDU, aus deren Sicht "zunehmend auch die Umweltkri- 
minalität" (. . .) zu den "Betätigungsfelder(n) dieser Syndikate professioneller 
Straftäter" gehöre.l Der Blickwinkel verengt sich dabei auf "grenzüber- 
schreitende Umweltdelikte, wie z.B. die illegale Entsorgung giftiger Stoffe 
oder (den) unerlaubten Handel mit Kernbrennelementen. "9 Dergestalt werden 
Umweltstraftaten von SPD und CDU lediglich auf einen kleinen Ausschnitt 

3 Schreiben V. 31.10.97 
4 BT-Drucksache 1316923 V. 4.2.97 
5 Bayerischer Landtag, Drucksache 1315413 V. 10.115.7.96 
6 SPD-Bundestagsfraktion, AG Umwelt, Naturschutz & Reaktorsicherheit, Presse- 
mitteilung V. 18.12.96 
7 in: Recht und Politik 2193, S. 1061T. 
8 CDU-Bundesgeschäfisstelle (Hg.): Kriminalität eiitsclilossen bekämpfen - Innere 
Sicherheit slärkcn. Bcschlufl dcs 4. Partciiags 1993, S. 10f. 
9 Ebd. 



besonders schwerer Delikte reduziert. Mit ihrer Fixierung auf organisierte 
Kriminalität (OK) blenden sie den großen Bereich der alltäglicheren und vor 
allem der legalen, da behördlich genehmigten Umweltverschmutzungen aus. 
Für die SPD ergibt sich darüber hinaus der OK-Bezug vor allem über die 
"Mitwirkung oder Duldung durch Kontrollbehörden und einzelne Beamte" an 
den Umweltdelikten; ohne sie, so ist in der genannten Kleinen Anfrage an 
die Bundesregierung zu lesen, seien illegale Sonderabfallexporte, der illegale 
Handel mit bedrohten Tierarten oder mit verbotenen Arzneimitteln usw. gar 
nicht durchführbar. l0  D.h. Umweltkriminalität wird von den Sozialdemokra- 
ten mit Korruption und Bestechung in der öffentlichen Verwaltung in Ver- 
bindung gebracht; als 'Weiße-Kragen-Kriminalität' trete sie zunehmend ne- 
ben die organisierte Kriminalität der Unterwelt. l 

Etwas anders sieht dies bei PDS, Bündnis 90lDie Grünen und der FDP aus. 
Anleihen an die OK-Debatte gibt es bei diesen Parteien kaum. Aus Sicht der 
PDS Sachsen-Anhalt beschreibt der Begriff "organisierte Kriminalität" nur 
unzureichend die kriminellen Vorgänge u.a. beim Müllhandel. l 2  Zwar spie- 
len 'Mülltourismus' und Abfallskandale auch bei PDS, Bündnis 90lDie Grü- 
nen und FDP eine Rolle, sie stehen aber nicht im Mittelpunkt der ohnehin 
nur am Rande geführten Diskussion um Umweltkriminalität. Während es vor 
allem für die Bündnisgrünen um die Ahndung jedweder Umweltverschmut- 
zungen, insbesondere der Betriebe und Unternehmen geht, wird Umwelt- 
'Kriminalität' von der FDP überhaupt nicht thematisiert. Für die Liberalen 
handelt es sich bei der Bekämpfung und Verhinderung von Umweltver- 
schmutzungen lediglich um ein ordnungsrechtliches und marktwirtschaftli- 
ches Problem. l 
Die bayerische Staatsregierung, deren Positionen nicht ohne weiteres mit der 
CSU als Partei identisch sein müssen, beruft sich bei der Einschätzung von 
Umweltdelikten auf Erkenntnisse der Strafverfolgungsbehörden. Danach 
spiele sich der überwiegende Anteil der bekanntgewordenen Umwelt- 
straftaten außerhalb der organisierten Kriminalität ab. Lediglich Einzelfalle 
liellen vermuten, daß insbesondere in Fällen großangelegter illegaler Abfall- 
entsorgung organisierte Tätergruppen am Werk sind. l 4  

10 BT-Drucksache 1316923 V. 4.2.97 
I I Beschlüsse des SPD-Parteitags in Wiesbaden, 16.-19.11.93, S. 10 
17 PDS Sachsen-Anhalt: Mchr öffentliche Sicherheit ohne Einschränkung von 
Grundrechten, 19.10.96, S. 3 
13 Schreiben des Referenten für Umweltpolitik der FDP-Bundestagsfraktion V .  

30.10.1997 
14 Bayerisclier Landhg, Drucksache 1315413, S. 6 



Bekärnpfungsansätze 

In den politischen, rechtlichen und polizeilichen Bekämpfungsansätzen der 
Parteien spiegelt sich gleichermaßen ihre Einstufung von Umweltdelikten 
wider. In einem sind sich immerhin alle Parteien einig: Umweltkriminalität 
wird zunehmend als Problem erkannt und müsse entschieden und vor allem 
wirkungsvoller als bisher bekämpft werden. Darin erschöpfen sich allerdings 
schon die Gemeinsamkeiten, denn die Vorstellungen darüber, wie diese Be- 
kämpfung aussehen soll, könnten unterschiedlicher nicht sein. 
Ein "Vollzugsdefizit" bei der strafrechtlichen Sanktionierung machen Bünd- 
nis 901Die Grünen und vor allem die SPD aus. Die Strafverfolgung sei die 
"notorische Schwachstelle", beklagen die Sozialdemokraten, denn mehr als 
die Hälfte der Umweltstrafverfahren werde durch die zuständigen Staatsan- 
waltschaften eingestellt. Und komme es doch einmal zu einer Verurteilung, 
falle das Strafmaß meist sehr bescheiden aus. "Die Abschreckungswirkung 
bleibt gering, das Umweltstrafrecht läuft leer", so das Fazit. l5 Die SPD setzt 
allerdings nicht nur auf eine bessere Ausschöpfung der bestehenden Rechts- 
grundlagen, vielmehr müsse geklärt werden, "wie dieser Bereich des Straf- 
rechts zur Abschreckung und wirksamen Bekämpfung von Umweltstraftaten 
weiterentwickelt werden kann." l6 Mit dieser Fordemg steht die SPD nicht 
alleine da, denn auch die CDU fordert eine "weitere Verschärfung von ent- 
sprechenden Gesetzen".17 Anders die bayerische StaatsregiemgICSU, die 
weder eine unangemessene Milde im Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden 
erkennen mag, noch dringenden Handlungsbedarf fiir den Gesetzgeber hin- 
sichtlich einer Verschärfung des Umweltstrafrechts sieht. l8  Einig sind sich 
SPD und CDUICSU jedoch darin, die Regelungen über die Gewimabschöp- 
fung und den -Verfall zu verbessern. Eingeschworen auf OK-Bekämpfung 
forderte die SPD schon auf dem 93er-Parteitag nicht nur eine "obligatorische 
Gewimabschöpfung" als Sanktion bei Straftaten mit einem Verrnögensge- 
winn, sondern verlangte zusätzlich Beweiserleichterungen und niedrigere 
Voraussetzungen für deren Anordnung. Als in Frage kommende Straftaten 
wurden ausdrücklich schwere und gefährliche Umweltdelikte, Müll- und Nu- 
klearkriminalität genannt.19 Aber auch die PDS-Sachsen-Anhalt will der 
Umweltkriminalität ans Eingemachte: "(. . .) Waffen-, Drogen- und Müllhan- 
del sind nicht durch polizeiliche Nachsorge einzudämmen, sondern vor al- 

15 SPD-Bundestagsfraktion, AG Umwelt, Naturschutz & Reaktorsicherheit, Presse- 
mitteilung V .  18.12.96 
16 BT-Drucksache 1316923 V. 4.2.97 
17 Schreiben V .  1.10.97 
18 Bayerischer Landtag, Drucksache 1315413, S .  9 
19 Beschlüsse des SPD-Parteitags in Wiesbaden, 16.-19.11.93, S.  10f. 



lem, indem ihnen der Boden entzogen wird. "20 
Während für die CDU im Augenblick "insbesondere der illegale Abfallexport 
Anlaß zur Besorgnis" bietet und Verstöße gegen die Abfallgesetze strenger 
als bisher geahndet werden sollen, blickt die SPD nach Europa und versucht 
der sonst in Fragen der europäischen polizeilichen Zusammenarbeit domi- 
nanten CDUICSU Konkurrenz zu machen: Um der "Globalisierung auch der 
Umweltverbrechen Rechnung zu tragen und der internationalen Kriminalität 
auf diesem Sektor Paroli bieten zu können, müssen die notwendigen euro- 
päischen und weltweiten Strafverfolgungsmöglichkeiten geschaffen bzw. ver- 
bessert werden. "21 Eine konsequente Verfolgung von Umweltstraftaten zu- 
mindest in der Europäischen Union fordert die bayensche Staatsregie- 
rungICSU ebenfalls. Aufhänger ist allerdings nicht OK, sondern die "Ver- 
meidung möglicher ~ettbewerbsnachteile".~~ Von Seiten der SPD erhalten 
aber auch die nationalen Polizeien Unterstützung. D e m  dadurch, daß gewis- 
sermaßen 'die OK' mit ihren Krakenarmen nach der Umweltknminalität grei- 
fe, würden die "bislang schon mit der 'normalen' Umweltkriminalität perso- 
nell und infrastrukturell oft überforderten Kontrollbehörden und Polizeibe- 
amten zusätzlich ins Hintertreffen geraten. n23 Indirekt befürworten die So- 
zialdemokraten hier nichts anderes als den Ausbau des Polizeiapparates; als 
Begründung dient wie so oft das Gespenst 'organisierte Kriminalität'. 

Alternativen zum Strafrecht? 

Daß man auch unterhalb der abstrakten OK bei der Bekämpfung von Um- 
weltdelikten und Umweltverschmutzungen ansetzen kann, beweisen Bündnis 
9OIDie Grünen, FDP und noch unausgereift die PDS. 
Eine Verschärfung des umweltbezogenen Strafrechts lehnt die FDP zumin- 
dest für die laufende Legislaturperiode ab. Vielmehr sei eine "bessere Über- 
wachung durch die Vollzugsbehörden der Länderw nötig.24 Aus Sicht von 
Bündnis 90IDie Grünen diene das Umweltstrafrecht ohnehin vielfach nur 
symbolischen Zwecken, während der größte Teil der Umweltverschmutzung 
und -zerstörung legal geschehe.25 

20 PDS Sachsen-Anhalt, Mehr öffentliche Sicherheit ohne Einschränkung von 
Grundrechten, 19.10.96, S. 3 
21 BT-Drucksache 1316923 V .  4.2.97 
22 Bayerischer Landtag, Drucksache 1315413, S. 9 
23 SPD-Bundestansfraktion. AG Umwelt, Naturschutz & Reaktorsicherheit, Presse- 
mitteilung V. 18.15.96 
24 Schreiben des Referenten für Umweit~olitik der FDP-Bundestaesfraktion V. 
30.10.97 
25 Bündnis 9OIDie Grünen, 10 Eckpunkte für ein alternatives Sicherheitskonzept, 
Bonn 23.7.97 



Auf das Strafrecht verzichten, will allerdings keine der Parteien. Es könne 
jedoch nur flankierenden Charakter haben, so die Liberalen, Polizei und 
Staatsanwaltschaft könnten nicht die Funktionen der Überwachungsbehörden 
bei Ländern und Kommunen ersetzen: "Gerade die jüngsten Abfallskandale 
haben gezeigt, daß es nichts bringt, wenn die Sachbearbeiter in den Büros 
sitzen bleiben und Nachweiszettel abheften, die Überwachung muß vor Ort in 
den Betrieben ~ t a t t f i n d e n . " ~ ~  Damit die Umweltbehörden auch die entspre- 
chende Zeit für Kontrollen haben, setzt sich die FDP für die "Deregulierung 
im Sinne von Abschaffung bürokratischer Nachweisverfahren" ein.27 Dall es 
sich hierbei eher um ein Tribut an die liberale Klientel handeln dürfte, wird 
in anderen Beschlüssen deutlich. Dort ist von "ordnungsrechtlicher Gänge- 
lung". von Belastungen f i r  die mittelständische Wirtschaft und Hemmnissen 
für Innovationen durch das Ordnungsrecht die ~ e d e . ~ ~  
Bei den Umweltbehörden wollen auch Bündnis 9OIDie Grünen und die CDU 
ansetzen. Die Christdemokraten plädieren nur allgemein für eine "Stärkung 
der 8 b e r w a ~ h u n g s o r ~ a n e " ~ ~  Eine Anzeigepflicht für die Umweltbehörden, 
um deren Ermessensspielraum einzuschränken, fordern hingegen die Bünd- 
n i s - ~ r ü n e n . ~ ~  
Die PDS, die bislang mit eigenen Forderungen zur Umweltkriminaliät kaum 
in Erscheinung getreten ist, will nach eigenem Bekunden zukünftig Kon- 
fliktlösungsmodelle außerhalb des Strafrechts unterstützen. Mit großem In- 
teresse und Sympathie habe man daher den entsprechenden Abschnitt zum 
Umweltstrafrecht im Eckpunkte-Papier der Grünen zur Kenntnis genom- 
men.31 Dort will man das Zivilrecht für den Umweltschutz nutzbar machen: 
Umwelthaftungsrecht, Verankerung der Gefahrdungshtiftung im Zivilrecht, 
Beweiserleichterungen für Geschädigte und Abschwächung der Kausalitätsan- 
forderungen bei Umweltschäden sind hier die Stichworte. Von Maßnahmen 
jenseits des Strafrechts sei aus liberaler Sicht darüber hinaus der sog. Um- 
welt-Audit und eine Zertitizierung von Betrieben durch Gütegemeinschaften 
"der richtige Weg, um 'schwarze Schafe' aus dem Verkehr zu ziehen."32 
Von derartigen "Freiwilligen Selbstverpflichtungen" halten Bündnis 9OIDie 
Grünen nicht allzu viel: Betriebliche Selbstbindung sei zwar wünschenswert, 
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werde aber bei Verstößen, die ohne gesetzliche Konsequenzen bleiben, keine 
Wirkung zeigen.33 
Einen sehr konkreten Vorschlag gibt es zu guter Letzt von der Berliner PDS- 
Fraktion: Sie will 7.000 überzählige Polizisten den bezirklichen Ordnungs- 
ämtern zuweisen. Neben Aufgaben als bürgernahe Cops sollen sie auch 
"illegale Müllablagerungen" 

Mehr als nur Wahlkampf? 

In der derzeitigen, noch überwiegend von CDUICSU und SPD geführten 
kriminal- und rechtspolitischen Diskussion tritt der Umweltschutz als solcher 
zunehmend in den Hintergrund. Die Bekämpfung der Umweltkriminalität, so 
scheint es, hat weniger etwas mit dem Schutz der natürlichen Lebensgrundla- 
gen als vielmehr mit der Abwehr einer abstrakten Gefahr durch organisierte 
Kriminalität zu tun. 
Zwischen den Positionen zur Umweltkriminalität der SPD und CDU einer- 
seits und FDP, Bündnis 90lDie Grünen und PDS andererseits klafft d e m  
auch eine große Lücke. Während die beiden großen Volksparteien mit ihrer 
'OK-Rhetorik', ihren sich übertrumpfenden Forderungen und Vorwürfen 
zum Thema Umweltkriminalität schon in den Wahlkampf '98 abgedriftet sind 
- dieser wird wohl abermals auf dem Feld der 'Inneren Sicherheit' ausge- 
fochten werden -, poltern die kleinen Parteien weniger. Die mangelnde Aus- 
einandersetzung mit dem Gegenstand dürfte jedoch auch mitverantwortlich 
für diese 'Politik der leisen Töne' sein. 
Die Problematisierungs- und Bekämpfungsansätze von Bündnis 90lDie Grü- 
nen erscheinen als recht vielversprechend. Die SPD hingegen versucht wie- 
der einmal, der CDU das zweifelhafte Prädikat 'Partei der Inneren Sicher- 
heit' streitig zu machen und will das repressive Instrumentarium der OK-Be- 
kämpfung auch auf Umweltdelikte anwenden. Wenn organisierte Kriminalität 
jedoch zur fixen Idee wird, ist damit weder dem Umweltschutz genüge getan, 
noch der Wahrung von BürgerI~enrechten. 

33 Bündnis 90lDie Griinen, 10 Eckpunkte für ein alternatives Sicherheitskonzept, 
Bonn 23.7.97 
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Bürgerrechte 81 Polizei/CILIP 58 (3197) 

Grüne Vorstellung zur Umwelt- 
kriminalitat 
- Die Crux liegt im Verwaltungshandeln 

von Wolfgang Wieland 

Der Problemkreis Umweltkriminalität hat offenkundig keine Kon- 
junktur. Weder die Bundesregierung, noch Bundesinnenminister 
Manfred Kanthers sog. 'Sicherheitsnetz', ebensowenig die seit dem 
gerade beendeten Hamburger Wahlkampf im Wettstreit um den 
'law and order-Pokal' befindlichen Parteien finden das Thema bei 
all ihrer Begeisterung über den früheren New Yorker Polizeiprä- 
sidenten Bill Bratton,l bei all ihrer Sorge um Jugendbanden, 
Ausländerkriminalität und extremistischer Gewalt irgendwie er- 
wähnenswert. Da ist es schon tröstlich, daß Bündnis 90lDie Grü- 
nen in ihren 'Zehn Eckpunkten für ein alternatives Sicherheits- 
konzept' den fünften Eckpunkt der Umwelt gewidmet haben: 
''Umweltstrafrecht: Vollzugsdefizite beseitigen und Zivilrecht nut- 
zen". 

Zu Recht wird in den Eckpunkten zunächst darauf hingewiesen, daß das 
Umweltstrafrecht vielfach nur symbolischen Zwecken dient. Der größte Teil 
der Umweltzerstörung geschieht legal. Der blaue Planet stirbt denn auch 
nicht an den verbotenen GrenzwertÜberschreitungen von Emissionen, son- 
dem an den Emissionen an sich. Der Umweltgipfel von Rio befaßte sich am 
Rande zwar auch mit kriminel en Aktivitäten, vor allem aber mit dem legalen 1 Wahnsinn des weltweiten CO -Ausstosses, mit der Notwendigkeit der Ener- 
giewende. 

Umweltverbrechen ganz legal 

Ähnlich ist das Verhältnis von legaler und illegaler Umweltzerstörung im 10- 

1 Siehe: Der Spiegel V. 7.7.97; Der Spiegel V. 14.7.97; Bürgerrechte & Poli- 
zei/ClLIP 57 (2197), S. 22ff. 



kalen Rahmen. Bereits im Jahre 1984 führte ein Rechtsreferent des hessi- 
schen 'Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz' in einer 
Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion aus: "(. . .) und zwar deswegen. weil 
heute jeder Großemittent einen Bescheid hat; die Situation, die noch vor 
vielleicht 5 bis 6 Jahren herrschte, daß die aus irgendwelchen Kanälen Ab- 
wasser unbefugt eingeleitet haben, die ist in der Verwaltungswirklichkeit 
überholt; dieser Tatbestand ist bei den Großemittenten fast nicht mehr anzu- 
treffen. Sie haben ihre Umweltverhältnisse legalisiert - ob gut oder schlecht 
ist ein anderer Punkt - aber sie haben sie legalisiert. Und die Verwaltungs- 
akzessorität des Strafrechtes führt &zu, daß die sich praktisch gar nicht mehr 
strafbar machen können". 

Die Verwaltungsakzessorietät schafft Probleme, seit es das Umweltstrafrecht 
gibt. Auf der anderen Seite gilt sie allgemein als notwendig und von der Sa- 
che her geboten. Im Umweltstrafrecht tritt sie vor allem in drei Formen auf: 
Erstens als Rechtfertigungsgrund wie in 3 324 des Strafgesetzbuches (StGB) 
(Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt ...). Hier liegt das verwaltung- 
rechtliche "repressive Verbot mit Befreiungsvorbehalt" vor. Zweitens in den 
Fällen, in denen die Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten selbst zur 
Verbotsrnaterie gehört, wie in 5 325 StGB (Wer . . . unter Verletzung venual- 
tunsgsrechtlicher Pflichten Veränderungen der Luft verursacht . . .). Hier liegt 
&s verwaltungsrechtliche "präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt" vor. 
Drittens gibt es Fälle, in denen allein die Verletzung verwaltungsrechtlicher 
Pflichten den Deliktstatbestand ausmacht wie in 3 327 StGB (Wer ohne die 
erforderliche Genehmigung . . . eine kemtechnische Anlage betreibt . . .). 

Jedes Mal kommt es entscheidend auf &s vorangegangene Behörenhandeln 
oder -nichthandeln an. Nach wie vor ist also &s Umweltrecht in erster Linie 
ein Umweltverwaltungsrecht. Das Umweltprivatrecht und das Umweltstraf- 
recht spielen vorrangig eine flankierende Rolle. Dies gilt immer noch, ob- 
wohl gerade die Umweltstrafvorschriften mehrfach - zuletzt im Jahre 1994 - 
eine Erweiterung, Konkretisierung und Zusammenfassung im StGB erfahren 
haben. 

Anzeigepflicht für die Verwaltung 

Wegen dieses absoluten Vorranges des Verwaltungsrechtes kommt dem Han- 
deln der Umweltbehörden nicht nur in der Frage der Strafbarkeit, sondern 
auch bei der Möglichkeit der Strafverfolgung die entscheidende Bedeutung 
zu. Im Gegensatz dazu steht jedoch deren Anzeigefreudigkeit. So wurden 



nach Auskunft des zuständigen Landeskriminalamtes im Jahre 1994 in Berlin 
60% aller Delikte von der Polizei selbst angezeigt, 28% von BürgerInnen 
und lediglich 12% von den Behörden. 1995 waren es bei der Polizei 52% 
und bei den Bürgerhen  40%. Der Anteil der Behörden hingegen war auf 
8 % gesunken. 

Die Melde- und Anzeigebereitschaft dar Umweltbehörden gilt in Polizeikrei- 
sen denn auch als "notorisch s c h ~ e c h t " . ~  Die dortigen SachbearbeiterInnen 
sind durchweg der Auffassung, daß von diesen generell zu wenig Mitteilun- 
gen im Sinne von Strafanzeigen erstattet werden, oder daß die Umweltbehör- 
den erst dann Anzeige erstatten, wenn sich ihr verwaltungsrechtliches In- 
strumentarium als n,icht erfolgreich erwiesen hat. 'Zusammenarbeitserlasse', 
wie es sie in beinahe allen Bundesländern gibt, fordern zwar eine "enge, ver- 
ständnis- und vertauensvolle Zusammenarbeit mischen den beteiligten Be- 
hörden zur wirksamen Verfolgung besonders gemein- und sozialschädlicher 
~mweltstraftaten".~ Dies bedeutet aber eben keine absolute Anzeigepflicht 
der Behörde, sondern läßt ihr einen interpretationsspielraum. Deshalb wird 
von allen Polizeipraktikem, auch zur Beseitigung von Unsicherheiten bei den 
BehördenmitarbeiterInnen selbst, eine gesetzlich verankerte Anzeigepflicht 
gefordert. Einzelne Bundesländer haben sie auf dem Erlaßwege bereits ange- 
ordnet. Damit soll dem weiten Entscheidungsspielraum der Behörden begeg- 
net werden. 
Die Einführung einer generellen und verbindlichen Anzeigepflicht für Be- 
dienstete der Verwaltungsbehörden gehört auch zu den zentralen Forderun- 
gen von Bündnis 90lDie Grünen. 

Die "geringe Wahrscheinlichkeit einer Bestrahng" ist nach Ansicht von Dr. 
Kemp, dem Leiter des 'Wissenschaftlich-technischen Dienstes' beim 'Referat 
Umweltkriminalität' des Berliner Landeskriminalamtes, der Hauptgrund, der 
das Vollzugsdefizit bei den Umweltämtern fördert. Auch er fordert deshalb 
eine gesetzliche Anzeigepflicht für Umweltverwaltungsbehörden sowie für 
Betriebsangehörige bei Fällen schwerer ~mweltkriminali tät .~ 

Bessere Ausbildung und Ausstattung der Polizei 

Die Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden und Umweltbehörden ist 
insgesamt verbesserungsbedürftig. Auf örtlicher Ebene sollten gemeinsame 

2 Die Polizei 9/96, S. 225ff. 
3 Ebd. 
4 CrünstiR 11-12/96, S .  16 



Besprechungen auf Amtsleiterebene unter Einbindung der Staatsanwaltschaft 
institutionalisiert werden. Auf Sachbearbeiterebene sollte es gemeinsame 
Fortbildungsveranstaltungen geben. Gegenseitiger Inforrnationsaustauch ist 
notwendig und gegenseitige Inanspruchnahme von Laborkapazitäten ist na- 
heliegend. 

Damit die Polizei die durch die Schaffung des Umweltstrafrechtes geweckten 
und bei Beseitigung des Vollzugsdefizites gesteigerten Erwartungen erfüllen 
kam, muß sie entsprechend ausgestattet, aus- und fortgebildet sein. 
Das 'Referat Umweltdelikte' beim LKA Berlin gilt bundesweit als das best- 
ausgerüstete. 60 Mitarbeiterlnnen arbeiten im Ermittlungsbereich, 15 Wis- 
senschaftlerImen, ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Bilanzbuchhalter. 
Sie schulen die Angehörigen der 23 bezirklichen Umweltämter und halten zu 
ihnen Kontakt. Nach Angaben des Referatsleiters, Polizeidirektor Hans-Jörg 
Richter, werden sie im Durchschnitt 20 bis 25 mal pro Tag gerufen: Illegale 
Abfallverschiebung, Nuklearkriminalität, illegale Anlagenbetreibung, Arten- 
schutz, Lebensrnitteldelikte. (ausführlicher siehe S. 30ff.) In Berlin stieg die 
Zahl der angezeigten Staftaten zwischen 1985 und 1995 von 518 auf knapp 
2.500. Im gleichen Zeitraum sank die Aufklärungsquote von 54% auf unter 
38 %. Insgesamt bearbeitete die Berliner Polizei in den Ietzten zehn Jahren 
über 16.000 Umweltstraftaten mit einer durchschnittlichen Aufklärungsquote 
von 45 %. Illegale Abfallbeseitigung und Gewässerverunreinigung waren die 
Spitzenreiter der Delikte. 

Im Nachbarland Brandenburg sieht es bedeutend schlechter aus. Hier arbeiten 
vier Personen zentral im LKA in Basdorf und 15 in den fünf Brandenburger 
Polizeipräsidien. Die wissenschaftliche Abteilung in Johannestal besteht aus 
15 WissenschaftlerInnen. Entsprechend ist das Ergebnis: "Wir haben 1995 
einen Rückgang von über 22% bei den Umweltstraftaten zu verzeichnen! In 
allen anderen Bundesländern steigt diese Zahl, und speziell in Brandenburg 
soll sie zurückgehen? Das bezweitle ich. Skrupellose können ihren Müll in 
Brandenburg besser verschwinden lassen. Für uns ist es schwieriger, solche 
Müllkippen zu finden. Die Statistik gaukelt uns eine trügerische Ruhe vor. 
Aber mit vier Leuten können wir keine großen Sprünge machen," so Horst 
Kuhn, der Leiter des 'Dezernates Wirtschafts- und Umweltkriminalität' im 
brandenburgischen Landeskriminalamt. 

Ebenso notwendig wie bei der Polizei ist die weitere Qualifizierung, perso- 
nelle Ausstattung und Motivierung der Staatsanwaltschaften. Nach Angaben 

5 Grünstilt 1 1-17/96, S.  18 



der Ermittler bei der Polizei stellt die Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
Berlin fast 80% aller Verfahren ein. Da verwundert es nicht, wenn nach An- 
gaben des LKA "diese Leute Gewinne erzielen wie andere mit Rauschgift 
oder in der Prostitution. Dazu brauchen sie keine Mafiastrukturen". 

Möglichkeiten des Zivilrechtes ausbauen 

Im Zivilrecht ist die Gefahrdungshaftung zu verankern. Außerdem sind Be- 
weiserleichterungen zugunsten der Geschädigten zu schaffen und die Kau- 
salitätsanforderungen müssen in den Bereichen abgeschwächt werden, in 
denen ein Ursachennachweis technisch bedingt schon nach kurzer Zeit nicht 
mehr möglich ist. Hinderlich für eine effektive Rechts-Verfolgung kann auch 
hier die Verwaltungsakzesso~tät sein. Wenn es heiRt, "wer Gewässer unbe- 
fugt verunreinigt, haftet für die Schäden", liegt das Problem in der Befugnis. 
Gefordert wird von den Bündnisgrünen hier eine Umkehr der Beweislast, so 
dall der Verunreiniger nachzuweisen hat, daß er befugt einleitet. Die Polizei 
verlöre so ihre 'Suchfunktion' zur Vorbereitung von Regressverfahren bei 
Behörden und Unternehmen. 

Durch eine gesetzlich festgelegte Ökologisierung des Fehlerbegriffes rnuß es 
für den Verbraucher möglich werden, für erlittene Umweltschäden Schadens- 
ersatz zu erhalten. Dabei rnuß daran gedacht werden, die persönliche Haftung 
der Geschäftsführer oder anderer verantwortlicher Personen für schadensge- 
neigte Fehlorganisation im Betrieb (Organisationsverschulden) gesetzlich zu 
verankern. Der Zustand, daß die Auslagemng von Kontrollfunktionen auf 
unseriöse und erkennbar mit ungeschultem und unzuverlässigem Personal ar- 
beitende Drittfirmen gefahrlos für die eigene Haftung möglich ist, rnuß 
beendet werden. 

Selbstverständlich muß im präventiven Bereich auch mit der Möglichkeit der 
betrieblichen Selbstbindung durch Öko-~udit  oder durch Umwelt-Betriebs- 
beauftragte gearbeitet werden. Auch in diesem Bereich der Umweltschädi- 
gung gilt die Regel, daß Repression und Bestrafung nur die ultima ratio sind, 
wenn Überzeugung und Beispielgebung nicht gefruchtet haben. 

Wolfgang Wieland ist Rechtsanwalt 
und Fraktionsvorsitzender von 
Bündnis 90IDie Grünen im 
Berliner Abgeordnetenhaus 
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Alternatives Sicherheitskonzept für 
Städte und Gemeinden 
- Gemeinsam Sicherheit herstellen1 

von Renate Künast 

Eine Vielzahl von Vorfällen und Phänomenen in ihrem Wohn- und 
Lebensumfeld wird von Bürgerinnen und Bürgern als Unsicher- 
heitsfaktor empfunden. Dazu gehören neben kriminellen Handlun- 
gen auch unerwünschte Ansprachen und Belästigungen, Rück- 
sichtslosigkeiten, Lärm, Überforderung im Straßenverkehr, Zei- 
chen von Zerstörung und Verfall. Es muß zu den vorrangigen In- 
teressen der Städte gehören, mehr an tatsächlicher Sicherheit her- 
zustellen und subjektive Unsicherheitsgefühle der BürgerInnen ab- 
zubauen. 
Vielerorts wird heutigentags propagiert, mit Aktionen für eine 
"Saubere Stadt" (d.h. gegen Graffiti, Wagenburgen, Obdachlose 
und Betteln) werde das Problem Kriminalität tatsächlich beseitigt. 
Doch selbst bei einer Steigerung des Sicherheitsgefühles in einzel- 
nen Stadtbereichen oder in den Innenstädten, ist Nebeneffekt die 
Verlagerung von Kriminalität oder des devianten Verhaltens. In 
den USA haben sich infolge der zunehmenden Kriminalisierung 
die Gefangenenzahlen verdoppelt. Eine Aktion "Saubere Stadt" 
kann schon deshalb kein befriedigendes Konzept sein. 

Statt die Mittel der Repression auszuweiten, muß der Versuch unternommen 
werden, die tatsächliche Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in den Städten 
durch eine andere Sicherheitspolitik zu erhöhen. Dies ist eine Aufgabe der 
gesamten Gesellschaft. 
Dieser zivilgesellschaftliche Ansatz rnuß sich von Modellen, die auf die Prä- 
senz von Polizei, Privaten Sicherheitsdiensten, der Polizeireserve, des Bun- 
desgrenzschutzes (BGS) und eine zunehmende Technisierung setzen, g m d -  

1 Der Text beruht auf Überlegungen zu einer Vorlage für die 'Bundesarbeitsgemein- 
schafi Demokratie und Recht' der Grünen. Das umfangreiche Positionspapier der 
BAG wird demnächst veröffentlicht. 



legend unterscheiden. 

Sicherheitsnetze und Sicherheitsräte, wie sie Bundesinnenminister Manfred 
Kanther (CDU) propagiert, sind nichts anderes als eine Legitimation der 
Ausdehnung von Poliwi- oder BGS-Arbeit. Soweit BürgerInnen daran betei- 
ligt werden sollen, stellt er sich diese als HilfsbeamtInnen, als Wurmfortsatz 
seiner Truppen vor. 

Ein alternatives Sicherheitskonwpt setzt andere Schwerpunkte: 
1. Beteiligung der BürgerInnen bei der Konfliktbewältigung 
2. Sicherheit durch Stadtentwicklung und öffentlichen Persone~ahverkehr 
3. Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder 
4. Kriminalitätsverhütung in den Bereichen Jugend/Schule/Bildung 
5. Täter-Opfer-Ausgleich und Unterstützung potentieller Opfer 
6. Eine andere Drogenpolitik 
7. Effektivierung der Poliwiarbeit 

Beteiligung der BürgerInnen bei der Konfliktbewältigung 

Die Beteiligung direkt Betroffener oder auch allgemein die Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern an der Gestaltung ihres Wohn- und Lebensumfel- 
des ist eine demokratische Selbstverständlichkeit. Vielfach wird nur durch 
die Aktivierung der Betroffenen überhaupt eine Veränderung belastender Si- 
tuationen geschaffen werden können. Dies beinhaltet die Chance, andere als 
polizeiliche Liisungsstrategien zu entwickeln. Poliwi und Justiz sind grund- 
sätzlich an ihre Regeln, Diskussionsstile und hierarchische Strukturen sowie 
konventionelle Liisungsmuster gewöhnt. Kommunale Sicherheitsmodelle 
bieten statt dessen die Chance, daß schon die Diskussion über mögliche Lö- 
sungen das Sicherheitsgefiihl der Betroffenen verändert. Die aktive Beteili- 
gung an Liisungsversuchen verändert zudeni die Handlungs- und Bewe- 
gungsmöglichkeiten potentieller Opfergruppen. 

Es ist Aufgabe der kommunalen Spitze der Exekutive, also der Bürgermei- 
sterImen, Präventionsräte oder andere Sicherheitsmodelle zu initiieren und 
zu motivieren, sie mit den notwendigen finanziellen Mitteln auszustatten, oh- 
ne sie jedoch gleichzeitig zu dominieren. 
In einer Vielzahl von Fällen kann und mull die Kommune ihre Aufgabe als 
Initiatorin eines Diskussionsprozesses und Unterstützerin von Selbsthilfepro- 
jekten wahrnehmen, sich darauf aber auch beschränken. Beispielsweise hat es 
die Stadt FrankfurtIMain nach gewalttätigen Auseinandersetzungen verfein- 



deter Gruppen von Jugendlichen innerhalb eines Stadtteiles geschafft, durch 
die Förderung von Diskussionen und begleitende Maßnahmen ein Selbsthil- 
feprojekt zur Veränderung des teilweise zrstörten Wohnumfeldes zu 
fördern. Daraus entstand ein umfassendes soziales Netzwerk und gemeinsa- 
mes Engagement verschiedener Betroffenengruppen, das durch gezielte Un- 
terstützung bei der Lösung sozialer Probleme durch Behörden heute zu der 
Feststellung eines deutlichen Rückgangs der Jugendkriminalität geführt hat.2 
Unterstützt werden können diese Initiativen auf der Länderebene durch einen 
unabhängigen Rat für Kriminalitätsverhütung - siehe Schleswig-Holstein. 
Dieser kann ursachenorientierte Konzepte zur Kriminalitätsverhütung erar- 
beiten und vor Ort anbieten. 

Sicherheit durch Stadtentwicklung und öffentlichen Personennah- 
verkehr 

Das für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen bestehende Recht auf 
gleiche gesellschaftliche Teilhabe und Entfaltungsmöglichkeiten muß ein 
Kriterium in der Stadtentwicklung werden: Den öffentlichen Raum beleben! 
Leere Einkaufsstraßen, abgelegene, dunkle Wege und Plätze, vereinsamte 
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs bieten nicht nur günstige 
Tatgelegenheiten für potentielle Täter, sondern schaffen und produzieren so- 
genannte ' Angsträume'. 

Zu den durch die Stadtentwicklung möglichen Sicherheitsmallnahmen gehört 
die bewußte Gestaltung von Bauten und eine entsprechende Gestaltung des 
Wohnumfeldes. Tatgelegenheiten werden vermindert und das subjektive Si- 
cherheitsgefühl verbessert, wenn Flure, Ein- und Aufgänge, Zugänge zu Ge- 
bäuden, Spielplätze, Zugänge zu Parkplätzen und Parkhäusern bewußt unter 
dem Aspekt der Sicherheit einsehbar gestaltet werden. 
Durch die Verhinderung von Monostrukturen wie die Nutzung einzelner 
Stadtteilbereiche nur zu Wohn- oder Arbeitszwecken kann ein weiterer Bei- 
trag zur Sicherheit geleistet werden. Stadtteile, die überwiegend nur tagsüber 
oder nur abends zum Wohnen bzw. Arbeiten genutzt werden, erhöhen das 
Einbruchsrisiko in Wohnungen oder produzieren die Angst, sich nachts in 
entvölkerten Bereichen überhaupt zu bewegen. In Wohnbereichen muß des- 
halb grundsätzlich auch hinreichend Gewerberaum geschaffen werden, 
Kommunikations- und Freizeitbereiche für die Bewohner müssen im 
Wohnumfeld vorhanden sein, und die Infrastruktur des täglichen Bedarfs 

2 Pfeiffer, Christian u.a., Jugendstrafrecht und jugendstrafrechtliche Praxis in Ham- 
burg, Kriminologisches Institut Niedersachsen 1997, S. 79 



muß gewährleistet werden. 

Wohnumfelder, die verwahrlosen oder nur noch von einzelnen Bevölke- 
rungsgruppen mit ihren spezifischen Interessen genutzt werden, bergen Si- 
cherheitsrisiken in sich. Deshalb muß im Wohnumfeld eine soziale Konti- 
nuität und Mischung aufrechterhalten und gefordert werden. Dazu gehört es 
auch, Mehrfachnutzungen und Funktionsmischungen z.B. bei Sportplätzen, 
Freizeitanlagen etc. zu schaffen. Nutzungen nur durch einzelne Bevölke- 
rungs- oder gar Problemgruppen und dieses nur zu eng begrenzten Zeiten, 
führen zu einem Rückzug oder gar zum Wegzug anderer Bevölkerungsteile. 
Es ist somit sicherzustellen, daß sich nicht ganze Wohnumfelder quasi über 
Nacht verändern, indem beispielsweise Bevölkerungsgruppen so angesiedelt 
werden, daß geschlossene Systeme entstehen. Vielmehr ist zu fördern, daß 
sich unterschiedlichste BewohnerImen in einem Wohnfeld aufhalten. 

Grundsätzlich sind durch die Stadtplanung Fußgängerhen, hdfahrerinnen 
und Busse gegenüber dem Individualverkehrsmittel Auto zu bevorzugen. 
Diese Fortbewegungsmöglichkeiten sichern, anders als das Auto, den öffent- 
lichen Raum und isolieren die Menschen nicht. Von vorbeibrausenden Kraft- 
fahrzeugen wird grundsätzlich keine Hilfestellung in Notsituationen erwartet. 
Selbst vorbeifahrende Polizeifahrzeuge vermitteln kein Sicherheitsgefühl, 
auch sie sind für die Fälle der Alltagsunsicherheit nicht erreichbar oder 
'ansprechbar ' . 

Auch im Bereich des Öffentlichen Persone~ahverkehrs sind Maßnahmen, 
welche die tatsächliche Sicherheitslage oder das Sicherheitsempfinden verbes- 
sern, erforderlich. 
Grundsätzlich dürfen sich Stationen und Bahnhöfe des öffentlichen Nahver- 
kehrs nicht zu unbesetzten Zonen mit satellitengestützten Notrufsäulen ent- 
wickeln. Es ist zwar technisch beeindruckend, wenn ein Notrufsignal inner- 
halb kürzester Zeit in die Erdumlaufbahn gesandt werden kann, bewirkt je- 
doch zugleich einen tiefen Eindruck von Einsamkeit. Entsprechend reduziert 
sich die Nutzung des ÖPNV, wird dieser für einige BürgerInnen zum Angst- 
Raum. Auch U-Bahnhöfe und ihr näheres Umfeld brauchen eine Belebung. 
Es fehlt an Gewerbe, Kneipen, Restaurants u.ä., die möglichst eine Nutzung 
rund um die Uhr bewirken. 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder 

Weit mehr als 60% aller Gewaltdelikte geschehen im engeren, privaten Le- 



bensraum gegen Frauen und Kinder. Bisher sind für diesen Knminalitäts- 
bereich noch nicht hinreichend personelle und sachliche Kapazitäten sowie 
eine gezielte Aus- und Fortbildung der Polizei geschaffen worden. 
Aber auch hier bedarf es dringend Maßnahmen außerhalb der Tätigkeit des 
Repressionsapparates: Frauen und Kinder müssen befähigt werden, sich in 
Notsituationen zur Vermeidung von Wiederholungen in Sicherheit zu bege- 
ben, sich zur Wehr zu setzen und die Opferrolle zu verlassen. Zur Herstel- 
lung der Sicherheit von Frauen bedarf es nicht nur einer Änderung des Ge- 
setzbuches, um bei Gewalttätigkeiten des Ehemannes unter leichteren Bedin- 
gungen die Zuweisung der ehelichen Wohnung an die Frau zu erreichen. 
Länder und Kommunen müssen zum Schutz von Frauen und Kindern in aku- 
ten Notsituationen hinreichend Zufluchtswohnungen, Frauenhäuser und Be- 
ratungskapazitäten zur Verfügung stellen. Die Kommunen müssen bei den 
Jugendämtern, Familienfürsorgeeinrichtungen, Schulen und Kindertagesstät- 
ten geschultes Personal vorsehen, das bei Verdacht von Gewaltanwendung 
sowohl die Betroffenen als auch das Personal vor Ort unterstützen können. 
In Ländern und Kommunen sind sogenannte Koordinationsstellen zwischen 
Polizei/Justiz und den freien Projekten bzw. Wohlfahrtseinrichtungen, die im 
Bereich der häuslichen Gewalt tätig sind, zu installieren. Durch diese Ko- 
ordination kann eine Vermittlung von Opfern in eine psychosoziale Unter- 
stützung erfolgen. Sie dient auch der Unterstützung von Polizei und Justiz in 
ihrer Arbeit, mit dem Ziel der notwendigen Beachtung des Opferschutzes. 
Auch fehlen ausreichende Therapieprojekte für gewalttätige Männer, die im 
Falle eines akuten Leidensdnicks durch eine Telefon-Hotline Kontakte schaf- 
fen, Therapien anbieten oder vermitteln und im Rahmen von späteren Bewäh- 
ningsauflagen tätig sein können. 

Kriminalitätsverhütung in den Bereichen Jugend, Schule, Bildung 

Es ist die besondere Aufgabe der Politik in den Ländern dafür Sorge zu tra- 
gen, daß in Zeiten des Sparzwanges nicht die sozialen Haushaltstitel ge- 
schröpft werden, während die Innen- und Justizressorts als angebliche Produ- 
zenten von Sicherheit weitgehend unangetastet bleiben. Die Jugendpolitik 
muß ihre Funktion in der Schaffung von Sicherheit auch finanziell einklagen. 
Die Schulen brauchen entwickelte Lehrpläne zum Thema Kriminalität, insbe- 
sondere zu Gewaltdelikten. Die Konflikt- und Kooperationsfähigkeit von Ju- 
gendlichen ist zu stärken und zu entwickeln, ebenso Anti-Aggressionstraining 
und der Versuch zur Schaffung eines sozialen Klimas an der Schule. Unter- 
richtseinheiten müssen sich mit den Gründen von Gewalt gegen spezifische 
Zielgruppen (Frauen, Ausländerinnen) befassen und eine Stärkung des 



Selbstwertgefühls potentieller Täter zum Ziel haben. 
Für potentielle Opfer braucht auch die Schule ein Konfliktvenneidungs- und 
Selbstverteidigungstraining. Dazu gehören zum Beispiel Pflichtkurse zur 
'Selbstbehauptung für Mädchen', 'Gewaltfreie Formen der Konfliktaustra- 
gung für Jungen'. 
Dem Thema der Geschlechterdiskriminierung ist ein hoher Stellenwert 
beizumessen. Männliches und weibliches Rollenverhalten müssen ein Be- 
standteil in Bildung und Ausbildung werden. 
Der Jugendpolitik obliegt es besonders, sich um den Erhalt und die Nutzung 
von Kontaktmöglichkeiten zu den verschiedenen Gruppen von Jugendlichen 
zu bemühen. Dazu gehören beispielsweise auch Fußball-Fanprojekte, deren 
Funktion bei einem Anti-Gewalttraining nicht unterschätzt werden sollte. 

Unterstützung der Opfer bei der Krisenbewältigung 

Zur Schaffung eines Sicherheitsempfindens gehört es auch, daß Opfer von 
Straftaten mit der Aufgabe der Krisenbewältigung nicht allein gelassen wer- 
den. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören die bereits genannten Maß- 
nahmen. Diese sind auch für andere Gruppen anzubieten. 
Im Rahmen der Kriminalitätsverhütung und Krisenbewältigung sind darüber 
hinaus Modelle und Projekte zu entwickeln und zu finanzieren, die Opfern 
von Straftaten bei der Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse helfen, den Tä- 
ter-Opfer-Ausgleich betreiben und damit das Opfer bei der Aufarbeitung 
auch mit dem Ziel unterstützen, d A  es sich wieder ohne Angst bewegen 
kann. 

Eine andere Drogenpolitik 

Im öffentlichen Erscheinungsbild werden der Konsum illegaler Drogen und 
seine Begleiterscheinungen von vielen als Bedrohung oder Belästigung wahr- 
genommen. Die repressive Drogenpolitik der Bundesregierung allerdings ist 
längst gescheitert. Eine verbesserte Drogenpolitik mdl daher u.a. folgende 
Inhalte haben: 
Es darf keine einseitige Ausrichtung der Drogenpolitik auf eine Wiederher- 
stellung von Drogenfreiheit geben. Substitutionsprogramme müssen vielmehr 
erhalten und ausgebaut werden. Wo aber Abhängige mit Ersatzdrogen nicht 
(mehr) erreichbar sind, muß die originäre Droge kontrolliert abgegeben wer- 
den. in Großbritannien und der Schweiz sind damit durchaus positive Erfah- 
rungen gemacht worden. Nur so kann für diese Abhängigen der Teufelskreis 
von sozialem Elend, Beschaffungskriminalität und erneuter Flucht in die 



Droge durchbrachen werden. Für diese Menschen keinerlei Angebote zu ma- 
chen, hieße auch, die Beschaffungskriminalität hinzunehmen. 
Zur Vermeidung von Infektionen und zum Schutz potentieller Opfer sind 
weiterhin 'Druckräume' (insbesondere für obdachlose FixerInnen) und Sprit- 
zenautomaten einzurichten. 

Effektivierung polizeilicher Arbeit 

Der Gemeinschaft sind bei der Herstellung von öffentlicher Sicherheit Gren- 
zen gesetzt. Sie ist dann auf eine funktionierende Institution 'Polizei' ange- 
wiesen. 
Die Polizei aber hat sich in Folge von verfehlten Polizeireformen zunehmend 
geographisch zentralisiert und ist durch eine zunehmende Motorisierung für 
die Bürgerinnen und Bürger als Ansprechpartner oder Nothelfer zunehmend 
schwerer erreichbar geworden. Zu den sinnvollen Funktionen der Polizei ge- 
hören hingegen u.a.: 
Für Hilfestellung in Notlagen ist die Polizei qualifiziert ausgebildet, eine 
Verlagerung auf Private Sicherheitsdienste/Freiwillige Polizeireserven ist ab- 
zulehnen. 
Die Reformen der Polizeistruktur in den letzten Jahrzehnten sind deshalb als 
eine eklatante Fehlentscheidung zu bezeichnen, weil sie im Ergebnis zur Stei- 
gerung der Unsicherheit beigetragen haben. In der Frage der polizeilichen 
Präsenz einen anderen Weg zu gehen, darf sich jedoch nicht auf die Interes- 
sen der Imenstädte, zentralen Plätze und touristischen Aushängeschilder re- 
duzieren. Dazu gehört Präsenz vor Ort durch entsprechende Reviere und 
Fußstreifen. Auch die Beförderungskriterien sind mit dem Ziel zu überarbei- 
ten, BürgerImen-Nähe zu einem wesentlichen Kriterium zu erheben. Beför- 
derung darf nicht die Belohnung für Schreibtischtätigkeit sein. 
Polizei muß an den kommunalen Initiativen der Krirninalitätsverhutung teil- 
nehmen. Die Idee der Kriminalitätsverhütung bzw. Prävention darf jedoch 
nicht zu einer Ausweitung polizeilicher Vorfeldarbeit umgedeutet und miß- 
braucht werden. 

Grundsätzlich bedarf die Polizei einer Reform, welche die Inhalte ihrer Ar- 
beit neu definiert und dementsprechend effektive Einsatzstrukturen schafft. 
Neben einer dringend durchzuführenden Verwaltungsreform, die effektive 
und leistungsorientierte Strukturen schafft, muß dies eine interne Umschich- 
tung der vorhandenen personellen und sachlichen Ressourcen zur Folge ha- 
ben. Die Schwerpunkte polizeilicher Arbeit sind auf die Bearbeitung von 
Delikten mit schweren Schäden und die Hilfestellung in Notlagen auszurich- 



ten. Polizei muß massiv von all den Aufgaben entlastet werden, die nicht 
zwingend einer hoheitlichen Erledigung bedürfen. Von der Schadens- 
feststellung bei Autounfallen ohne Personenschäden über eine Entkriminali- 
sierung von Teilen der Drogendelikte und der Entkriminalisiemg (bzw. 
Schaffung einfacher Erledigungsformen) bei Bagatelldelikten, existieren zahl- 
reiche Möglichkeiten die Polizei auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihre 
Teilnahme an der Aufgabe Sicherheit herzustellen. 

Die Teilnahme an zivilgesellschaftlichen Modellen der Herstellung von Si- 
cherheit ist allerdings ein zusätzlicher Grund, von der Polizei auch eine zivile 
Erscheinung und den zivilen Umgang mit Konflikten zu fordern: Dazu 
gehört z. B. die persönliche Erkennbarkeit und Verantwortlichkeit mittels 
Namensschildern, aber auch die alte Forderung nach Polizeibeauftragten als 
Ansprechpartner von BürgerInnen und Polizeimitarbeiterlnnen bei Fehlent- 
wicklungen und Übergriffen. 

Renate Künast ist Rechtsanwältin, Ab- 
geordnete der Fraktion Bündnis 9OIDie 
Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus 
und Sprecherin der 'Bundesarbeitsge- 
meinschaft Demokratie und Recht' der 
Grünen 
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Eine Sicherheitswacht für Sachsen 
- Politischer Taschenspielertrick nach bayerischem Vorbild 

von Otto Diederichs 

In Sachsen möchte man sich in Sachen 'Innere Sicherheitt auch 
von seinen Patenländern Bayern und Baden-Württemberg nichts 
vormachen lassen. Das dortige ~o l i ze i~ese tz ,~  nach seiner Zurück- 
weisung durch das sächsische ~erfassungsgericht> derzeit in der 
innenministeriellen Überarbeitung, gilt als eines der schärfsten in 
der Bundesrepublik. Die sächsische Polizei lebt dementsprechend 
in starkem Maße von dem Nimbus, Verbrechen besonders ent- 
schieden zu bekämpfen. Allem Anschein nach reicht es offenbar 
nicht, den Landeskindern ein hinreichendes Sicherheitsgefühl zu 
vermitteln. In Dresden plant man daher, im Freistaat nach bayeri- 
schem Vorbild eine 'Sächsische Sicherheitswachtt ins Leben zu ru- 
fen. 

In Bayern existiert eine solche Sicherheitswacht bereits seit drei Jahren. Am 
Neujahrsmorgen 1994 trat dort ein 'Sicherheitswachterprobungsgesetz' 
(SEC) in ~ r a f t , ~  das zunächst bis Ende 1996 befristet, am 19.12.96 in ein 
auf Dauer angelegtes Gesetz umgewandelt wurde. Das nun geplante 'Sächsi- 
sche Sicherheitswachterprobungsgesetz' ( S ~ C ~ S S W E G ) ~  lehnt sich nicht nur 
in seinem Titel erkennbar an das bayerische SEC an. Legt man die beiden 
Gesetze nebeneinander, so zeigt sich, daß den Autoren des SächsSWEG das 
SEC des Nachbarlandes unübersehbar als Vorlage diente. 

Alternative zu Bürgerwehren? 

Nach den Worten von Edmund Stoiber, dem geistigen Vater der Sicherheits- 

1 Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) V .  15.8.94, in: Sächsisches Ge- 
setz- und Verordnungsblatt Nr. 5311994 V. 19.9.94 
2 Vgl. Süddeutsche Zeitung V .  15.5.96 
3 Gesetz über die Erprobung einer Sicherheitswacht (Sicherheitswachterprobungsge- 
setz - SEC) V .  24.12.93, in: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3311993, 
S. 1049-1051 
4 Sächsischer Landtag, Drs. 216146 V .  19.6.97 



wacht, seinerzeit bayerischer Innenminister und heute Ministerpräsident, war 
"die Naturschutzwacht aus dem Umweltbereich das Vorbild für die geplante 
Sicherheit~wacht".~ Demgegenüber definiert der Leitende Poliwidirektor 
KarI-Heinz Spörl, 1993 Leiter der Projektgmppe im Innenministerium, wel- 
che die Konzeption der Sicherheitswacht erarbeitete, die Beweggründe, die 
zur Einrichtung der Sicherheitswacht führten, eindeutig mit der Sorge vor 
dem Entstehen von Bürgerwehren: "Unter einer Bürgerwehr verstehen wir 
(. . .) den wildwuchsartigen und unkontrollierten Zusammenschluß von Bür- 
gern, die sich vom Staat und seiner Polizei im Stich gelassen fühlen und da- 
her das Heft selbst in die Hand nehmen wollen. Es ist offenkundig, daß der 
Einsatz von Bürgem in einer, der Polizei angegliederten Sicherheitswacht ei- 
nem solchen Wildwuchs ausdrücklich entgegenwirkt".6 Daß es sich dabei 
nicht um seine private Auslegung handelte, zeigt eine Mitteilung des bayeri- 
schen Innenministeriums von 1994, in der betont wurde, daß die Sicher- 
heitswacht ausdrücklich keine Bürgerwehr sei, sondern "vielmehr die Alter- 
native zu unkontrollierten Zusammenschlüssen von Bürgem, die glauben, 
selbst für Recht und Ordnung sorgen zu m ~ s s e n " . ~  Dieser Ansatz, tatsächlich 
oder vermeintlich entstehende Bürgerwehren von staatlicher Seite in Sicher- 
heitsaufgaben einzubinden, ist auch aus Brandenburg bekannt. Die Einfüh- 
rung der dortigen 'Sicherheitspartnerschaften' im Frühjahr 1994 beruhte auf 
der gleichen Absicht. Das Innenministerium in Potsdam versprach sich von 
diesem Versuch eine Kontrolle und positive Einflußnahme auf die "sogenann- 
ten Bürgerwehren 
Ob ein solcher Gesichtspunkt nun auch in Sachsen zugrundelag, kann nicht 
beurteilt werden. Der Verdacht zumindest liegt nahe. 

Die 'Bayerische Sicherheitswacht' 

Die in Zivil auftretenden Angehörigen der Sicherheitswacht, "unbescholtene, 
zuverlässige und nach strengen Verfahren ausgewählte Mimer und Frauen 
im Alter von 18 bis 55 ~ a h r e n " . ~  sind durch eine Ärmel- und Brustkem- 

5 Süddeutsche Zeitung V. 17.8.93, 
6 Polizei-Technik-Verkehr 10193, S. 3 16 
7 Zit. nach: Kriminalistik 1/96, S. 50 
8 Innenministerium Brandcnburg, Prcssemitteilung Nr. 45/94 V. 2.5.94, siehe auch: 
Newiger, Griet, Modellversuch 'Siclicrhcitspartner' in Brandenburg, in: Bürger- 
rechte & PolizeilClLlP 5 1 (2/95), S. 50-56 
9 Spörl, Karl-Hcinz, Rede des bayerischen Polizeisachverständigen, Leitender Poli- 
zeidirektor Heinz Spörl (Stcllvcrtretender Polizeipräsident Oberbayern), bei der An- 
hörung des Innenausschusses des Sächsischen Landtages zum Gesetzentwurf der 
Sächsischen Staatsregierung 'Gesetz zur Erprobung einer Sächsischen Sicherheits- 
wacht' am 2.10.97, S. 4 



zeichnung erkennbar und mit einem Dienstausweis ausgerüstet. Waffen dür- 
fen sie ausdrücklich nicht tragen, führen zur Eigensicherung allerdings ein 
Reizstoffsprühgerät mit. Ihre Aufgabe, so Spörl, "ist primär das Beobachten 
und schnelle Herbeiholen von Polizeibeamten über ein Sprechfunkgerät zur 
Hilfeleistung oder bei verdächtigen Wahrnehmungen, die bis zum Eintreffen 
der Polizeibeamten in der Rolle eines 'qualifizierten Zeugen' festzuhalten 
sind. Selbst einschreiten sollen die Angehörigen der Sicherheitswacht nur 
ausnahmsweise, wenn dies aus Nothilfegründen dringend geboten ist und 
ohne besondere Eigengefahrdung möglich erscheint. (. . .) Die Ausübung un- 
mittelbaren Zwanges steht den Sicherheitswacht-Angehörigen mit Ausnahme 
von Notwehr und Nothilfe ausdrücklich nicht zu". l0 

Was unter dieser Aufgabenumschreibung konkret zu verstehen ist, erläutern 
Wissenschaftlerinnen der Ludwig-Maximillians-Universität in München, die 
den bayerischen Modellversuch 1994 im Rahmen eines Forschungsprojektes 
begleitet haben, folgendermaßen: "Die Sicherheitswachtangehörigen sind in 
ihren Städten zumeist zu Fuß unterwegs, sollen ihre Umgebung beobachten 
und verdächtige Vorkommnisse über Funk der Polizei melden, aber selbst 
nur im Ausnahmefall eingreifen. Während ihres Streifendienstes sollen sie 
vor allem der Straßenkriminalität und dem Vandalismus entgegenwirken so- 
wie Frauen und ältere Menschen schützen. Zudem sollen sie 'mehr Schutz an 
gefährlichen Orten' gewährleisten, indem sie in ausgewählten Gebieten ge- 
zielt Streife gehen". 

Was hier so unspektakulär klingt, hat indes Auswirkungen auf den Dienst- 
alltag der Polizei. In erster Linie sind es offenbar Banalitäten, mit denen Si- 
cherheitswächter die ihnen zugeordneten Polizeidienststellen belasten. Beson- 
ders Penible melden "jeden Hundehaufen", klagten bayerische Polizisten im 
Sommer 1995. Politische Befürworter, wie der Münchner Kreisverwaltungs- 
referent Hans-Peter Uhl (CSU), waren seinerzeit schon froh, "wenn wegen 
denen nur noch fünf statt whn Leute im Jahr an das Münchner Rathaus pin- 
keln". "Es war nicht der große Renner, wie man sich das anfangs vorgestellt 
hat". resümierte der Leiter der in den Modellversuch eingebundenen Polizei- 
inspektion Deggendorf die Erfahrungen. l2  Die Aussagen decken sich mit den 
Erfahrungen des Forschungsprqjektes, in dem u.a. festgestellt wurde, es gebe 
einen "engen Kontakt der SlWAs (Sicherheitswachtangehörige) zu den Poli- 
zeibeamten bei Jeglichen auftauchenden Problemen. Die SlWAs halten sich 
nicht nur eng an die bereits gegebenen Vorgaben der Polizei, sie fordern bei 

P-  - 

10 Die Polizei, 7/97, S. 33ff. 
1 1 Kriminalistik 1196, S. 49ff 
12 Der Spiegel V. 31.7.95 



neu auftauchenden Problemen sogar neue Instruktionen". l3 

Spörl erklärt dies zu bedeutungslosen Startschwierigkeiten: "Einige wenige 
Ansätze zur Wichtigtuerei oder zur übertriebenen Konzentration auf Bagatell- 
fälle wurden umgehend nachbereitet und konnten weitgehend abgestellt wer- 
den".14 Betrachtet man die Berichte von - zumeist journalistischen - Beglei- 
tern bei Streifengängen von Sicherheit~wachtangehörigen,~~ so sind an dieser 
Darstellung allerdings erhebliche Zweifel anzumelden. 

Sicherheitswacht in Sachsen 

Am 18.6.97 legte die sächsische Regierung ihren Gesetzentwurf für eine Si- 
cherheitswacht vor.16 Als Zielsetzung wird darin genannt: "Zur Aufrechter- 
haltung und weiteren Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
ist es erforderlich, die gesellschaftliche Mitverantwortung stärker auszuprä- 
gen und damit einer Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls der 
Bevölkerung entgegenzuwirken. (. . .) Das Modell einer 'Sächsischen Sicher- 
heitswacht' soll Bestandteil der umfangreichen Anstrengungen der Staatsre- 
gierung zur Stärkung der Inneren Sicherheit sein und die bereits in Angriff 
genommenen Maßnahmen zur Verbesserung der polizeilichen Präsenz, Stei- 
gerung der Effektivität im Bereich der Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbe- 
kämpfung sowie zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Bür- 
gern in zweckmäßiger Weise ergänzen". l7 

In einzelnen Bereichen sind die Kopisten im sächsischen Innenministerium 
über die Vorlage aus Bayern beträchtlich hinausgegangen. So sollen etwa 
potentielle Auskunftspersonen in Sachsen künftig nicht nur um freiwillige 
Auskünfte gegenüber den SicherheitswächterInnen gebeten werden, sondern 
hierzu verpflichtet sein, "wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für Leben, Ge- 
sundheit oder Freiheit einer Person oder für bedeutende fremde Sach- oder 

13 Göschl, AlexandraILustig, Sylvia, Die bayensche Sicherheitswacht - ein Modell 
zur Wahrung des staatlichen Gewaltmonopols ?, in: Hornbostel, Stefan (Hg.), All- 
gemeine Verunsicherung und Politik der Inneren Sicherheit, Jena 1994, S. 147 
14 Die Polizei 2/97, S. 35 
15 Vgl. Süddeutsche Zeitung V.  7.2.94; Die Zeit V. 20.5.94; Zeit-Magazin Nr. 46 V .  

11.11.94; Göschl, AlexandraILustig, Sylvia. Die bayerische Sicherheitswacht - ein 
Modell . . . , S. 147; Kriminalistik 1196, S. 51fi. 
16 Gesetzentwurf der Staatsregierung über Gesetz über die Erprobung einer Sächsi- 
schen Sicherheitswacht (Sächsisches Sicherheitswachtcrprobungsgesetz - Sächs- 
SWEG), in: Drs. 216146 
17 Ebd. 



Vermögenswerte erforderlich ist". l8  In Bayern ist man hier maßvoller und 
begnügt sich damit, daß eine solche Verpflichtung nur besteht, wenn für sie, 
die Auskunftsperson "gesetzliche Handlungspflichten bestehen". 

Im Gegensatz zu ihrem bayenschen Pendant soll die Sicherheitswacht in 
Sachsen neben der Gefahrenabwehr zudem auch bei Stöningen der öffentli- 
chen Sicherheit und Ordnung einschreiten.19 Selbst ~ i c h e r s t e l l u n ~ e n ? ~  und 
die Anwendung unmittelbaren zwanges21 sollen ihr in Sachsen gestattet wer- 
den. Folgerichtig wird im sächsischen Gesetzentwurf denn auch das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person und auf informatio- 
nelle Selbstbestimmung entsprechend eingeschränkt.22 Ansonsten wird auf 
eine genauere Aufgabenzuweisung bewußt verzichtet. da "eine katalogartige 
Aufzählung von Aufgaben zur Unübersichtlichkeit des Gesetzes führen und 
die fortlaufende Notwendigkeit von Folgeänderungen bedingen " würde. 23 

Nachbetrach tungen 

Ein tatsächlicher Beitrag zur Schaffung von mehr Sicherheit ist mit der Er- 
richtung einer Sicherheitswacht weder in Bayern noch in Sachsen zu erwarten 
und wohl auch nicht geplant. Vorgesehen ist vielmehr, "die gesellschaftliche 
Mitverantwortung stärker auszuprägen"24 und einer "Unkultur des Weg- 
 schauen^"^^ zu begegnen. 
Bezeichnenderweise lehnt Spörl denn auch eine 'Erfolgskontrolle' für die 
Auswirkungen der bayenschen Sicherheitswacht auf das Sicherheitsgefühl ab: 
"Ausdrücklich möchte ich davon absehen, eine Art Tätigkeits- oder Erfolgs- 
katalog zu unterbreiten. Dies wäre nämlich der eindeutig falsche Ansatz. Der 
Erfolg präventiver Maßnahmen ist bekanntlich nur sehr eingeschränkt meß- 
bar". 26 

Den Angehörigen einer Sicherheitswacht selbst ist die weitgehende Konzen- 
tration auf einfach zu bewältigende Aufgaben - Bagatellen - nur bedingt an- 
zulasten, denn zur Vorbereitung auf ihre Streifendienste erhalten sie lediglich 
eine rechtliche Kurzausbildung und eine Unterweisung in der Bedienung ih- 

18 9 4 SächsSWEG 
19 § 5 SächsSWEG 
20 C; 7 SächsSWEG 
21 5 9 SächsSWEG 
22 5 17 SächsSWEG 
23 SächsSWEG, Begründung S. 2 
24 SächsSWEG, Vorblatt 
25 Spörl, Karl-Heinz, Rede des bayerischen Polizeisachverständigen . . . , S. 2 
26 Die Polizei 2/97. S. 35 



rer Funkgeräte: Sie umfaßt in Bayern 40 Unterrichtseinheiten i 45 Minuten 
in den Fächern Strafrecht, Eingriffsrecht und Dienstkunde; eine fünfzehn- 
minütige mündliche Prüfung schliellt die Ausbildungsphase ab.27 Konkrete 
Angaben zur geplanten Ausbildung der 'Sächsischen Sicherheitswacht' wer- 
den zwar nicht gemacht, die Formulierung des Gesetzentwurfes legt jedoch 
nahe, daß an eine ähnliche Ausbildung im Schnellverfahren gedacht ist. 
Angesichts einer solchen 'Schulung light' darf man von den Angehörigen 
von Sicherheitswachten wenig mehr erwarten, als daß sie - im besten Falle - 
'wandelnde Notrufsäulen' darstellen. 

Bekanntermaljen ist der Glaube jedoch nicht nur in der Lage, Berge zu ver- 
setzen. Insbesondere im Bereich der 'Inneren Sicherheit' ist er längst zu ei- 
nem festen Bestandteil der Politik geworden. Eindriicklich hat dies der Ober- 
bürgermeister der oberfrankischen Kleinstadt Forchheim, die seit zwei Jahren 
über eine Sicherheitswacht verfügt, dem sächsischen Imenausschuß während 
seiner Anhörung in Dresden dargelegt: "Letztendlich wurden (...) acht Per- 
sonen ausgebildet. Von diesen acht Personen sind heute noch fünf Personen 
aktiv tätig; eine Person ist derzeit berufsbedingt verhindert, so daß tatsäch- 
lich nur vier Personen z.Zt. der örtlichen Sicherheit zur Verfügung stehen. 
Festzustellen bleibt daher, daß bereits nach zwei Jahren nur noch die Hälfte 
der ursprünglich ausgebildeten Personen der Sicherheitswacht in Forchheim 
verblieben ist. (...) Zunächst bringt die Sicherheitswacht aus Sicht der Stadt 
Forchheim vordergründig und aus kriminalistischen Ansatzpunkten nahezu 
nichts. Die Ergebnisse sind im wesentlichen, da13 sie von Bürgern auf liegen- 
gebliebene Fahrräder, auf abgemeldete, auf dem Straßengrund abgestellte 
Autos aufmerksam gemacht werden. Bisher gelang es nur wenige Male, eine 
Straftat. hier Fahrraddiebstähle, auf frischer Tat zu verfolgen. Wichtig ist 
aber, daß dem Bürger gezeigt wird, es ist ein anderer Bürger da, der zumin- 
dest einen gewissen Schutz und Aufsicht vermittelt. (...) Letztlich liegt es 
auch an uns Politikern, die Sicherheitswacht positiv darzustellen und ihr 
vielleicht auch einmal ein kleines Dankeschön zu sagen, wie ich dies vor ei- 
nigen Monaten in Form einer Einladung in unseren Ratskeller gemacht 
habe" .28 

Amen. 

77 Göschl, Alexandra/Lustig. Sylvia, Dir bayerische Sicherheitswachl ..., S. 145 
28 Der Oberbürgermeister der Stadt Forchheim, Stellungnahme zum SächsSWEG am 
2.10.97 
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Europol und 
' operative Ermittlungsmethoden' 
- Zur Europäisierung eines untauglichen Konzeptes 

von Hartmut Aden 

Während des Ratifizierungsverfahrens für das Übereinkommen 
über das europäische Kriminalpolizeiamt Europol wurde Kritik 
vor allem aus einer bürgerrechtlich-rechtsstaatlichen Perspektive 
formuliert: Die geplante Immunität der Europolbediensteten ge- 
genüber der Strafverfolgung, die starke Stellung des Direktors, 
der Datenschutz und die unzuliingliche parlamentarische Kontrolle 
standen dabei im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Die 
grundsiitzliche Notwendigkeit einer zentralen Polizeibürokratie in 
Europa und ihre inhaltliche Konzeption wurden hingegen kaum 
thematisiert. Dabei übertriigt der Aufbau von Europol eine Kon- 
zeption zentralisierter Polizeiarbeit auf die europäische Ebene, die 
sich bereits in den Nationalstaaten nur bedingt bewährt hat: Von 
der zentralen Erfassung und Analyse 'weicher' Verdachtsdaten er- 
hofft man sich Rückschlüsse auf internationale Verbrechensstruk- 
turen. Dieser Ansatz erinnert an die Datenverarbeitungseuphorie 
bundesdeutscher Kriminaliimter in den 70er Jahren. Die 'Erfolgs- 
bilanz' dieser Strategie ist bescheiden. Die traditionelle Fahndung 
ist zwar durch die Möglichkeit, große Datenmengen in kurzer Zeit 
zu bewältigen, einfacher geworden. Entscheidende Fortschritte 
bei der Aufklärung oder gar bei der Verhinderung von Straftaten 
mit überregionalen Bezügen sind hingegen mit Hilfe der Daten- 
banksysteme nicht erzielt worden. 

Daher sind auf nationalstaatlicher Ebene seit den 80er Jahren andere Formen 
'modernisierter Verbrechensbekämpfung' in den Mittelpunkt kriminalpolizei- 
licher Strategien gerückt: Die Nutzung nachrichtendienstlicher, im Polizei- 
jargon 'operativer' Ermittlungsmethoden (Telefonüberwachung, Einsatz von 



V-Leuten und verdeckten Ermittlem, Lauschangriff etc.).l 
Wird auch diese Strategie auf das europäische Knminalamt übertragen? Wel- 
che Rolle spielen 'operative' Ermittlungsmethoden bei Europol? Während die 
Europol-Konvention in ihrer ersten Fassung noch von den nationalen Parla- 
menten beraten wurde, stellte der Europäische Rat mit dem Amsterdamer 
Vertrag vom Juni 1997 bereits die Weichen für eine erweiterte, 'operative' 
Europol-Konzeption. 

Bisherige Praxis: Koordination 'operativer' Aktionen 

Es ist kein Geheimnis, daß Europol schon in der Aufbauphase als EURO- 
POL-Drogenstelle (EDU) 'operative' Aktionen koordiniert hat.? Bereits im 
ersten Jahr ihres Bestehens hat die Drogenstelle sogenannte "kontrollierte 
Lieferungen" unterstützt. 'Kontrollierte Lieferungen' sind Transporte illega- 
ler Betäubungsmittel, bei denen die Strafverfolgungsbehörden nicht sogleich 
eingreifen, wenn sie von diesen erfahren, sondern sie zunächst beobachten - 
in der Hofhung, Informationen über die Handelsstrukturen und weitere Tat- 
beteiligte m erlangen. Dies ist nicht nur im Hinblick auf das kgalitätsprin- 
zip problematisch, sondern auch weil die 'Kontrolle' des jeweiligen Drogen- 
geschäfts in Kombination mit dem Einsatz von V-Leuten aus der kriminellen 
Swne so weit gehen kann, dall die Liefemng überhaupt erst durch Poliwibe- 
hörden in Gang gesetzt wird. 
Die Erfolgsbilanz des ersten Europol-Jahresberichts - für das Tätigkeitsjahr 
1994 - führt diese Aktivitäten unter der [lberschrift 'operative Unterstütmng' 
an: "Seit dem zweiten Halbjahr 1994 sind die Verbindungsbeamten immer 
häufiger von den Behörden der Mitgliedstaaten um Unterstützung bei grenz- 
überschreitenden Ermittlungen ersucht worden, um die Koordinierung lau- 
fender Maßnahmen (z.B. kontrollierte Liefemngen) zu unterstützen und die 
internationalen Aspekte dieser Ermittlungen mit ihren Kollegen aus den ande- 
ren betroffenen Mitgliedstaaten zu koordinieren. (. . .) Ein spezifischer Vorteil 
besteht darin, daß sich die Strafverfolgungsbehiirden der Mitgliedstaaten mit 
ihren ELOs (EUROPOL-Liaison-Officers, Anm. H.A.) in der eigenen Mut- 
tersprache versthdigen können; ein anderer Vorteil ist, daD die ELOs Sach- 
ve rshd ige  auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit bei der Be- 
kämpfung der Drogenkriminalitat sind und über gründliche Kenntnisse der 
jeweiligen Rechtsvorschriften, Methoden und Praxis verfügen. Ausgestattet 
mit modernen IT-Geräten (Informationstechnik, Anm. H.A.) stehen sie als 

1 Siehe: Bürgerrechte & PolizeilCILIP Nr. 49 (3194) 
2 Vgl. Bürgerrechte & Polizci/ClLlP 53 (1196), S .  21ff. 



direkte Ansprechpartner ihrer jeweiligen Staaten siändig zu Verfügung. "3 

In der Folgezeit veranstaltete Europol mehrere Fachkonferenzen zu diesem 
Thema. Im Arbeitsprogramm für das erste Halbjahr 1996 heißt es unter dem 
Stichwort "Drogen" zu den geplanten Aktivitäten: "Nach Abstimmung mit 
den Leitern der nationalen Europol-Stellen Analyse und Umsetzung der Er- 
gebnisse der Konferenzen über kontrollierte Lieferungen und damit in Zu- 
sammenhang stehende Übe~achun~s techn iken  mit dem Ziel, erforderlichen- 
falls Methoden und Techniken zu harmonisieren. "4 
Die öffentliche Darstellung der bisherigen 'operativen' Aktivitäten des Dro- 
genstelle konzentriert sich auf die Koordination 'kontrollierter Lieferungen'. 
Irn Bericht über das erste Halbjahr 1996 ist zusätzlich von Grundsätzen über 
die "grenzüberschreitende Überwachungn die Rede, die von Europol erarbei- 
tet wurden.5 Inwieweit die Drogenstelle auch andere Formen 'operativer' Er- 
mittlungen koordiniert hat, z.B. die Zusammenarbeit mit V-Leuten, ist nicht 
bekannt. 

Der Amsterdamer Vertrag und das Geplante 

Durch den Vertrag über die Europäische Union vom 7.2.92 (Maastricht-Ver- 
trag)6 wurden die Europol-Drogenstelle und andere Gremien der Polizeiko- 
operation, insbesondere die TREVI-Gruppe, in die 'Dritte Säule' der Euro- 
päischen Union ir~tegriert .~ Die Maastricht-Folgekonferenz 1996197 stellte 
die Weichen für die Entwicklung von Europol hin zu einer 'operativen' Poli- 
zeibehörde. Im Amsterdamer Vertrag vom Juni 1997 wurde in Art. K.2 des 
Vertrages u.a. folgendes festgelegt: "(2) Der Rat fördert die Zusammenarbeit 
durch das Europäische Polizeiamt (Europol) und geht innerhalb von fünf Jah- 
ren nach Inkrafttreten dieses Vertrages insbesondere wie folgt vor: 
a) Er ermöglicht es Europol, die Vorbereitung spezifischer Ermittlungsrnaß- 
nahmen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich operati- 
ver Aktionen gemeinsamer Teams mit Vertretern von Europol in untersfit- 
wndar Funktion, zu erleichtern und zu unterstützen und die Koordinierung 
und Durchführung solcher Ermittlungsmaßnahmen zu fördern; (. . .)" 

3 Bericht über die Tätigkeiten der EUROPOL-Drogenstelle vom 1.  Januar bis zum 
3 1 .  Dc~embcr 1994. Erster jährlicher Sachstandsbencht, Europäisches Parlament, 
Sitzungsdokumcnt C4-0094195 - 5369195, S. 5 
4 Europäisclie Union, Ratsdokument 11640195, in: Bürgerrechte & PolizeiICILIP 
Nr. 53 i1196), S. 32 
5 Tätigkeitsbcricht der Europol-Drogenstelle. Fortschrittsbencht über das Halbjahr 
I .  Januar - 30. Juni 1996, S. 10 
6 BCBI. 11, 1992. S. 1753ff. 
7 Vgl. Bürgerrechte & PolizciICILIP 53 (1/96), S. 6ff. 



Im neuen Art. K.4 heißt es weiter: "Der Rat legt fest, unter welchen Bedin- 
gungen und innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln K.2  und K . 3  ge- 
nannten zuständigen Behörden im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglidstaats 
in Verbindung und in Absprache mit dessen Behorden tätig werden dürfen. " 

Dies heißt zumindest, daß Europol zukünftig eine aktivere Rolle bei Errnitt- 
lungsmaßnahmen übernehmen soll. 

'Operativ' - ein flexibler (Rechts-) Begriff 

Bei welcher Art von Ermittlungsmaßnahmen soll Europol nach dem Amster- 
damer Vertrag zukünftig mitwirken? Was genau ist unter 'operativen Aktio- 
nen' zu verstehen'? 
Der Begriff operativ ist irn internationalen Sprachgebrauch mehrdeutig: Der 
englische Begriff operative hat eine rtxht allgemeine Bedeutung irn Sinne von 
wirksam oder betriebsbereit. Im Deutschen ist vor allem die medizinische Be- 
deutung (auf chirurgischem Wege) geläufig. Laut Duden kann der BegriffJa- 
doch auch im Deutschen im Sinnt: von "planvoll tätig" oder "strategisch" 
verwendet werden. Dagegen ist die Begriffsverwendung in der deutschen Po- 
lizeifachliteratur eine andere: 'Operative' Ermittlungsrnethodcn sind danach 
die bereits genannten Formen heimlicher polizeilicher Informationserhe- 
b ~ n g . ~  Offen ist, ob im Amsterdamer Vcrtrag diese heimliche Informations- 
gewinnung oder aber nur ganz allgemein eine 'wirksame' oder 'betriebsbe- 
reite' Polizeiarbeit gemeint ist. 
Dies ist jedoch keine Formuliemngspanne. Vielmelir wurde dieser flexible 
Begriff bewußt gewählt, da er sich sowohl im Sinne einer restriktiven Posi- 
tion (Verbesserung der Wirksamkeit von Europol) als auch irn Sinne einer 
Maximalposition (Europol als Zentralstelle für heimliche Inforrnationsgewin- 
nung) auslegen Iällt. Es handelt sich also um die Fixierung eines politischen 
Kompromisses mit Hilfe eines unklaren, tlexibel definierbaren (Rechts-)Be- 
griffes. Dies heißt, dall auf der Grundlage des überarbeiteten Unionsver- 
trages bei Europol vieles möglich, jedoch nur wenig konkret vorgezeichnet 
ist. 

Welche konkreten Auswirkungen die tlexible Gestaltung des Anisterdarner 
Vertrages für die 'operative' Errnittlungstätigkeit von Europol haben wird, 
ist offen. Die sehr allgemeine Formulierung des Amsterdamer Vertrages 
dürfte kaum den Anforderungen der ~olkszählungsentscheidung~ an spezial- 

8 Siehe hierzu: Bürgcrrwhlc & PolizcilClLlP Nr. 49 (3194). S. 6 
9 BVerfGE 65, 1 ff. 
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gesetzliche Eingriffserniächtigungen für die staatliche Informationserhebung 
genügen. Folglich wäre eine weitere Konvention, zumindest aber die Anpas- 
sung der nationaIstaatlichen Eingriffserniächtigungen an entsprechende Akti- 
vitäten von Europol erforderlich. In der Praxis dürfte sich daher zumindest 
für eine Übergangszeit eine andere Strategie durchsetzen: Die Informationen 
werden weiterhin von nationalen Polizeibdiensteten auf der Grundlage der 
(sehr unterschiedlichen) nationalen Rechtsgrundlagen erhoben. EuropoI über- 
nimmt die Koordination und die zentrale Auswertung. 

Schluflhetrachtung und Bewertung 

Für die meisten Protagonisten eines zentralen europäischen Krirninalamtes 
waren das deutsche Bundeskriniinalamt (BKA) und das US-amerikanische 
Fdera l  Bureau of lnvestigation (FBI) von vornherein die konwptioneIlen 
Vorbilder. Die Inforniationserhebung mit heimlichen Methoden ist bei 
beiden eine zentrale Strategie 'moderner Verbr&hensbekämpfung'. Darüber 
hinaus gehiirt die heiniliche Inforniationsgewinnung heute - in unterschied- 
lichen Ausmallen - in allen europäischen Staaten zum Standardrepertoire der 
zentralen Kriminalämter. Daher ist es nicht verwunderlich, daß diese Metho- 
den auch im Rahmen von Europol etabliert werden sollen. 
Zweifel und Kritik an dieser Konzeption sind unter zwei zentralen Aspekten 
angebracht: Zum einen ist weitgehend ungeklärt, welchen Beitrag 'operative' 
Ermittlungsmethoden zur Autklärung und Verhinderung von Straftaten tat- 
sächlich leisten können. Die diesbezüglichen Einschätzungen des politischen 
Diskurses übernehmen zumeist unkritisch die zwangsläufig auf die bürokra- 
tische Perspektive reduzierte Sichtweise der Poliwipraxis. Zum anderen lei- 
den 'operative' Aktivitäten des Europäischen Kriminalamts Europol - genau- 
so wie die Aktivitäten dieser Behiirde insgesamt - unter dem Dilemma, daß 
eine quasi-staatliche Institution in einen1 supranationalen, staatsfreien Raum 
geschaffen wird. Dies führt zu einer bedenklich großen Unabhängigkeit und 
zu erheblichen Defiziten bezüglich der demokratischen Anbindunp und Kon- 
trolle. 

tIartmut Aden ist Jurist und Sozialwis- 
senschaftler und arbeitet an der Univer- 
sität Hannover 
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Chinesenverfolgung im National- 
sozialismus 
- Ein weiteres Kapitel verdrängter Geschichte 

von Dagmar Yü-Dembski 

Die Mehrzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen deutscher 
und chinesischer Historiker konzentriert sich bei der Aufarbeitung 
der Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen auf die Dar- 
stellung militärisch-politischer Konflikte und Phasen politisch- 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Das Erkenntnisin teresse ist zu- 
dem überwiegend organisationsgeschichtlich orientiert und perso- 
nenbezogen. Der innenpolitische Umgang mit der chinesischen 
Minderheit, insbesondere während des Nationalsozialismus ist hin- 
gegen wenig erschlossen. Das Quellenmaterial, sofern vorhanden, 
ist auf verschiedene Archive verteilt und muß mühsam zusammen- 
getragen werden. Dann allerdings Iäßt sich im Umgang mit den 
verschiedenen sozialen Gruppen chinesischer Staatsangehöriger 
durchaus eine Kontinuität erkennen, die bei allen Unterschieden 
z.T. erstaunliche Parallelen zum heutigen Umgang mit der vietna- 
mesischen Minderheit in Deutschland zeigt. 

Daß wirtschaftliche und militärpolitische Interessen die deutsche Haltung bei 
der Förderung von Chinesen bestimmten, die zur Ausbildung und zum Studi- 
um in Deutschland lebten, erstaunt nicht. Dies galt vor allem, wenn sie sich 
jeglicher politischer Aktivitäten enthielten. Auf der anderen Seite verschärf- 
ten sich die Lebensbedingungen für diejenigen Chinesen, die als ökonomi- 
sche Konkurrenz oder als soziale Belastung angesehen wurden und auf staat- 
liche Unterstützung angewiesen waren. Während der Knegsjahre lieferten die 
speziellen Verordnungen wie z.B. Kriegswirtschaftsordnung, Volksschäd- 
lingsverordnung, Heimtückeverordnung und die Anwendung des Blutschutz- 
gesetzes - nach der systematischen Verfolgung und Vernichtung der Juden - 
auch die Grundlage für zahlreiche Verhaftungen und Verfolgungen von Chi- 
nesen. 



Die Vorgeschichte: Chinesen in ~eutschlandl 

Die chinesische Gemeinde in Deutschland setzte sich zu Beginn der 30er Jah- 
re vorwiegend aus Studenten und Kaufleuten zusammen. Über ihre Zahl gibt 
es jedoch keine gesicherten Angaben. Bereits in den frühen 20er Jahren war 
eine große Zahl von Chinesen zur Ausbildung, aber auch aus politischem In- 
teresse und im Parteiauftrag nach Deutschland gekommen, danach stand das 
Interesse an einem Studium in technischen und naturwissenschaftlichen Berei- 
chen im Vordergrund. Nach den statistischen Jahrbüchern deutscher Univer- 
sitäten lag die Zahl der eingeschriebenen Studierenden aus China Anfang der 
dreißiger Jahre bei Ca. 200, tatsächlich dürften es um die 500 gewesen s e h 2  
Die zweite Gruppe chinesischer Staatsbürger, die teilweise bereits seit den 
20er Jahren in Deutschland lebte, waren Seeleute, Kleinhändler und Kaufleu- 
te. Sie bewohnten in Berlin ebenso wie in Hamburg die Armenviertel, in de- 
nen es aufgrund der sozialen Spannungen häufig zu Auseinandersetzungen 
unter den Bewohnern kam. Schon in den 20er Jahren hatte ein "Zwischenfall 
im Chinesenviertel" das Augenmerk der Berliner Öffentlichkeit auf die Ca. 
200 am Schlesischen Bahnhof lebenden Händler gelenkt.3 Auch in Hamburg 
wurde meist nur im Zusammenhang mit kriminellen Vergehen über das Le- 
ben der chinesischen Gemeinde berichtet. Diese Chinesen, die sich recht 
armselig durch Arbeit in Wäschereien, Gemüsegeschäften und Garküchen er- 
nährten, gerieten in den von Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Depression 
geprägten Jahren mehrfach mit den deutschen Behörden in Konflikt. Meist 
ging es um Aufenthalts- und Paßbestimmungen. 
Die chinesische Gesandtschaft setzte sich trotz eigener Vorbehalte meist für 
die Kaufleute ein, indem sie sich auf das Abkommen vom 20.5.21 berief, in 
dem China als gleichberechtigte Nation anerkannt worden war. in  Verhand- 
lungen mit den deutschen Behörden versuchte sie, die Ausweisungspraxis zu 
regeln und Übertretungen der Handelserlaubnis als Mißverständnis zu erklä- 
ren. Während die Beschwerden über die Händler den chinesischen National- 

1 Ausführlich siehe: Yü-Dembski, Dagmar, Lebenskonzepte und politische Aktivitä- 
ten chinesischer intellektueller in Deutschland 1920-1941, in: Kuo, Heng-yü/Leut- 
ner, Mechthild (Hg.), Deutsch-chinesische Beziehungen vom 19. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, München 1991, S. 315ff. ; dies., "Deutsch-chinesische Mischehen sind 
unerwünscht . . . " . Kriegsende und die deutsch-chinesischen Beziehungen, in: News- 
letter "Frauen und China", Berlin 1995, Nr. 9, S. 33ff; dies., Verdrängte Jahre: Ei- 
nige Fragen der deutsch-chinesischen Beziehungen während des Nationalsozialis- 
mus, in: Leutner, Mechthild (Hg.), Politik, Wirtschaft, Kultur. Studien zu den 
deutsch-chinesischen Beziehungen. Münster 1996, S. 329ff. 
2 Ostasiatische Rundschau 1937, S. 541 
3 Yü-Dembski, Dagmar, China in Berlin 1918-1933, in: Kuo Heng-yü (Hg.), Beriin 
und China. Dreihunderi Jahre wechselvolle Beziehungen, Berlin 1987, S. 117ff. 



stolz berührten und als Verunglimpfung zurückgewiesen wurden, hatte die 
chinesische Nationalregierung durchaus ein Interesse daran, die politischen 
Aktivitäten 'linker' Studentinnen einzudämmen. 1925 hatten die Gesandt- 
schaftsvertreter dem Preußischen Innenministerium sogar eine Liste mit den 
Namen und Adressen von "Linken Rädelsführern" ~ b e r g e b e n . ~  

Die ersten Verfolgungen 

Von den Chinesen in Deutschland wurden die innenpolitischen Veränderun- 
gen zunächst kaum zur Kenntnis genommen. Die Bedrohung ihres Vaterlan- 
des durch Japans Expansionspolitik und die innerchinesischen Konflikte wa- 
ren für die meisten von größerer Bedeutung. Als die Nationalsozialisten in 
den Jahren 1933-35 dann ihre Machtposition durch die Verfolgung aller poli- 
tischen Gegner zii installieren und abzusichern begannen, wurden im Früh- 
jahr 1933 auch Chinesen, die mit kommunistischen oder sozialistischen Or- 
ganisationen zusammenarbeiteten, verhaftet und ausgewiesen. 

Ein solcher Fall betrifft das Schicksal der Studentin Chen Qiying, die durch 
öffentliche Auftritte als Rednerin des 'Internationalen Sozialistischen Kampf- 
bundes' (ISK) den Poliwibehiirden bekannt war.5 Sie war Mitglied der 'Liga 
für Menschenrechte' und seit Dewmber 1932 aktives Mitglied des ISK. lm 
Februar 1933 wurde sie verhaftet und wegen staatsfeindlicher Betätigung als 
unerwünschte Ausländerin ausgewiesen. Wie genau ihre Überwachung durch 
die Polizei erfolgte, migt ein Briefwechsel zwischen der chinesischen Ge- 
sandtschaft und dem deutschen Innenministerium aus dem Jahre 1935. Chen 
Qiying hatte von China aus versucht, an ihr Guthaben bei der Dresdner Bank 
zu kommen. In einem Antwortschreiben des Finanzministeriums wird der 
Botschaft mitgeteilt, daß Chen nach Auskunft des 'Geheimen Staatspolizei- 
amtes' (Gestapo) Mitglied einer marxistischen Vereinigung gewesen sei. Da 
das Geld zu staatsfeindlichen Zwecken benutzt werden sollte, sei es beschlag- 
nahmt ~ o r d e n . ~  

Die Mallnahmen gegen politisch aktive Chinesen und deren Ausweisung wa- 
ren der Jiang Kaishek-Regierung durchaus genehm. So wandte sich die Ga- 

4 Akten der  Deutschen Gcssndlschalt in Peking: Chinesen in Deutschland (1925- 
1941), in: Politisches Arcliiv Bnnn, 1V Chi 1607 
5 Yü-Drmhski, Dagmar,  Cliinesisclic Intellektuelle in Deutschland 1922-1941, in: 
Gransow, BettinaILeutner, Mechthild, (Hg.) ,  China. Nälic und Ferne,  FrankfurtIM. 
1990, S. 239ff. 
6 Deutsclie Botsclian China: Bolscliewismus. Kommunismiis (Juli 1937-Juni 1933). 
in: Bundesarchiv Potsdani, 09.02.23 16 



sandtschaft im Juni 1933 etwa an das Auswärtige Amt und das Preußische In- 
nenministerium und bat um Mithilfe gegen 13 Chinesen, die über deutsche . 
Kommunisten Verbindungen nach Nanking b e ~ a ß e n . ~  Nur wenige Tage spä- 
ter wurde die Studentin Hu Lanqi, die mit Anna Seghers befreundet war und 
eng mit der KPD zusammenarbeitete, in Schutzhaft genommen und zu drei 
Monaten Gefängnis  eru urteilt.^ Dies war j d o c h  nur der Anfang der Zusam- 
menarbeit zwischen der chinesischen Vertretung und der Gestapo gegen poli- 
tisch unliebsame Chinesen. 1935 wandte sich die Gestapo beispielsweise an 
die chinesische Gesandtschaft, und bat, ihr bei der Suche nach einem "Sian 
Fun" behilflich zu sein; die Gesandtschaft wiederum fragte an, ob  die Zeit- 
schrift 'Zhongguode chulu', die gegen Jiang Kaishek agitierte, nicht verboten 
werden könne. 

Die chinesische Vertretung auch in Überlegungen und Aktionen einzubezie- 
hen, die nicht-kommunistische Gruppen betrafen, scheuten sich Gestapo und 
Innenministerium hingegen. Doch auch die chinesischen Händler und Kauf- 
leute unterlagen der Beobachtung durch die Gestapo. Bereits vor 1933 war 
vom 'Reichskommissariat für die Überwachung der Öffentlichen Ordnung' 
(RKO) eine Kartei über die chinesischen Staatsangehörigen angelegt worden. 
In einem Vermerk des RKO vom März 1927 werden genaue Anweisungen 
für die Aufnahme in die Kartei gegeben, u.a. Namensansetzung, Hinweise 
auf politisch verdichtige und agitatorisch tätige Chinesen. "Die Chinesen- 
Kartei ist in vier Kästen gesondert unterzubringen. Chinesen, die politisch in 
Deutschland hervortreten, sind sowohl in die allgemeine Kartei, wie in die 
Chinesenkartai aufzunehmen". l0 
Es ist bemerkenswert, daB in den Vermerken des RKO die Gruppe der Klein- 
händler als politisch radikal eingestuft wurde. Offenbar bezog sich diese Ein- 
schätzung auf die in Hamburg lebenden Chinesen, die für 'Hapag Lloyd' ar- 
beiteten und in die internationale Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ein- 
gebunden waren. Vermutlich besaA das Imenministerium auch Kenntnis über 
die Aktivitäten von Liao Chengzhi, der seinerzeit von der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh) nach Deutschland geschickt worden war, um unter den 

7 Liang, Hsi-Huey, The Sino-German connection. Alexander von Falckenhausen bet- 
ween China and Germany 1900-1 941, Van Gorcum 1978, S. 78 
8 vgl. Felber, RolandlHübner, Rolf. Chinesische Demokraten und Revolutionäre in 
Berlin (1925-1933). in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität Berlin 
2/88, S. 157ff.; Wagner, Frank, Anna Seghers, eine Biographie in Bildern, Berlin 
1994 
9 Akten der Deutschen Gesandtscliaft in Peking: Chinesen in Deutschland (1925- 
1941), in: Politisclies Archiv Bonn, IV Chi 1607 
10 Reicliskommissariat für die Uberwachung der Öffentlichen Ordnung: Chinesen im 
Reich (1928-1930), in: Bundcsarcliiv Potsdam, 15.07, S. 123, 124 



chinesischen Seeleuten zu agitieren.ll Ein weiterer Grund kann darin liegen, 
daß ein Teil der Studenten sich als Kaufleute ausgab, um die Einreiseerlaub- 
nis ZLI erhalten. 

Mit der wirtschaftlichen Rezession hatte sich die deutsche Haltung gegenüber 
den Händlern verschlechtert, weil sie als Konkurrenz für die deutschen Ge- 
werbetreibenden angesehen wurden. Der 'Reichsverband des Deutschen 
Groß- und Überseehandels' hatte sich bereits 1928 bei den Behörden über 
Verstöße gegen die Gewerbeordnung beklagt: "Wir bitten das Polizeipräsi- 
dium diesen chinesischen Hausierern in erhöhtem Maße seine Aufmerksam- 
keit zu widmen und insbesondere diejenigen Fälle zu verfolgen, in denen die 
Hausierer nicht im Besitze des Wandergewerbescheins sind oder gegen deut- 
sche Gesetzesvorschriften verstoßen. Darüber hinaus wären wir für eine Prü- 
fung dankbar, ob die Bestimmungen über die Erteilung des Wandergewerbe- 
scheins an ausländische Hausierer bereits streng genug durchgeführt werden 
oder ob nicht hier die Möglichkeit besteht, dem deutschen Handel den not- 
wendigen Schutz zu verschaffen". l2  
Derartige Fordemngen nach Beschränkung der Einreise- und Arbeitserlaub- 
nis sollten in den folgenden Jahren die Maßnahmen zur Überwachung und 
Diskriminierung der chinesischen Kleinhändler verstärken. In den Akten des 
Auswärtigen Amtes finden sich d e m  auch zahlreiche Fälle, in denen gegen 
chinesische Händler verhandelt wurde. Im allgemeinen handelte es sich um 
Übertretungen der Pd- und Gewerbevorschriften oder um Betrug und Fäl- 
schung von Gewerbescheinen. Die Verurteilungen zu Geld- und Gefäangnis- 
strafen mußten häufig wegen fehlender Geldmittel in Haftstrafen umgewan- 
delt werden. 

Durch einen E r l d  Reinhard Heydrichs, seit 1934 Leiter der Gestapo, wurde 
im Januar 1938 eine 'Zentralstelle für Chinesen' eingerichtet und die Aufent- 
halts- und Erwerbserlaubnis verschärft angewendet. Die Bedeutung einer 
Überwachung wird jedoch erst aus den Erläutemgen zur polizeilichen Vor- 
beugungshaft verständlich. So konnten "planmäßig Überwachte" in Vorbeu- 
gungshaft genommen werden, "wenn sie die ihnen erteilten Auflagen böswil- 
lig und bewunt in grober Weise oder wiederholt geringfügig übertreten ha- 
ben".13 

11 Felber, RolandlHübner, Rolf, Chinesische Demokraten und Revolutionäre ..., S. 
164f. ; Eberstein, Bernd, Hamburg und China. Geschichte einer Partnerschaft, Ham- 
burg 1988, S. 262ff. 
12 Reichskommissariat für die Überwachung der Öffentlichen Ordnung: Chinesen im 
Reich (1928-1930), in: Bundesarchiv Potsdam, 15.07, S. 123, 124 
13 Reichssicherheitshauptamt (RSHA) - Amt V - (Hg.), Vorbeugende Verbrechcns- 



Chinesen im Konzentrationslager 

Auch auf der politischen Ebene verschlechterten sich die Beziehungen zuse- 
hends. Mit dem Bruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem 
'Reich' und China im Jahre 1941 zeichnete sich auch die verschärfte Verfol- 
gung von Chinesen ab. Im August 1941 ist die Einlieferung von zwei Chine- 
sen in das Konzentrationslager (KZ) Sachsenhausen bei Berlin verzeichnet. 
Nach der Nationalitätenstatistik waren insgesamt 32 chinesische Staatsbürger 
in Sachsenhausen inhaftiert, davon allein 26 im Jahr 1944. Über die Gründe 
für ihre Einlieferung geben die noch vorhandenen Akten nur unpräzise Aus- 
kunft. Für einzelne Personen, die über den Aufenthalt im Krankenlager oder 
durch Angaben bei ihrem Tod statistisch erfaßt wurden, wird erkennbar, daß 
sie aIs Schutzhäftlinge eingewiesen und zur Zwangsarbeit in deutschen Fabri- 
ken verurteilt wurden. Soweit bekannt, war die Anzahl der Chinesen in ande- 
ren KZ-Lagern geringer, doch gab es zahlreiche Einweisungen und Verhaf- 
tungen in Gefängnisse und Arbeitslager. Insgesamt sollen während der NS- 
Zeit etwa 100 Chinesen in Konzentrationslagern inhaftiert gewesen sein, von 
denen mehrere durch Krankheit und Kriegsfolgen umkamen. l 4  

Während die Situation der Studenten, abgesehen von kriegsbedingten Ein- 
schränkungen erträglich war, war die soziale Lage der Händler und Kaufleute 
nach 1941 ausgesprochen schwierig geworden, da sie aufgrund ihrer man- 
gelnden Sprachkenntnisse viel stärker auf die Unterstützung durch eine offi- 
zielle Vertretung angewiesen waren. Hinzu kam. daß sie kaum noch über 
Einnahmen aus dem Handel verfügten und sich mit allerlei illegalen Geschäf- 
ten über Wasser halten mußten. Vermutlich wurden die meisten Verfahren 
gegen chinesische Händler als Wirtschaftsvergehen mit geringen Gefängnis- 
strafen geahndet. Bekannt sind 27 Fälle, in denen chinesische Händler auf- 
grund von Schwarzmarktgeschäften verurteilt und in das Gefängnis Plötzen- 
see eingeliefert wurden. l 5  Was ihnen U.  U. auch hätte drohen können, zeigt 
das Schicksal ihrer von der sog. 'Chinesen-Aktion' betroffenen Landsleute: 
"Im Mai 1944 wurden die 165 damals noch in Hamburg lebenden Chinesen 
während einer Razzia verhaftet und in das der Gestapo unterstehende 
Zwangsarbeiterlager 'Langer Morgen' in Wilhelmsburg gebracht. 17 von ih- 

bekämpfung, - Pol - S - Kr. 3 Nr. 1682137 - 2098 - 
14 Der Berliner V .  18.4.46; Liang. Hsi-Huey, The Sino-German connection ..., Van 
Gorcum 1978 
15 Akten der Kammergerichte Berlin (ungeordnet), Akten des Landgerichtes Berlin - 
Sondergerichte, Lex Narnensverzeichnisse 1932-45, in: Landesarchiv Berlin; Liang, 
Hsi-Huey, The Sino-German conncction ..., Van Gorcum 1978, S .  167 



nen kamen im Lager ums Leben".16 Diese Aktion erfolgte im Zusarnrnen- 
hang mit einer Anklage wegen "Feindbegünstigung". Eine Anzahl von Chi- 
nesen hatte sich, als Besatzungsrnitglieder versenkter englischer Schiffe, zu 
Landsleuten nach Hamburg retten können. Der Leiter des Hamburger Gesta- 
po-Sachgebietes IV l c  (u.a. zuständig für die Ausländerüberwachung), Al- 
bert Schweim, verdächtigte sie pauschal der Spionage. Am 13.5.44 wurden 
die in Hamburg und Bremen lebenden Chinesen ohne Tatvorwurf verhaftet 
und später ohne Gerichtsverhandlung in Gefängnissen und Arbeitslagern in- 
haftiert.17 Der größte Teil wurde, wie oben erwähnt, in das Arbeitserzie- 
hungslager Wilhelmsburg überführt, wo sie zu Arbeiten beim Gleisbau, in 
der Ölindustrie und in einem Betonwerk eingesetzt wurden. Einige chinesi- 
sche Gastwirte und Kaufleute kamen in das Konzentrationslager Kiel-Hasse. 
Das Lager Wilhelmsburg unterstand der Gestapo, in der Praxis unterschied 
es sich nicht von den Konzentrationslagern, nur war die Haft in der Regel auf 
56 Tage befristet. Den inhaftierten Seeleuten nützte dies nichts: "Der Huri- 
ger, die unzureichende Bekleidung, die Kälte und die schwere Arbeit. der die 
körperlich schwachen Chinesen nicht gewachsen waren, hatten (.. .) den Tod 
zur Folge". l 8  

Die geschilderten Praktiken der Überwachung, Verfolgung und Ausweisung 
der relativ kleinen Gruppe chinesischer Staatsangehöriger während der Wei- 
marer Republik und im Nationalsozialismus lassen meines Erachtens generel- 
le Schlußfolgerungen für den Umgang mit bestimmten Gruppen von Auslän- 
dern zu. Die Ausweisung eines chinesischen Gastwirts aus Hamburg als "läs- 
tiger Ausländer" wurde 1921 u.a. damit begründet: "Die dauernde Niederlas- 
sung von derartigen fremdstämmigen Ausländern ist nicht erwünscht. Sie 
muB nicht nur im sanitären, sondern auch im allgemeinen deutschen Interesse 
und auch mit Rücksicht auf die hier herrschende Wohnungsnot und Arbeits- 
losigkeit mit allen Mitteln verhindert werden. " l 9  Trotz der unterschiedlichen 
politischen Systeme läßt sich eine Kontinuität in den Begründungszusammen- 
hängen erkennen. 

Dwmlir Yü-Dembski ist Publizistin 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der FU Berlin 

16 Eberstrin, Bemd, Harnburg und Cliina ..., S.  760 
17 Bosse, Reinhard, Lager in Wilhelrnsburg während der NS-Zeit. in: Die Insel 
24/90, S. 9 
18 Ebeling, Hrlrnui, Scliwarze Chronik einer Weltstadt. Hamburger Krirninalgc- 
schichte 1919-1945, Harnburg 1968, S .  187 
19 Aktcn dcs Politischen Arcliivs, Bonn. VW 13 Bd. 1 V.  9.10.21 
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Chronologie 
zusammengestellt von Melanie Schmitz 

August 1997 

01.08.: Es wird bekannt, daB illegal eingereiste Flüchtlinge zwangs- 
weise zu finanziellen Beteiligungen an ihrer Abschiebung herangezogen wer- 
den. Seit 1993 sind so über eine Million DM für 'Sicherheitsleistungen' an 
den Bundesgrenzschutz (BGS) gezahlt worden. 
In Nümberg wird von einem Polizisten außerhalb seiner Dienstzeit ein 
Türke beleidigt und geschlagen. 

03.08.: In Hannover verhindert die Poliwi die 'Chaos-Tage' durch 
ein umfassendes Versammlungsverbot. 

05.08.: In Berlin nimmt ein neues sechsköpfiges Kommissariat 'Kin- 
derpornographie' seine Arbeit auf. 
Es wird bekannt, dalJ ein Rostocker Polizeibeamter während seines Urlaubs 
in Dänemark eine Bank überfallen hat. 
Der Bericht des 'Anti-Folter-Komitees' des Europarates rügt Übergriffe des 
Sondereinsatzkommandos in Berlin. 
In Potsdam wird die 26. Sicherheitspirtnerschaft des Landes Brandenburg 
gegründet. 

06.08.: Die Polizei fuhrt eine Razzia bei Anbietem rechtsextremisti- 
scher und fremdenfeindlicher Skinheadmusik in neun Bundesländern durch. 
Dabei wird zahlreiches Propagandamaterial beschlagnahmt. 
Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) ist ein sprung- 
hafter Anstieg bei rechtsextremen Bands, ihren Konzerten und Tonträgern zu 
verzeichnen. 
Nach Angaben der Bundesregierung wurden als Folge des deutsch-vietname- 
sischen Rückübemahmeabkommens bis Anfang Juli 1997 insgesamt 2.623 
Vietnarneseri abgeschoben. 
Das Frankfurter Oberlandesgericht entscheidet, daß dar Bund die Aufent- 
haltskosten von Asylsuchenden im Trarisitbereich tragen muO. Die Bundes- 
pressestelle teilt am 22.8. mit. daB 1996 insgesamt 4.358 Asylsuchende, dar- 
unter 290 Minderjährige ohne Begleitung, in das Transitverfahren der Flug- 
häfen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München aufgenommen 
worden sind. Eine Abschiebehaft ist in 42 Fällen angeordnet worden. 



07.08.: Der Bundesgerichtshof bestätigt die Vemrteilung der vier 
Brandstifter von Solingen vom Mai 1993 zu einer Freiheitsstrafe von 15 
Jahren bzw. zehnjähngen Jugendstrafen. (Az.: 3 StR 520196 V. 4. und 
23.7.97) 
In FrankfurtIOder wird von sieben jungen Männem ein Asylsuchender 
überfallen und schwer mißhandelt. 

08.08.: Vor dem Lübecker Landgericht beginnt der Mordprozeß ge- 
gen Kay Diesner. Er hatte im Febmar diesen Jahres auf einen linken Berliner 
Buchhändler geschossen und ihn dabei schwer verletzt sowie vier Tage später 
einen Polizeibeamten bei einer Fahrzeugkontrolle in Schleswig-Holstein er- 
schossen. 
In mehreren Bundesländern werden Veranstaltungen und Versammlungen an- 
läßlich des Todestages von Rudolf Heß verboten. Am 16.8. werden bei den- 
noch abgehaltenen Kundgebungen mehrere Hundert Rechtsextreme vorüber- 
gehend festgenommen. Straßenschlachten zwischen linken und rechten De- 
monstranten finden in mehreren Städten statt. 
In Hagenau am Bodensee überfällt eine Gmppe von Skinheads einen Cam- 
pingplatz und verletzt dabei einen Deutschen und einen Türken schwer. 

09.08.: In Dresden wird von zwei Bundeswehrsoldaten ein Brandan- 
schlag auf ein Wohnheim für MigrantImen verübt. Es wird niemand ver- 
letzt. Beide Täter werden am 12.8. unter Aberkennung ihres Dienstgrades 
fristlos entlassen. 
In Potsdam kommt es nach einer Party zu gewalttätigen Auseinandersetzun- 
gen zwischen der Polizei und Hausbesetzern. Nach weiteren schweren Aus- 
einandersetzungen am 22.8. werden mehrere Personen verletzt und große 
Sachschäden verursacht. Am 23.8. wird ein besetztes Haus widerstandslos 
geräumt. Am 25.8. stürmen 80 Hausbesetzer ein Bürozimmer der Stadtver- 
waltung Potsdam, beschädigen die Einrichtung und werfen Akten aus dem 
Fenster. Es kommt zu 32 Festnahmen. 

10.08.: Bei einem Großeinsatz von Polizei und Spezialisten der Tele- 
kom werden in Berlin über 30 Migranten festgenommen, die mit Telefon- 
kartenSimulatoren ins Ausland telefonieren. 

11.08. : Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) fallt 
der Vorgarten eines Hauses unter den gmndrechtlichen Wohnungsbegriff und 
ist somit gegen Abhörmaßnahmen der Ermittlungsbehörden geschützt. (Az.: 
I BGs 65/97) Am 28.8. einigen sich Koalition und SPD auf die EinfÜhmng 
des großen Lauschangriffs zur Bekämpfung der sogenannten Organisierten 
Kriminalität sowie auf die hierzu notwendigen Ändemngen des Grundgesetz- 
Artikels 13. Am 9.10. stimmt der Bundestag in der ersten Lesung mit Mehr- 
heit für die Einfühmng des Lauschangriffs und die Verschärfung der Straf- 



vorschriften gegen Geldwäsche. 
In Berlin werden Razzien in Wohnungen und Geschäftsräumen von mutmal3- 
lichen Waffenhändlern und deren Kontaktpersonen durchgeführt. Es werden 
zahlreiche Waffen sichergestellt und fünf Personen festgenommen. 

12.08.: Es wird bekannt, daß gegen einen pensionierten Polizisten 
und einen Kripobeamten aus Saarbrücken Anklagen wegen Korruption, 
Beihilfe zur Zuhälterei und Verstößen gegen das Ausländergesetz erhoben 
worden sind. 
Im ersten Halbjahr 1997 werden nach acht Razzien auf den Berliner Groß- 
baustellen des Bundes Ermittlungen gegen 173 Bauarbeiter und 47 Unterneh- 
men wegen Beschäftigung zu Dumpinglöhnen und illegaler Beschäftigung 
eingeleitet. Bis zum 19.9. werden in Berlin nach 452 Baustellen- und Be- 
triebsprüfungen der 'Gemeinsamen Ennittlungsgruppe Schwarzarbeit' 
(GES) von Polizei, Zoll und Landesarbei tsamt 9.503 Ermittlungen eingelei- 
tet, davon 1.279 gegen Arbeitgeber. Von den 8 18 Festgenommenen werden 
326 MigrantInnen ausgewiesen. 

13.08.: In Berlin wird ein vom Dienst suspendierter Polizist wegen 
Vergewaltigung und sexuellen Mißbrauch seiner beiden minderjährigen 
Töchter zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. 
Nach dem Selbstmord einer Polizistin, die von Kollegen mehrfach schicka- 
niert worden war, wird in Berlin eine 'Mobbing-Kommission' eingesetzt. 
Alle Polizeidienststellen werden aufgefordert, jeglichen Mobbingverdacht an 
die Kommission zu melden. 

15.08.: Brandenburgs Innenminister Alwin Ziel (SPD) verbietet die 
rechtsextreme Organisation 'Kameradschaft Oberhavel'. 
Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in Mönchengladbach erlei- 
det der MrRhandler bei seiner Festnahme tödliche Verletzungen durch Rip- 
penbrüche und eine Kehlkopfquetschung. Gegen sechs Beamte werden Er- 
mittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. 

17.08.: Es wird bekannt, daß die Einrichtung einer polizeipsychologi- 
schen Stelle für Opferbetreuung im Berliner LKA nach zweijähriger Mo- 
dellversuchsphase fest etabliert wird. 

18.08. : Vor dem Landgericht Frankfurt/Oder beginnt ein Mordpro- 
zeß gegen zwei Deutsche, die im Januar einen Vietnamesen so schwer miß- 
handelt haben, dali er an den Verletzungen starb. 
In den ersten Monaten dieses Jahres wurden insgesamt 9.487 Straftaten, da- 
runter 256 Körperverletzungen in dem Bereich der Berliner S-Bahn began- 
gen. Im Vergleichszeitraum 1996 betrug die Zahl 10.510 Straftaten und 306 
Körperverletzungen. 
Nach einer Entscheidung des Obervenvaltungsgerichts Rheinland-Pfalz müs- 



sen wegen Gewaltdelikten verurteilte MigrantInnen nach Verbüßung ihrer 
Strafe zur Abschreckung ausgewiesen werden. (Az.: Urteil vom 21.03.97 - 
10 A 13428196) 

19.08.: Vor dem Berliner Amtsgericht beginnt der Prozeß gegen 16 
Polizeibeamte wegen Körperverletzung und Strafvereitelung im Amt. Ihnen 
wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen Oktober 1993 und Mai 1994 Festge- 
nommene mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit Schlagstöcken traktiert 
zu haben. Während eines Sylvestereinsatws 1993194 filmte ein Beamter die 
gewalttätigen Übergriffe. Am 2.9. spricht das Gericht sechs der Angeklagten 
in einem ersten Teilurteil aus Mangel an Beweisen frei, weitere Freisprüche 
folgen. Von den schließlich verbleibenden Beamten werden drei am 18.9. 
wegen versuchter und vollendeter Strafvereitelung zu sechs Monaten Frei- 
heitsstrafe b&. 4.500 DM Geldstrafe verurteilt. Ein Beamter wird verwarnt. 
Am 10.9. beginnt gegen einen weiteren Polizisten ein Prozeß vor dem Berli- 
ner Landgericht. Beim Einsatz Sylvester 1993194 wird ihm Körperverletzung 
gegenüber einem Skinhead vorgeworfen. 
Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU) präsentiert ein 10-Punkte- 
Programm, in dem zu mehr PoIizeipräsenz, schnelleren Strafverfahren, ei- 
nem Verzicht auf überzogene Gewaltdarstellung in den Medien und komrnu- 
naler Kriminalitätsprävention aufgerufen wird. 

21.08.: Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) wurden 1996 
insgesamt 414 antisemitisch motivierte Delikte und 985 ausländerfeindlich 
motivierte Straftaten für das erste Halbjahr 1997 registriert. 
Imenminister Kanther verbietet die Durchreise des geplanten 'Friedenszug 
Musa Anter' ins kurdische Diyarbakir, der von mehreren Friedensnobel- 
preisträgern und internationalen Organisationen unterstützt wird. Der Zug 
wird vom innenministerium als 'Werbeveranstaltung' für die verbotene Ar- 
beiterpartei Kurdistans (PKK) eingestuft. 

22.08.: Wegen eines Aufrufs zur Demontage von Bahngleisen 
spricht das Berliner Amtsgericht Strafbefehle von 18.000 Mark gegen eine 
PDS- und eine Grünen-Bundestagsabgwrdnete aus. 

23.08.: Bei einer Festnahme in Berlin wird bei einem Schul3wechsel 
mit der Polizei ein Mann getötet. Gegen den Beamten werden Ermittlungen 
eingeleitet. 
In Rom wird der wegen des La-Belle-Anschlags von 1986 gesuchte Libyer 
Musbah Eter in seiner Wohnung festgenommen. Er gilt als Kronzeuge, hatte 
sich jedoch zu Beginn des Jahres abgesetzt. Durch bisher geheime Stasi-Un- 
terlagen wird der Libanese Yassar Chraidi, ein Hintermann des Anschlags, 
am 3.9. auch des Bombenattentats im 'Maison de Francel-Prowß verdäch- 
tigt. Am 9.10. liefern die italienischen Behörden Musbah Eter an die 



desrepublik aus. 
28.08.: Nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofes (BGH) 

dürfen sich Gerichte bei Absprachen im Strafprozeß nicht im voraus auf 
bestimmte Strafhöhen festlegen. Allerdings sei eine Einigung der Prozeß- 
parteien auf eine unter der Höchststrafe liegende Obergrenze als Gegenleis- 
tung E r  ein Geständnis möglich. (Az.: 4 StR 240197) 

29.08.: Erstmals in Deutschland wird vom Verwaltungsgericht in 
Braunschweig die sofortige Ausweisung für zwei Polinnen wegen Laden- 
diebstahls angeordnet. (Az.: Z 8 B8426197) 
Wegen fahrliissiger Tötung wird in Berlin ein Polizeibeamter zu einer Be- 
währungsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Bei einem Unfalleinsatz im Mai 
1996 hatte er eine junge Frau überfahren. 
Im thüringischen Eichsfeld werden 25 rechtsgerichtete Jugendliche in Unter- 
bindungsgewührsam genommen, weil bei der Durchsuchung ihrer Fahrzeu- 
ge Messer und Propagandamterial der rechten Szene sichergestellt wurden. 

30.08.: Wegen Aufforderung zu einer Straftat werden der Berliner 
Theaterregisseur C. Schlingensief und der Schauspieler B. Schütz in Kassel 
vorübergehend festgenommen. Sie hatten ein Plakat mit dem Slogan 'Tötet 
Helmut Kohl' aufgestellt. 

Septeniber 1997 

01.09.: Hubert Wimber wird in Münster Deutschlands erster 'grü- 
ner' Polizeipräsident. 
Auf dem 'Zukunt'tsforum Innere Sicherheit' der CDU in Hamburg schlägt 
Bundesinnenminister Kanther (CDU) den Bundesländern Modellversuche zur 
Kriminalitätsbekämpfung vor. 
Eine spezielle Projektgruppe des BGS mit 307 Beamten soll die Berliner 
Bundesbaustellen vor Anschlägen schützen und den Einbau von Abhörein- 
richtungen verhindern. 

02.09.: Das Bundewerwaltungsgericht entscheidet, daß ein auf dem 
Landweg eingereister Asylsuchender grundsätzlich auch dann keinen An- 
spruch auf Asyl hat, wenn er in einem verschlossenen und verplombten LKW 
ein sicheres Drittland durchfahren hat. (Az.: 9 C 5.97 und 6.97) 
Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verurteilt zwei Funktionäre der PKK zu 
Freiheitsstrafen von fünf bzw. fünf Jahren und neun Monaten wegen ver- 
suchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung. Im Vorfeld geführte 
Gespräche der Generalbundesmwaltschaft mit einem Mittelsmann des PKK- 
Führers Abdullah Öcalan führen zu einer Vereinbarung zwischen allen Pro- 
zeljparteien, auf die Vernehmung von 100 Zeugen zugunsten einer Verfah- 



rensverkürmg zu verzichten. Im Gegenzug zur Einstellung von Vorwürfen 
der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung geben die Angeklag- 
ten ein schriftIiches Bekenntnis zu ihrer Täterschaft und einen Gewaltverzicht 
ab. Am 13.10. verurteilt das Oberlandesgericht FrankhrtIMain drei PKK- 
Mitglieder wegen Anschlägen auf türkische Einrichtungen zu Haftstrafen von 
bis zu elf Jahren. 

03.09.: Das BKA bestätigt die Angaben eines niederländischen Fem- 
sehsenders, wonach dem RAF-Terroristen Knut Folkerts 1977 eine neue 
Identität und eine Million Mark geboten wurde, damit er das Versteck der 
Schleyer-Entführung verrät. 
Filialen der Dresdner Bank in Düsseldorf und Frankfurt werden von über 70 
Steuerfahndern und 10 Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Düsseldorf 
durchsucht. Dem Geldinstitut wird Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorge- 
worfen. 

05.09.: Nach Angaben des Präsidenten des Bundesamtes für Verfas- 
sungsschutz Peter Frisch wird die RAF weiterhin als "handlungsfahige und 
auch handlungswillige linksextremistisch organisierte Organisation" einge- 
stuft. 
Es wird bekannt, daß das Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer kriminel- 
len Vereinigung gegen vier angebliche Mitarbeiter der verbotenen autonomen 
Zeitschrift 'radikal' vom Koblenwr Oberlandesgericht eingestellt wurde. 

06.09.: Zwei vom Dienst suspendierte P o l i r ~ i b m t e  verüben einen 
Raubüberfall auf den ADAC-Chef W. Wegener. 

07.09.: Bundesinnenniinister Kanther schlägt ein gemeinsames 
'Sicherheitsnetz' von Poliwi, städtischen Behörden und Bürgern nach US- 
Vorbild vor, um Gewalt und Kriminalität in deutschen Großstädten zurück- 
zudrängen. Unterstützung könne die Polizei dabei vom Bundesgrenzschutz, 
freiwilligen Helfern und privaten Sicherheitsdiensten erhalten. Die Aktion 
beinhaltet eine Intensivierung des Zusammenspiels von Polizei und Ord- 
nungsbehörden (Gewerbeaufsicht, den Jugend-, Sozial- und Ausländeräm- 
tem), die Schafhng von Gruppen freiwilliger Polizeihelfer und die Zusam- 
menarbeit mit privaten Sicherheitsdiensten. 
In einem beschleunigten Verfahren vemrteilt das Amtsgericht Jena 13 
Rechtsradikale zu Freiheitsstrafen von drei bzw. vier Monaten, die auf zwei 
Jahre Bewähmng ausgesetzt werden, und zu Geldstrafen zwischen 300 und 
1.950 DM. Am Vortag wollten die Verurteilten mit NS-Symbolen an einem 
verbotenen Skinhead-Konzerten teilnehmen und wurden von der Poliwi fest- 
genommen. 

08.09.: Das Landgericht Frankfurt (Oder) spricht vier der acht ange- 
klagten Poliwibeamten im sog. 'Bernau-ProzeR' vom Vorwurf der Körper- 



verldmng frei, weil eine individuelle Schuld nicht hinreichend nachgewiesen 
werden kann. Zwischen März 1993 und Juni 1994 waren in 23 Fällen Viet- 
namesen auf einer Polizeiwache mißhandelt worden. 
Bei einer Grollrazzia mit 400 Poliwibeamten werden die Räumlichkeiten 
des Verbandes der islamischen Vereine und Gemeinden (ICCB) in Augsburg, 
Berlin, Köln und Düsseldorf durchsucht, ein ICCB-Funktionär wird festge- 
nommen. Einigen ICCB-Mitgliedern wird Mord an Glaubensbrüdern vorge- 
worfen. Umfangreiches Beweismaterial wird beschlagnahmt. 

10.09.: Das BKA durchsucht mehr als 20 Wohnungen und Büros von 
Personen aus Algerien und Marokko in Süddeutschland. Sie werden der Bil- 
dung einer kriminellen Vereinigung und der Beschaffung und der Fäl- 
schung von Personaldokumenten und Visas f i r  GIA- und FIS-Mitglieder ver- 
dächtigt. 

1 1.09. : Bundesimenminister Kanther stellt ein neues Grenzschutz- 
Konzept vor. Danach ist vorgesehen, den Aufgabenschwerpunkt vom Dienst 
in geschlossenen Verbänden auf den polizeilichen Einwldienst zu verschie- 
ben; weiterhin ist die Schließung von BGS-Standorten überwiegend an der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze und eine Tätigkeitskonwntration auf die 
Grenzen zu Polen und Tschechien beabsichtigt. 
In einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Franfurt/Oder werden we- 
gen Übergriffen auf Migrantlnnen drei Polizisten zu Haftstrafen von drei 
Jahren bzw. 27 und 28 Monaten verurteilt. 

13.09.: Es wird bekannt, daß der Bundesnachrichtendienst (BND) 
1999 eine Berliner Verbindungsstelle mit Ca. 50  MitarbeiterInnen einrichten 
wird. 

14.09.: In Hamburg demonstrieren mehrere tausend Anhänger links- 
gerichteter Gruppen überwiegend friedlich gegen Rechtsextremismus. 
In Brandenburg wird der Bundeswehrsoldat Matthias Hintze entführt. Am 
23.9. erhalten seine Eltern eine Liisegeldforderung. Am 7.10. werden die 
Entführer in Berlin festgenommen. Die Polizei findet nach Hinweisen eines 
Entführers Hintzes Leiche in einem Erdloch in Mecklenburg-Vorpommern. 

17.09.: In Dillingen widersetzt sich eine Sau der Schlachtung. Die 
von dem erregten Metzger alarmierte Polizei beendet die Widerstandshand- 
lung mit der Dienstwaffe. 

19.09.: Nach einem Beschluß des Oberverwaltungsgerichts Rheinland- 
PfaIz ist Migrantlnnen, die wegen einer vorsätzlichen Straftat in der Bundes- 
republik Deutschland verurteilt wurden, die Einbürgerung zu verweigern. 
(Az.: 7A 10218196) 

20.09.: 14 AtomkraftgegnerImen werden bei einer Demonstration ge- 
gen CASTOR-Transporte vor dem Atomkraftwerk Krümme1 festgenom- 



men. Am 21.9. werden bei erneuten Demonstrationen 25 Demonstrantlnnen 
festgenommen. Am 18.10. kommt es bei einer Demonstration gegen CAS- 
TOR-Transporte in das Zwischenlager in Ahaus zu gewalttätigen Auseinan- 
dersetzungen zwischen Atornkraftgegnerinnen und Polizisten. Es werden 200 
Demonstrantinnen in Gewahrsam genommen. 

22.09. : Der Zwischenbericht der Regienmgskoalition für den Plutoni- 
um-Untersuchungsausschuß stellt fest, daß weder der BND noch die bayeri- 
schen Strafverfolgungsbehörden den Münchener Plutoniumschmuggel insze- 
niert, noch daß Staatsminister Schmidbauer ihn "gefördert oder gar gesteu- 
ert" hätten. 
Ein Berliner Poliwibeamter wird vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 
8.100 DM wegen Körperverletzung im Amt verurteilt. Er hatte im Januar 
1994 eine Frau ins Gesicht geschlagen. 

23.09.: Im Dolgenbrodt-Prozeß sagt der verurteilte Brandstifter aus, 
daß er 14.000 DM von einem ortsansässigen Blumenhändler erhielt. Er will 
mehrere Gespräche bezüglich der Geldzahlungen mit der angeklagten Ehefrau 
des Blumenhändlers, der als Drahtzieher gilt, geführt haben. 

30.09.: Nach dem Beschluli des Berliner Landgerichts können Stasi- 
Opfer frühere DDR-Funktionäre für staatlich begangenes Unrecht nicht haft- 
bar machen. Der ehemalige Stasi-Minister Erich Mielke wird von einer 
Schadensersatzklage frei gesprochen. 

01.10.: Vom Kieler Landgericht wird ein Polizist zu einer Bewäh- 
rungsstrafe von 10 Monaten wegen Körperverletzung im Amt, begangen an 
einem Asylsuchenden, verurteilt. 

02.10.: Vor dem Landgericht FrankfurtlMain beginnt der Mordpro- 
zeß gegen die Entführer des Millionärs Jakub Fiszman. Ihnen wird räube- 
rische Erpressung, Menschenraub und Mord bzw. Beihilfe zum Mord vor- 
geworfen. In einem Teilgeständnis eines Angeklagten am 6.10. räumt dieser 
die Entführung ein, bestreitet aber, von dem Mord gewußt zu haben. 
Durch einen anonymen Brief an die Süddeutsche Zeitung wird bekannt, dall 
die bayerische Sozialministerin Barbara Stamm iin 'Kriminalakten-Nach- 
weis' (KAN) der bayerischen Polizei als mögliche Stra ftäterin gespeichert ist, 
obwohl die Staasanwaltschaft 199 1 das Verfahren einstellte. 

03.10.: In Berlin werden ein Supermarkt und mehrere geparkte Autos 
von Unbekannten angezündet. Laut Angaben des Iiinensenats richtet sich ein 
Bezichtigungsschreiben gegen die geplante Beteiligung der Lebensmittelgrup- 
pe am bargeldlosen Einkaufssystem für Migrantlnnen. Am 6.10. bekennt 



sich die Gruppe 'Freies Fluten' in einem Schreiben zu dem Brandanschlag. 
07.10.: Einer der gröllten Prozesse um illegale Lieferungen von Gift- 

gas-Technologie nach Libyen beginnt vor dem Landgericht Mönchenglad- 
bach. Zwischen 1990 und 1993 sollen die zwei angeklagten Geschäftsleute 
wissentlich Rüstungsmaterial zur Herstellung von Giftgasanlagen exportiert 
haben. 
Der Schengen-Exekutivausschuß einigt sich auf den Wegfall der Grenzkon- 
trollen zu Österreich und Italien zum 1.4.98 sowie die Integration der fünf 
nordischen Staaten in das Schengener Inforrnationssystem (SIS) bis zum Jahr 
2000. 

10.10.: Ber Bundestag stimmt dem Ratifizierungsgesetz über die Er- 
richtung des Europäischen Polizeiamtes 'Europol' und dem Europol-Ausle- 
gungsgesetz zu. 

15.10.: Vor dem Berliner Landgericht beginnt der Mordprozeß gegen 
zwei Rechtsextremisten, die im April dieses Jahres zwei ihrer Gesimungs- 
genossen nach einem Streit erstochen haben sollen. 
Es wird bekamt, dall die Hamburger Staatsanwaltschaft ein Errnittlungsver- 
fahren gegen die ehemalige Terroristin Irmgard Möller eingeleitet hat, weil 
sie in einem Interview den Staat verunglimpft und Straftaten gebilligt haben 
soll. 

16.10.: Gegen einen 19jährigen Rechtsradikalen erhebt die Lübecker 
Staatsanwaltschaft Anklage wegen des Brandanschlags auf die St. Vicelin- 
Kirche. 
Auf der Insel Usdom wird von zwei Jugendlichen ein Brandanschlag auf 
ein MigrantInnenwohnheim verübt. 

21.10.: Laut einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichts- 
hof befinden sich Polizeibeamte, die sich prügeln, automatisch außer Dienst. 
Der Dienstherr ist somit von seiner Versorgungspflicht befreit. (Az.: 8 UE 
3286194) 

23.10.: Wegen brutalen und menschenverachtenden Totschlags an ei- 
nem Migranten wird ein Mam vom Landgericht FrankfurtIOder zu neun- 
einhalb Jahren Haftstrafe verurteilt. Der Mitangeklagte erhält eine einjährige 
Bewährungsstrafe und eine Geldbuße von 2.000 DM. 

~e lan ie~chrn i t z  studiert Politische 
Wissenschaft an der FU Berlin. 



Literatur 
- Rezensionen und Hinweise 

Literatur zum Schwerpunkt 

Das zentrale Interesse an der 'Umweltpolizei' läßt sich auf eine einfache 
Frage reduzieren: Welchen Beitrag leistet sie zur Lösung von Umweltpro- 
blemen? Will man sich einer Antwort auf diese Frage nähern, so muß neben 
der täglichen umweltpolizeilichen Praxis zweierlei mitbetrachtet werden: 
Zum einen ist nach den Möglichkeiten der Umweltpolizei m fragen; vorder- 
gründig - und kennzeichnend für die deutsche Diskussuion - ist das eine 
Frage des Rechts, genauer des Umweltstrafrechts. Dann erst die mit Strafe 
bedrohten, verschiedene Umweltmedien schädigenden Verhaltensweisen ge- 
ben den Raum vor, in dem die Umweltpolizei -jenseits der subsidiären Ge- 
fahrenabwehr bei 'Gefahr im Vermge' - überhaupt tätig werden darf. Der 
rechtliche Rahmen umweltpolizeilichen Handelns bildet die eine Seite, die 
andere besteht in der Gesamtsumme der Umweltschädigungen und deren 
Verhältnis zu dem, was polizeilich als Umweltkriminalität in Erscheinung 
tritt. Rechtliche Grundlagen, die Relation von Umweltbelastungen und -kri- 
minalität sowie Organisations- und Handlungsformen der Umweltpolizei 
werden in der Literatur häufig gemeinsam behandelt. Zur ersten Orientierung 
über die Debatte bietet sich eine Bibliographie an. 

Liebl, Karlhans: Utnweltkritriitialirär (Bibliographien zur Rechrs- utui So- 
zialwissetischaji Bd. 3),  Pfaflenweiler 1994 
Die Bibliographie beschränkt sich auf kriminologische Literatur; rechtsdog- 
matische und naturwissenschaftliche Veröffentlichungen wurden nicht be- 
rücksichtigt. Der Band weist 283 Veröffentlichungen aus dem In- und Aus- 
land für die Zeit von 1967 bis 1993194 nach. Obgleich nicht Iückenlos (und 
leider ohne Abstracts), sind die wichtigsten deutschsprachigen Veröffentli- 
chungen erfallt. Auf einige (monographische) Publikationen sei gesondert 
hingewiesen: 

Hümbs-Krusche, MargretIKrusche, Matthias: Die strclfrechtliche Er- 
fassutig vor1 Uttrweltbelastut~grrr - Strafrecht als ultinin ratio der Uttiweltpo- 
fitik? Stuttgarr, Berlitr, Kijlti, M~iinz 1982 



In der juristischen Dissertation wurden mehr als 1.700 Strafakten aus Um- 
weltschutzverfahren ausgewertet. Die Untersuchung kommt zu dem Ergeb- 
nis, daß als "Umweltkriminalität" vor allem Bagatellverstölle erfallt und 
sanktioniert werden. Zwar lag der Erhebunyszeitraum (1976-79) vor der 
Übernahme der Umweltdelikte in das Strafgesetzbuch, da die Strafnormen 
selbst jedoch kaum verändert wurden, galt dieses Fazit auch für die Zeit nach 
1980. 

Rüther, Werner: Ursachen für den Ansrieg polizeilich festgestellter Um- 
weltschutzdelikte (Berichte des Urrrwelrbundesamteses 2/86), Berlin 1986 
Eine deutliche Bestätigung des Bagatellcharakters der Umweltkriminalität lie- 
fert diese im Auftrag des Umweltbundesamtes erstellte Studie. Ebenfalls 
fußend auf Aktenauswertungen, der Analyse verschiedener Statistiken und 
Experteninterviews weist Rüther darüber hinaus nach, daß die enormen Stei- 
gerungsraten der registrierten Umweltdelikte Folge des gewandelten Kon- 
trollverhaltens sind. Zwar habe sich auch das Umweltbewußtsein und damit 
das Anwigeverhalten der Bevölkerung verbessert, aber die Polizei sei "die 
wesentliche, kriminalisierende Filter- und Selektionsinstanz". Registrierte 
Umweltkriminalität korreliere "eindeutig (. . .) mit polizeilichen Kontroll- 
strukturen und -stilenM. 

Schulze, GünterILotz, Heinrich (Hg.): Polizei und Umwelt (2 Bde.) 
(BKA-SchriJenreihe Bd. 54 und 55),  Wiesbaden 1986 und 1987 
Die beiden Bände stellen erste zusammenfassende Bemühungen von Polizei- 
seite dar, einen oberblick über den rtxhtlichen Rahmen, das Lagebild und 
die Bekämpfungsmöylichkeiten von Umweltkriminalität zu geben. 

Mohr, Karl-Ludwig: Das LagebiM der ~mweltkrirninalität, in: Die Poli- 
zei 83. Jg . ,  1992, H.  4 ,  S. 80-88 
Anhand der Auswertung unterschiedlicher Statistiken lassen sich Ausmaß und 
Schwere erfallter und sanktionierter Umweltkriminalität ablesen: Von 1973 
bis 1989 lag die Aufklärungsquote bei Umweltdelikten bei drei Viertel; in 
nur 25 5% der Fälle kam es zu einer Anklage, und nur die Hälfte der Anklagen 
führte zu einer Verurteilung - in der Regel zu Geldstrafen. Die selten ver- 
hängten Freiheitsstrafen wurden regelmällig zur Bewährung ausgesetzt. 

Wittkämper, Gerhard W./Wulff-Nienhüser, Marianne: Urnwelrkri- 
rninalirät - heute urtd tr~orgetr (BKA-Forschurrgsreihe Bd. 20), Wiesbaden 
1987 
Statt harter Fakten über die Strafverfolgungswirklichkeit bei Umweltdelikten 



liefert diese vom Bundeskriminalamt in Auftrag gegebene Studie 'Ein- 
schätzungen'. 100 Experten aus Industrie, Medien und Behörden sowie 
weitere 200 (Umweltschutz-)Mitarbeiter aus der Industrie wurden nach ihrer 
Meinung zur Umweltkriminalität befragt. Bereits wegen des methodischen 
Ansatzes hat die Untersuchung nur geringen Wert. In ihren rechtlichen Em- 
pfehlungen bleibt sie vage; sie favorisiert Bewußtseinsbildung durch Erzie- 
hung, auch eine Reform der Umweltdelikte müsse die "publizistische Zielset- 
zung" im Auge behalten. Für die Polizei wird die weitere Bildung von 
Facheinheiten für Umweltdelikte vorgeschlagen. Die Untersuchung diagno- 
stiziert darüber hinaus "eine weitere Konzentration der vorsätzlichen Bege- 
hungsformen hin auf das nationale und transnationale organisierte Verbre- 
chen". 

Dalj Polizei und Stratjustiz sich nur mit den 'kleinen Fischen' befassen, wird 
häutig auf die Besonderheiten des Umweltstrafrechts zurückgeführt. Die 
Stichworte Amtsträgerdelikte. Anzeigepflicht, betriebliche Verursacher und 
vor allem Verwaltungsakzessorietät bezeichnen die zentralen Kritikpunkte, 
die bei der schließlich 1994 erfolgten Novdlierung des Umweltstrafrechts 
eine Rolle spielten. Exemplarisch für die Diskussion sei auf einige Positionen 
verwiesen: 

Rüther, Werner: 'lmmnrietrte' oder 'radikale' Reform des Utnweltstraf- 
rechts, in: Kritische Vierteijnhresschr~j? fiir Gesetzgebung und Rechtswissen- 
schafr (KritV) 76. Jg . ,  1993, H. 2 ,  S. 227-246 
Rüthers Beitrag, während des Novellierungsverfahrens geschrieben, plädierte 
angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse für eine immanente Reform 
des Umweltstrafrechts. Unter der Devise "Mehr Rechtsgüterschutz durch 
Konzentrierung und Entkriminalisierung" versucht er, durch rechtliche Ände- 
rungen statt Bagatellen die 'wirklichen' Umweltgefahren für die Strafverfol- 
gung zugänglich zu machen. Er schlägt die Begrenzung der Tatbestände auf 
schwere Vergehen vor (leichtere sollen zu Ordnungswidrigkeiten werden). 
Gleichzeitig spricht er sich für die Strafbarkeit von Amtsträgern und die An- 
zeigepflicht von Umweltbehörden aus. Hinsichtlich der im Rahmen von Be- 
trieben entstehenden Umweltschäden sieht er die Grenzen des Strafrechts er- 
reicht und verweist auf "alternative Regelungsformen". 

Schmidt, AndreasISchöne, Thomas: Das treue Utnweltstrafrecht, in: 
Neue Juristische Wocherrschrij? (NJW) 47. Jg . ,  1994, H.  39, S.  2514-2519 
Der Beitrag, der "den Willen des Gesetzgebers in den Vordergrund" stellt, 
gibt die herrschende juristische L h r e  wide r .  Demnach habe die Bundesre- 



publik durch die Novellierung "ein deutlich verschärftes Umweltstrafrecht, 
ohne ihren Wirtschaftsstandort zu gefihrden". Es sei "ein gangbarer Kom- 
promiß für alle Seiten" gefunden worden. 

Rügemer, Werner: Novellierung des Umweltstrafrecht~: ineffeekiiv - 
demagogisch -folgenlos, in: Deutsche Polizei 43. Jg. ,  1994, Nr. 9, S. 6-10 
Der Titel des Beitrags sagt bereits alles. Kritisiert wird vor allem, daß Haf- 
tungsfragen ausgeklammert blieben, dem "Bußgeld-Ablaß" nicht entgegen- 
gewirkt werde und auf einen gesonderten Straftatbestand für die Mitarbeiter 
von Genehmingungs- und Aufsichtsbehörden verzichtet wurde. 

Müller-Tuckfeld, Jens-Christian: Traktat für die Abschaffung des Um- 
weltstrafrechts, irr: Institut für Kriniinalwissenschafien Franwurt a.M. (Hg.): 
Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts, Franwurt/M. u.a. 1994, S. 461- 
481 
Müller-Tuckfeld fordert mehr als die 'radikale' Reform des Umweltstraf- 
rechts, er fordert - wie der 15. Strafverteidigertag 1991 - dessen Abschaf- 
fung. Nach Ansicht des Autors leistet die 'Reform' von 1994 nicht mehr als 
"more of the same": Erhöhte Strafandrohungen, neue Straftatbestände, 
Schließung von Strafbarkeitslücken. Die strukturellen Probleme des Umwelt- 
strafrechts blieben unberührt. Insbesondere durch die Verwaltungsakzesso- 
rietät, dem Grundsatz, nach dem verwaltungsrechtlich erlaubtes Handeln 
keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich zieht, würden die größten 
Umweltbelastungen legalisiert. Überzeugend wird argumentiert, daß nicht 
das Fehlverhalten einzelner, sondern "systemische 'problerne" industrieller 
Gesellschaften Umweltbelastungen produzieren. Das Umweltstrafrecht sei 
aber nicht nur unwirksam, sondern auch politisch gefährlich. D e m  indem es 
der Öffentlichkeit vorspiele, die Umwelt zu schützen, verhindere es eine 
"konsequente Umweltpolitik, die radikal in Produktionsprozesse eingreifen 
müßte". 

Die rechtlichen Rahmenbdingungen lassen keine Aussagen über das Aus- 
maß, die Eigenarten und die Schwierigkeiten umweltpolizeilicher Ermittlun- 
gen zu. Ein erster Einblick in Umweltermittlungen erlauben Aus- und Fort- 
bildungsliteratur: 

Ma tussek, Hans (Hg.): Bekänrpfut~gsniöglichkeiten in der Um weltkrimi- 
rlalität und die Aus- urid Fortbildungskorizeptionen der Polizeien des Bundes 
und der Läruler (Publikationen der Fachhochschule filr Verwaltung und 
Rechtspjlege Berliri, Kriniirialwisserischafien Bd. 53), Berlin 1985 



Der Band gibt einen Überblick über die Organisation und die Ausbildung der 
Umweltpolizei (Anfang der 80er Jahre). Die Erfolglosigkeit umweltpoliwili- 
cher Ermittlungen wird auf Probleme der Verdachtsgewinnung und der Be- 
weissicherung zurückgeführt. Im Anhang sind u.a. die Lehrpläne (Stand: 
1984) des niedersächsischen Landeskriminalamtes für die Spezialausbildiing 
von Umweltkriminalistien dokumentiert. 

Klumbies, Martin: Polizei u d  Umweltschutz, Hilden 1986 
Kennzeichnend für die Situation Mitte der 80er Jahre, als 'Umweltschutz' als 
polizeilicher Tätigkeitsbereich erkannt wurde, ist diese Veröffentlichung. Sie 
ist an PolizistInnen adressiert, die sich mit Umweltdelikten befassen. Neben 
den allgemeinen Grundlagen des Umweltschutzes und den Fragen der Be- 
weis- und Eigensicherung machen die Ausführungen über die Ermittlungen 
nur einen kleinen Teil des Textes aus. Dabei wird z.B. die Verdachtschöp- 
fung auf einer halben Seite abgehandelt. Grundlegende Probleme werden 
ausgeklammert. Etwa wenn gleichzeitig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und Umweltbehörden und die Strafverfolgungspflicht der 
Polizei betont wird. 

UNESCO-Verbindungsstelle für Umwelterziehung im Umweltbun- 
desamt (Hg.): Fortbildung zum Thema Ökologie/~mweltschutz. Lehr- 
gangsrnaterialien für die Polizei (4 Bde.), Berlin 1990 
Naturgemäß überwiegen in den Bänden die naturwissenschaftlich-ökologi- 
schen Aspekte des Themas. Die einzelnen "Bausteine" sind an den verschie- 
denen Umweltmdien orientiert: Gewässer, Luft, Abfall, Strahlung, Lärm, 
Landschaft. In einer sehr kurzen Einführung des ersten Bandes wird die Em- 
pirie der Umweltdelikte und die Aufgabe der Umweltpolizei skizziert. Im 
vierten Band werden die "kriminalistischen Möglichkeiten und Grenzen" der 
Verdachtschöpfung auf 50 Seiten dargestellt. Die Spannungen zwischen 
Umweltverwaltungen und Polizei sollen durch Kooperation abgebaut werden. 
Möglichkeiten der Verdachtsgewinnung für einzelne Deliktsformen werden 
vorgestellt. Sie reichen von der Mdienauswertung über die Auswertung 
ökologischer Schadensbilder bis zur Einsicht in IJnterlagen der Genehmi- 
gungsbehörden. 

Kühne, Hans-HeinerIGörgen, Thomas: Die polizeiliche Bearbeitung 
von Umweltdrlikterr (BKA-Forschurrgsreihe Bd. 23), Wiesbaden 1991 
Risch, Hedwig: Polizeiliche Praxis bei der Bearbeitung von Umweltkrimi- 
nalität (Berichte des Krinrinalistischerr Irutituts), Wiesbaderi 1992 
Die von KühneIGörgen im Auftrag des Bundeskriminalamtes in den Jahren 



1987-90 entstandene Arbeit liefert interessante Einblicke in die Realität und 
Probleme umweltpolizeilicher Ermittlungen. (Die Veröffentlichung von 
Risch faßt die wichtigsten Ergebnisse auf knapp 50 Seiten zusammen.) Mit- 
tels verschiedener Methoden (im Zentrum: Aktenanalyse und schriftliche Po- 
lizeibefragung in 10 Bundesländern - für Bayern fehlte die ministerielle Zu- 
stimmung) wird eine umfassende Bestandsauhahme umweltpolizeilicher Pra- 
xis vorgelegt. Unter rechtlichen Gesichtspunkten kommen die Autoren zu 
dem Ergebnis, dall sich "die Uniweltschutzbehörden, die Polizei und die 
Staatsanwälte (. . .) in wesentlichen Teilen ihrer Tätigkeit in der Illegalität " 
bewegen und "sich dabei darauf (berufen,) der Umwelt zu dienen": Die Um- 
weltschutzbehörden entzögen sich der Kooperation mit der Polizei, die Poli- 
zei praktiziere nicht zulässige Initiativermittlungen, und die Staatsanwalt- 
schaft drohe mit Anklageerhebung, um kurzfristige Verhaltensänderungen zu 
erreichen. Die Gründe für diese Entwicklung werden in der Doppelzüngig- 
keit des Gesetzgebers gesehen, der das Umweltstrafrecht unter ökologischen 
Motiven anpreise, aber in Wirklichkeit nur Verwaltungsungehorsam unter 
Strafe stelle. In den abschließenden vier Varianten, wie auf diese Situation 
reagiert werden sollte, plädieren die Autoren überraschenderweise dafür, die 
gegenwärtige Konstellation beizubehalten: Die Rechtsunsicherheit wirke für 
die Umweltverwaltungen als eine besondere "ökologische Zusatzmotivation". 
Erhöhe man die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei durch verbesserte Aus- 
bildung und Ausrüstung, so die rechtlich bedenkliche und sachlich wenig 
überzeugende Argumentation, dann "wären mit großer Sicherheit weiterge- 
hende Erfolge festzustellen. Die Umweltverwaltung würde noch vorsichtiger 
agieren, und der Druck von Polizei und Staatsanwaltschaft auf gewerbliche 
und industrielle Verschmutzer würde sich verstärken. " 

Leffler, Norbert: Zur polizeilicheti Prcrris der Entdeckung und Definition 
voti Un~weltstrcfsc7c/irti, Botiti 1993 
lm Rahmen eines gröljeren Forschungsprojekts an der Universität Born hat 
der Autor die Umweltpolizei in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1989-90 
untersucht. Die Ergebnisse früherer Studien (geringe Anzeigebereitschaft der 
Umweltbehörden, Bagatellcharakter der bearbeiteten Delikte) werden bestä- 
tigt. Die deliktische 'Schieflage' (kleinere, aber sichtbare Delikte im privaten 
Bereich werden häufiger verfolgt) fuhrt der Autor auch auf konzeptionelle 
und organisatorische Mängel bei der Polizei zurück. Er fordert deshalb die 
Einrichtung von polizeilichen Zentralstellen für Umweltermittlungen, den 
Einsatz operativer Methoden, um die opferlosen Umweltdelikte besser auf- 
spüren zu können, ein umfassendes polizeiliches Verfolgungskonzept auf der 
Grundlage von Lagebildern sowie den möglichst direkten und dauerhaften 



Kontakt mit den Umweltbehörden. Derart mögen vielleicht die Probleme der 
Umweltpolizei, aber wohl kaum die der Umweltwrstörung verringert wer- 
den. 

Böttcher, Ottmar: Bekcinipfung der Uttiwebkrimitialität in Hessen, in: Der 
Kriminalist 25. Jg., 1993, H. 9,  S. 352-369 
Wagner, Nor ber t : Die Zusamnietiarbeit zwischen Umnrelt- und Strafver- 
folgungsbehördeti bei der Bekämpfung von Umweltdelikten aus polizeiprakti- 
scher Sicht, in: Die Polizei 87. Jg., 1996, H. 9 ,  S. 225-230 
Die beiden Aufsätze, verfallt von den Leitern der Umweltpolizeien in Frank- 
furtlM. und Köln, geben exemplarische Einblicke in die Tätigkeiten von 
großstädtischen Umweltpolizeien. Für die hessische Darstellung sind zwei 
Aspekte bemerkenswert: Zum einen der Umstand, daß aufgmnd politischer 
Entscheidungen eine Ermittlungseinheit für Umweltdelikte geschaffen wurde, 
die zunächst ohne Fälle dastand. Und zum anderen, wie es dieser Einheit mit 
Hilfe von "Initiativermittlungen" gelang, sich selbst und andere mit Arbeit zu 
versorgen. In der Darstellung von Wagner werden die praktischen Implika- 
tionen der drei "Knackpunkte" umweltpolizeilichen Handelns ("Koope- 
rationsprinzip, Verwaltungsrechtsakzessorietät sowie Legalitätsprinzip") 
besonders deutlich. 

Hoch, Hans J.: Die Rechtswirklichkeit des Urtin~eltstrafiechts aus der Sicht 
von Uniweltverwaltutig utrd Strafierfolgutrg (Krimitiologische Forschungsbe- 
richte aus drtn Max-Platick-ltutitut für auslätrdisches utrd intertaationales 
Strafrecht Bd. 68), Freiburg 1994 
Lutterer, Wolfram1 Hoch, Hans J.: Rechtliche Steuerung im Uniweltbe- 
reich ((Kriniitiologische Forschutigsherichte aus detti Max-Plarick-lristitut für 
auslätrdisches utrd ititertiatiotiales Strafrecht Brl. 69), Freiburg 1997 
Die beiden Veröffentlichungen resultieren aus umfassenden Erhebungen zur 
Implementation des strafrechtlichen Umweltschutws, die bereits in der ersten 
Häfte der 80er Jahre begannen. In dem 1994 erschienenen Band wird das 
Vorhaben insgesamt dargestellt, und die Ergebnisse der schriftlichen Exper- 
tenbefragung werden präsentiert. 1983-84 wurden 1.921 Experten aus den 
Umweltverwaltungen, der Staatsanwaltschaften und der Polizei nach ihren 
Erfahrungen (und Bewertungen) schriftlich befragt. Aufgrund der Antworten 
wird festgestellt, da0 das Umweltstrafrecht grundsätzlich von den Rechtsan- 
wendem akzeptiert wird, sie ihm im Vergleich zu Umwelterziehung und -in- 
formation jedoch nachgeordnete Bedeutung zumessen. Nach Ansicht der Be- 
fragten muA die Zusammenarbeit zwischen Straherfolgung und Umweltbe- 
hörden verbessert werden; die Rechtskanntnis bei den Normadressaten müsse 



verbessert, das Personal der Umweltbehörden aufgestockt und die Rechts- 
fortbildung müsse auf europäischer Ebene ausgebaut werden. Die Studie prä- 
sentiert viele Fakten umweltpolizeilicher Realitäten, zu denen auch die 
Sichtweisen der kontrollierenden Akteure gehören. Schade ist, daß die Inter- 
pretation der gewonnenen Daten die Perspektive der Befragten kaum verläßt. 
Statt eindeutigeren Strafnormen oder deren strengerer Durchsetzung setzt 
Hoch auf "fortsetzende Assimilierungsprozesse sowohl im Norm- 
anwendungs- wie im Normadressatenbereich". Nicht der repressive, sondern 
der präventive Erfolg der Strafbestimmungen sei ausschlaggebend. Damit 
aber, so die Schlußfolgerung, sei vor allem der Normadressat, also der 
potentielle Umweltverschmutzer gefragt, denn er müsse die präventive 
Botschaft in Verhalten umsetzen. Daß für die industriellen Verschmutzer qua 
verwaltungsrechtlicher Erlaubnis überhaupt keine Botschaft besteht, wird 
hier leichten Herzens unterschlagen. Auch der Hinweis auf das Erziehungs- 
und Bildungssystem, das vor dem Strafrecht zum Zuge kommen müsse, 
beleuchtet den Bezugsrahmen der Untersuchung: Umweltgefahren resultieren 
aus den Handlungen einzelner und nicht aus den Strukturen industrieller 
Produktionsweisen. 

Bei der gemeinsam mit Lutterer erstellten Untersuchung handelt es sich um 
eine (Re-)Analyse von Akten aus Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 
die 1983-84 erhoben wurden. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, 
inwiefern sich beide unterscheiden (hinsichtlich Schwere, Ausgang der Ver- 
fahren, Erledigungsformen) und ob sie miteinander harmonieren. Die Auto- 
ren stellen eine unsystematische Selektivität bei den Kontrollinstanzen fest 
und plädieren Für eine "systematische Strafverfolgung", die sich auf die 
schwerwiegenden Fälle der Umweltkriminalität beschränken müsse. Straf- 
rechtlich könne den Problemen betrieblich verursachter Umweltschäden 
durch die Einführung eines Verbandsstrafrechts beigekommen werden; so 
könnte die generalpräventive Wirkung des Strafrechts erhöht werden. Der 
naheliegende Einwand, dall mit dem Verbandsstrafrecht wohl die Probleme 
der Schuldzuweisung gelöst werden könnten, aber nicht die der legalisierten 
'Umweltvernutzung', wird von den Autoren leider nicht aufgegriffen. Statt 
dessen wird die "Dysfunktionalität des Umweltstrafrechts" damit relativiert, 
daß "im allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Vorfeld eine Dys- 
funktionalität hinsichtlich des Umgangs mit den natürlichen Ressourcen be- 
steht". 
(sämtlich: Norbert Pütter) 



Neuerscheinungen 

Von Trotha, Trutz (Hg): Politischer Wandel, Gesellschaj und Krirninali- 
tätsdiskurse. Beiträge Zur interdisziplinäreri wissenschajlichen Kriminologie. 
Fesischrlp f i r  Fritz Sack zuni 65. Geburtstag, (Nonius) Baden-Baden 1996, 
383 Seiten, DM 98,- .  
Das eher unüblich Gute an dieser Festschrift besteht darin, dall sie nicht nur 
qua Interview und gedrucktem Vortragstext vom Autor Fritz Sack 
eingerahmt wird, sondern dall das weit gestreute Themenspektrum das 
Spektrum der von Fritz Sack im Sinne eines Promachos (Vorkämpfers) 
vertretenen Kriminologie widerspiegelt, deren eigenständiger Studiengang in 
Hamburg ohne Sack nicht zustande gekommen wäre. Also finden sich 
allgemeinere Beiträge zur Kriminologie und ihrem gesellschaftlichem 
Stellenwert von Vertretern einer kritischen Kriminologie der Gegenwart (u.a. 
Stanley Cohen, Aaron V. Circourel); werden Schneisen in die Geschichte der 
Kriminologie geschlagen (etwa von Heinz Steinert) oder spezielle 
feministische Aspekte beleuchtet (von Marie Andree Betrand). Danach wer- 
den kriminalrechts- und herrschaftsgeschichtliche Verflechtungen von Dirk 
Blasius, Trutz von Trotha u.a. exemplarisch aufgedeckt. Schließlich kommen 
auch die Strafverfolgung und der Strafvollzug zu ihren) angemessenen Fest- 
schriftenanteil. Weil für die Leserinnen und Leser von CILIP von beson- 
derem Interesse, seien alle Beiträge dieses Schlußabschnitts im Titel aufge- 
führt: Michael Lindenberg behandelt die winzige, indes signifikante 
"Fingerschau der Polizei"; Wemer Lehne untersucht eine neue Modeein- 
richtung kommunaler Sicherheitspolitik, die Präventionsräte; Sebastian Sche- 
rer beschäftigt sich am Exempel Gefängnis mit den Kontinuitäten und Dis- 
kontinuitäten sozialer Kontrolle im Zeichen der Entgrenzung; Kar1 F. Schu- 
mann problematisiert exemplarisch den Labeling-Ansatz; und Wemer Heinz 
zeigt, wie benachteiligte Jugendliche (fast muß man formulieren selbstver- 
ständlich) so zugerichtet werden, dan sie für ihre Probleme und ihr Versagen 
selbst schuldig gemacht werden können. 

Abschliel3end sei Fritz Sack selbst das Wort erteilt: Zu notwendigen 
gesellschaftlichen Reformen: "Ein anderes Stichwort wäre Partizipation. 
Dabei geht es heutzutage weniger um politische Partizipation, sondern um 
eine Partizipation auf den Feldern von Gesellschaft, die in einer geradezu 
grotesken Weise dem Blick der Gesellschaft entzogen sind. Diese 
Partizipation würde sich gegen die emphatische Betonung von Privatheit lind 
einer privaten Sphäre richten, von der man behauptet, daß sie staatsfrei und 
öffentlichkeitsfrei gehalten werden mul). Diese 'institutions of privacy' haben 



eine viel gröllere Bedeutung für ökonomisches als für politisches Handeln. 
Diese 'institutions of privacy', das sind die Krebsgeschwüre in den modernen 
kapitalistischen Gesellschaften, also Bankgeheimnis uns so fort. Eine ad- 
äquate Kriminalpolitik heute müllte Wirtschaftsreguliemngspolitik und nicht 
eine Kriminalpolitik sein, die von strafrechtlichen Normen her denkt, die 
durchzusetzen und zu implementieren sind, und wo das staatliche Gewaltmo- 
nopol einzusetzen ist. Man muR stattdessen Bankgeheimnis, Steuergeheimnis, 
diese Einrichtungen in den Blick nehmen. " (S. 14). Freunde der OK-Be- 
kämpfung sollten diese Überlegung zu der ihren machen. 
Zur Bedeutung der Poliwi: "Die Bedeutung, die ich der Polizei zumesse, 
meine Fokussiemng auf die Polizei hängt aber natürlich auch mit meiner Ter- 
rorisniusstudie zusammen. Also da ist mir nicht nur die Schlüsselrolle der 
Poliwi als Ensemble sozialer Praktiken so sehr präsent geworden, sondern 
auch das, was so oft niit der kontraproduktiven Wirkung des staatlichen 
Kontrollapparates in dem Sinne gemeint ist, dai3 er erst die Situationen 
schafft, für die dann der Cewaltapparat vorrätig gehalten wird - wenn ich an 
Tilly denke, den ich ja an dieser und jener Stelle zitiere: Die Dialektik, die er  
in dem Bild ausdrückt, dall der Staat die Unsicherheit erst einmal schafft, für 
die er sich dann als Träger und Instrument der Kontrolleure anbietet. (. . .) Es 
ist das Bild der Polizei in der Rolle des 'agent provocateur', der die latenten 
Strukturen sichtbar machen will und, wenn er sie nicht sichtbar machen 
kam,  sie selbst herstellt. Das ist eine Metapher, die einen groflen heuristi- 
schen Wert hat, uni Prozesse der Kriminalisierung oder staatliche Tätigkeit 
überhaupt verstehbar zu niachen" (S. 24). 

Last but not least, sein erfahren skeptischer und dennoch unverbesserlich em- 
phatischer Aufruf für die Kriminologie als eine kritische Wissenschaft, der 
mutatis mutaiidis auch für alle anderen (Sozial-)Wissenschaften gelesen wer- 
den kann: "Sind Staat und Politik die identifizierenden, handelnden und 
gewaltbewährten Einrichtungen der gesellschaftlichen Feindbekämpfung, so 
ist die Kriminologie über den Groflteil ihrer Geschichte hinweg und bis auf 
den heutigen Tag die rechtfertigende und ideologische Einrichtung gesell- 
schaftlicher Feinderklämng gewesen und geblieben - eingeschworen und 
verpflichtet der Freiheit und Autonomie der Wissenschaft und der des- 
interessierten Suche nach Wesen und Wahrheit über den von ihr reklamierten 
Teil menschlicher und gesellschaftlicher Wirklichkeit. (...) Gehör hat 
Foucault daniit bei den Kriniinologen nicht gefunden, auch nicht bei ihren 
theoretischen und wissenschaftlichen Supervisoren aus den Basisdisziplinen 
von Biologie, Psychologie und Soziologie, erst recht nicht bei all ihren Auf- 
traggebern aus der Justiz und ihrem institutionellen Apparaten. Sie alle 



recherchieren und räsonieren in unbeirrter Manier weiter und lassen sich 
nicht abbringen von ihrem Weg der Ausrottung des Bösen, sowie der 
Treibjagd nach dessen Repräsentanten in unserer Mitte. " (S. 37 1). 

Höfling-Semnar, Bettina: Flucht und deutsche hylpolitik. Von der Krise 
des Asylrechts zur Perfektionierung der Zugangsverhinderung, (Westfälisches 
Dampfboot) Milnster, 1995, 294 Seiten, DM 39,80 
Überbl ick~ar t i~  werden dichte Informationen über die globale und speziell 
über die bundesdeutsche Flucht- und Asylproblematik geboten. Allerdings 
sitzt die Autorin fast naiv partienweise der offiziellen bundesdeutschen 
Scheindebatte auf: Als sei es je darum gegangen und gehe es noch darum, die 
Probleme der Flüchtlinge zu lösen. Man will sie schlicht und einfach loswer- 
den. Die Fluchtursachen spielen nur insoweit eine Rolle, als sie von der 
mangelhaften eigenen Hilfe für die Flüchtlinge hier und jetzt ablenken. Ins- 
gesamt ist das in der Tendenz sympathisch geschriebene Buch gänzlich un- 
analytisch geraten und insofern nicht nur in seinen Daten schon wieder ver- 
altet. 
(Beide: Wolf-Dieter Narr) 

Ulfkotte, Udo: Verschlußsache BND (Verlag Koehler & Arnelang), Miln- 
chen, Berlin 1997, 350 S. , DM 48,-- 
Eigentlich sollte das Buch von Udo Lllfkotte dazu beitragen, das Image des 
Bundesnachrichtendienstes aufzupolieren. Dafür schien der Journalist, der 
bei der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' für Afrika, die arabischen Staaten 
und Geheimdienste zuständig ist, der richtige Mann. In etlichen FAZ- 
Beiträgen hatte er sich in der Vergangenheit mit BND-freundlichen Berichten 
für eine solche Aufgabe wärrnstens empfohlen. Das jetzt vorgelegte Buch 
erfüllt die Erwartungen der Unterstützer im Kanzleramt und in Pullach 
allerdings nicht. Der BND gab zum Erscheinen Anfang Juli sogar eigens eine 
distanzierende Presseerklärung heraus. 

Das klingt vielversprechend! Doch wer daraus ableitet, ein lesenswertes Ent- 
hüllungs-Buch in die Hand zu bekommen, sei gewarnt. Munter ist längst Be- 
kanntes mit Internem, Spekulation mit Banalem vermischt. Ohne Zweifel hat 
Ulfkotte eine Menge internes Material eingesehen und verarbeitet. Doch was 
nützt das, wenn interessierte - meist aber ungeübte - LeserImen von Ge- 
heimdienstliteratur eine Melange vorfinden, deren Informationsgehalte inein- 
ander verschwimmen und häufig schwer zu trennen sind: 

So ist z.B. das erste Kapitel 'Kleine Geschichte der Spionage' (S. 32-76) ein 



bunter Flickenteppich aus Histörchen und neueren Zeitungsmeldungen. Ein- 
fach zu deuten ist auch die Geschichte vom 'Barschel-Mord', die in BND- 
Akten schlummern soll. Hätte der Autor hier wirklich etwas in der Hand ge- 
habt, hätte er als Presseprofi sein Buch wohl darüber geschrieben statt hier 
nebenbei zwei Seiten vollzuraunen (S. 19-20). Oder: Das Jelzin nach seiner 
Herzoperation im Januar 1997 statt einer 'Lungenentzündung' in Wahrheit 
einen neuen Herzanfall erlitten hatte (S. 103-104), war politischen Beobach- 
tern auch ohne die Pullacher Schlapphütö klar. Wo ist da der Erkemtniswert 
- geschweige dem die gern beschworene Brisanz'? Zumindest schlecht abge- 
stimmt ist die (nicht neue) Episode um die Geheimrede Chruschtschows auf 
dem XX. Parteitag der KPdSU 1956. Während Ulfkotte die Beschaffung die- 
ser Rede dem BND bzw. dessen Vorläufer, der 'Organisation Gehlen' zu- 
schreibt (S. 83), reklamiert der frühöre israelische Geheimdienstler Gad 
Shimron dies in seinem Gastbeitrag für den MOSSAD (S. 337). Schlicht 
falsch ist sch1iel)lich die Aussage "Bei deutschen Strafprozessen kemt man 
den Quellenschutz - anders als im Ausland - aber nicht." (S. 113); vielleicht 
sollte Ulfkotte, immerhin Jurist wieder einmal einen Prozeß besuchen - be- 
sonders Drogenprozesse eignen sich dafür. 

Doch nicht immer ist es so einfach die Spreu vom Weizen zu trennen, insbe- 
sondere da, wo es in technische Bereiche geht. Nun ließe sich gutwillig ar- 
gumentieren, dieses Buch habe allein schon deshalb seine Berechtigung, weil 
(jüngere) Literatur zum BND ansonsten fehlt. Doch was soll das, wenn der 
Erkemtniswert nur schwer bzw. für Laien gar nicht zu extrahieren ist. Wer 
es dennoch lesen möchte, sollte es in einer Bücherei ausleihen und mit dem 
Gesparten essen gehen. Der Lustgewim ist in jedem Falle größer. 
(Otto Diderichs) 
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Summaries 
Editorial Comment 
by Otto  D i d e r i c h s  

During the heyday of the debate on police enforcement of law in conjunction 
with crimes against the environment, CILlP published its first special issue 
in 1985 on the 'Environmental Protection Police'. More than 10 years later it 
appears only right to look back and attempt to trace developments over the 
past twelve years and to take a close look at what has happened in the mean- 
time, in terms of legal, organisational and police structural developments. The 
search for qualified experts proved even difficult. It would appear that crimes 
against the environment have mutatd to little more than lists within the 
crime statistics. Hardly anybody appears to devote major attention to the 
question of the relevante of police units devoted to the protection of the envi- 
ronment which were so heatedly debatd  in the eighties. 

The Limits of Legal Sanctions Against Environmental Crime 
by Wolf-Dieter Narr 

Crimes against the environment have not dareased, they are on the increase. 
Fortunately, the same holds true for the general public awareness of the pro- 
blem which arose in the 70's. Today, it is no longer possible to consciously 
ignore environmental problenis - ranging from dying forests to waste dispo- 
sal. Yet, the 'principle of assuming personal resporisibility' does - unfortu- 
nately - continue to be n e g l ~ t e d :  At the local, national and international le- 
vels. Making money at the cost of the environment is the dominant trend - 
despite legal sanctions in the German Penal Code and the willingness of the 
police to enforce such laws both of which have been in effkct for many 
years. But the fact that the laws against environmental crime are simply inef- 
fective is not tha key issue. The key issue is that many people believe that the 
laws against environniental crime are capable of doing the job. This is the 
greatest impediment to effective environmental protection policies. Unfortu- 
nately, the equation is as follows: The niore legal sanctions against environ- 
mental crinie the less real environmental protection policy-making takes 
place. 



Environmental Crime 
by Otto Diderichs 

Since 1973 environrnental crirnes are listed as a separate category in the Po- 
lice Crirne Statistics published annually at the state and national levels. These 
statistics provide a certain insight into the state and developrnent of crirnes 
against the environrnent, despitc all the reservations with respect to official 
police statistics in general. In 1973, the statistics reveal a total of 2.321 cri- 
rnes cornrnitted against the cnvironrnent. In the years following, these nurn- 
bers continued to rise. After the first tlourish of activity in the early seven- 
ties, the discussion of police enforcernent of environrnental protection laws 
remained subdued through the mid-80's when, once again, it received its 
greatest levels of attention both organisationally as well as in the halls of ju- 
stice. In the rneantirne, the discussion has diminished. This has rnost cer- 
tainly to do with the fact that it is hardly a popular topic in tirnes of econo- 
mic recession. Even major environrnental protwtion organisations appear to 
have no irrevocable positions, not to speak of the lack of initiatives. The ar- 
ticle traces these developrnents and their consequences for policing in the en- 
vironmental tield. 

The Police Fight Against Environmental Crime 
by Otto Diderichs 

Hardly anybody would today despite the fact that the police have the respon- 
sibility to fight environrnental crirne. The police themselves have b e ~ n  
waging a struggle against environrnental crirne for the past fifteen years. In 
the beginning, such activities were alrnost exclusively perforrned by the har- 
bour patrol in their (traditional) struggle against water pollution. The ratio- 
nale for such activities arose not out of any increase in sensitivity for envi- 
ronrnental questions in general, but arose due to a series of shipwrwks. The 
article reviaws the developrnent and current state of police environrnent acti- 
vities. 

The 'Environmental Crimes Unit' in the State Police Detective 
Bureau of Berlin 
by Martina Kant 

By 1984 Berlin had delegated responsibility for dealing with criminal activity 
with regard to environniental protwtion to the 'Division for Cornmercial and 
Environrnental Crirne' within the special crimes division of the detwtive 



division of the Berlin Police Force at a point in time in which the other states 
of the FRG such tasks remained the responsibility of local police or detective 
units. When the State Crime Division was created in 1994, the decision was 
made to create a special unit as the 'Environmental Crimes Unit' (LKA 32). 
Despite its exceptionally generous technical and personnel facilities compared 
to the other states of the FRG, the rates of environmental crimes solved by 
this unit continues to sink year for year. 

Political Parties and Environmental Crirne 
by Martina Kant 

Environmental crime takes a back seat in the platforms and resolutions of 
most of Germany's political parties. Detailed programs and guidelines such 
as have been developed for such fields of crime as juvenile delinquency, 
right-wing extremism or so-called organised crime simply do not exist. Since 
the environmental crime laws were toughened in 1994, the discussion has re- 
sided considerably. If questioned, most parties concede that the question is 
highly topical, yet it is hardly discussed in judiciary, intemal security and 
environmental working groups. What is the official position of Bonn's par- 
ties on environmental crime? What is their perspective on environmental 
crime? What are their preferences in fighting such crime? The article provi- 
des a survey of current positions. 

The Greens Perception of Environrnental Crirne 
by Wolfgang Wieland 

The fifth item of the Greens '10 Point Program for an alternative security 
concept' is devoted to "Environmental crime - correcting the deticit and 
using the Civil Code". In the first place, this program points out the fact that 
the sanctions provided by the Penal Code are hardly more than symbolic. By 
far, the greatest percentage of damage to the environment is completely legal 
and thus not covered by the Penal Code. The 'blue planet' is not dying as a 
result of overstepping legal limits for emissions, but by the emissions them- 
selves. The author, chairperson of the GreensICoalition 90  faction in the 
Berlin state parliament, provides the Greens proposals for dealing with envi- 
ronmental delinquency. 



An Alternative Security Concept for Cities and Smaller 
Communities 
by Renate Künast 

Numerous circumstances and phenomena are perceived as insecurity factors 
if they develop in one's own immediate environment. In addition to actual 
criminal behaviour, these include being verbally rnolested, being subjected to 
an atmosphere of inconsiderate behaviour, noise, stress in traffic, signs of 
destruction and deterioration. It must be an urgent priority interest of cities 
and communities to provide rnore real security and to diminish the feelings of 
insecurity among its citizens. However, 'secunty nets' and 'security 
councils' as propagated by federal Minister of the Intenor. Manfred Kanther 
(CDU), are nothing more than a legitimisation for expanding police 
authority. An alternative security concept sets very different pnorities. 

A Security Watch for Saxony 
by Otto Diederichs 

In Saxony there appears to be little willingness to allow its Partner states of 
Bavaria and Baden Württemberg to be any better than Saxony in the field of 
'intemal security'. The Police Act, currently in the process of being revised 
after having been rejected by Saxony's Constitutional Court. is generally 
considered to be the toughest police in all of Germany. Saxony's poIice thus 
have the reputation and image of being Germany's toughest on crime-figh- 
ting. It would appear that it does not suffice to give its citiwns a fe l ing of 
security. Plans in Dresden are in the making to create a special watch patter- 
ned after the Bavarian model to be named the "Saxonian Security Watch". It 
is highly doubtful, however, that this new division will actually deliver 
greater security for the citizens of Saxony. But this does not even appear to 
he the purpose of the new security watch. Rather. it is aimed at "promoting a 
greater sense of social responsibility" and to counteract the "culture of loo- 
king away " . 

Europol and 'Operational Investigative Methods' 
by Hartmut Aden 

For most of the protagonists of a central European Investigation Division 
(EUROPOL), the American Federal Bureau of Investigation (FBI) and the 
German Federal Crime Bureau (BKA) were the key role models. The collec- 
tion of information using clandestine methods has become the central strategy 



for 'modern crime-fighting' for both of these agencies. In addition, clande- 
stine collection of information and data has become a key element of all of 
Europe's central investigative units, albeit in differing degrees. It hardly co- 
mes as a surprise that such methods will become a part of the standard re- 
pertoire of Europol. The author provides a critique of such efforts combined 
with scepticism to its eff~tiveness.  

Persecution of the Chinese Minority During National Socialism 
by Dagmar YÜ-Dembski 

Wheri the National Socialists began to consolidate their power by persecuting 
its political opponents in the years 1933-1935, also members of the Chinese 
community who were CO-operating with socialist and cornrnunist organisati- 
ons were arrested and deported. These measures directed against politically 
active Chinese in Germany were welcomed by the Jiang Kaishek administra- 
tion and a pattem of co-operation between the Chinese embassy and the Ge- 
stapo came into being. However, both the Interior Ministry and the Gestapo 
shied at CO-operating with the embassy with regard to the activities of non- 
communist groups. However, both Chinese members of the business and 
commercial communities were subjectd to surveillance. Source materials o n  
the domestic security treatment of the Chinese minority have not yet been 
thoroughly scrutinised. To the extent that such material even still exists, it 
must be consolidated in painstakingly small steps. What has been s tud id  to 
date reveals, however, surprisingly close parallels to cument practices in 
t e m  of the Vietnamese minority in Germany today. 
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